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Beschluß
über

die Patentgebühr der Fürsprecher.

10. Januar
1867.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in der Absicht:

die Patentgebühr der Fürsprecher mit derjenigen der

Aerzte (Emolumententarif für die Staatskanzlei vom 18.

Dezember 1865) in Einklang zu bringen,

auf den Antrag des Obergerichtes und der Direktionen
der Justiz nnd Polizei und der Finanzen,

beschließt:

1. Die Patentgebühr für Fürsprecher wird festgesetzt

auf 100 Fr.
2. Die bezügliche Bestimmung des Z 15 des

Réglementes für die Patentprüfungen der Fürsprecher vom
3. November 1858 ist aufgehoben.

Jahrgang 18«7. 1



1«. Januar 3. Dieser Beschluß ist in die Sammlung der Gesetze

t867. und Dekrete aufzunehmen und tritt sofort in Kraft.

Bern, den 10. Januar 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

2. Februar Dekret,
IL67,

betreffend

die Betheiligung dcs Staates an den Eisenbahnen

im Jura.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Vollziehung des Großrathsbefchlusfes vom IF. April

1866 rücksichtlich der Betheiligung des Staates nach Maßgabe

seiner finanziellen Kräfte bei Erstellung der

Eisenbahnen im Jura, insoweit sie im Interesse des ganzen
Kantons liegen;

nach Anhörung der Berichte und Anträge des

Regierungsrathes und der dafür niedergesetzten Spezialkom-
mifsion,

beschließt:

Art. 1. Die Erstellung der jurassischen Eisenbahnen
wird dem Privatbau überlassen.



Art. 2. Dcr Staat betheiligt sich daran durch Ueber- 2. Februar

nähme von Aktien in folgendem Verhältnisse und unter
den nachfolgend aufgestellten Bedingungen:

a. für die Stammlinie Biel-Sonceboz-

Dachsfelden mit einer Aktiensumme

von Fr. 4,500,000
b. für die Abzweigung von Sonceboz

nach Convers mit einer Aktiensumme

von 1,700,000

zusammen Fr. 6,200,000

Diese Betheiligungen a und l>

erfolgen unter dem Vorbehalte, daß

beide Linien durch dieselbe Gesellschaft

und gleichzeitig ausgeführt werden.

«. für die Linie Pruntrut-Delle mit einer

Aktiensumme von .Fr. 750,000

zusammen Fr. 6,950,000

Art. 3. Das aufzubringende Aktienkapital für jede

der genannten Unternehmungen muß wenigstens zwei Dritttheile

der im Expertenbefund der Herren Gränicher, Weiß
und Frotte vom Oktober 1865 für die betreffenden Strecken

berechneten Gefammtkosten erreichen und das Obligationenkapital

darf auf höchstens einen Drittel derselben ansteigen.

Die Aktien des Staates stehen bezüglich der Betheiligung

am Reinertrage im gleichen Range Mt allen übrigen
Aktien.

Art. 4. Die wirkliche Einzahlung der Aktien des

Staates erfolgt auf speziellen Beschluß des Großen Rathes

erst nach gehöriger Vollendung und Betriebseröffnung der

betreffenden Bahn. Von der konstatirten Vollendung des



2. Februar Unterbaues an wird jedoch der Unternehmungsgesellschaft
iss?. Dritttheilen der Aktiensumme ein Zins von 5 'V„

ver Jahr zugutgeschrieben und nach Eröffnung der Bahn
ebenfalls ausbezahlt.

Art. ö. Die Konzessionen und Statuten der Gesellschaft

werden alle nähern Bedingungen aufstellen, welche

die Organisation des Unternehmens und den Bau, Betrieb

und einstigen Rückkauf der Bahn betreffen. Diese Akten

sind der Genehmigung der kompetenten Behörden zu
unterstellen, die dafür zu sorgen haben, daß bestimmte

Vorschriften darin aufgenommen werden, damit der Ausbau

der Linien und ihr Betrieb gesichert sei, ohne daß der

Staat genöthigt wird, an diese Unternehmungen höhere

Summen beizutragen, als sie in dem gegenwärtigen Dekret

Vorgesehen sind.

Der Staat darf in keinem Fall an einen Ueberschuß

von Bau- oder Betriebskosten etwas beitragen; sein

Beitrag ist unabänderlich festgestellt und ein für alle Mal
auszubezahlen. Sowie für eine Bahnunternehmung alle

Akten vollständig vorliegen, werden sie der definitiven

Genehmigung des Großen Rathes unterstellt. Der Bau

darf nicht begonnen werden, bevor diese Genehmigung

stattgefunden hat.

Die im Art. 2 für die Strecke Pruntrut-Delle
ausgesprochene Staatsbetheiligung wird an die Bedingung
geknüpft, daß auch die betreffende Baugesellschaft sich den

iin vorliegenden Dekret enthaltenen Bestimmungen unterzieht.

Art. 6. Kommt binnen einer Frist von 4 Jahren,

von der Erlaffung dieses Dekrets an gerechnet, keine mit
den nöthigen Mitteln ausgestattete Ausführungsgesellschaft



zu Stande, so fällt für die betreffende Bahnstrecke die 2. Februar

Betheiligungszufage dahin, und behält sich der Große

Rath die alsdann der Sache angemessene weitere

Entschließung vor, immerhin jedoch nur innerhalb der im
Art. S bestimmten Schranken.

Art. 7. Außer der in Art. 2 festgesetzten Subvention

von Fr. 6,950,000 giebt der Staat keine weitern Leistungen

an Geld oder Geldeswerth sür die Ausführung des

jurassischen Eisenbahnnetzes, auch soll der Staat an

Baugesellschaften oder Aktionärs, als solchen, keine Vorschüsse

machen und keine Zinsengarantie für dieselben übernehmen.

Für den Fall jedoch, daß früher oder später eine mit
den nöthigen Garantien ausgerüstete Gesellschaft sich finden
sollte, um das ganze jurassische Bahnnetz nämlich außer

den oben speziell genannten Linien, auch diejenigen von
Dachsfelden nach Basel und nach Pruntrut auszuführen,
so spricht der Staat jetzt schon die Geneigtheit aus, unter
alsdann zu vereinbarenden nähern Bedingungen die Strecken

der jetzigen Staatsbahn Bern-Biel und Reuenstadt-Biel

zum Kostenswerthe in das Gesammtnetz einzuwerfen und

für diesen Betrag mit Aktien des neuen Unternehmens
sich zu betheiligen.

Mit Rückficht auf diese Eventualität ist in den

Konzesstonen für die Einzellinien die Möglichkeit vorzubehalten,
diese einzeln eoncedirten Strecken später mit in das

Gesammtnetz zu ziehen.

Art. 8. Der oder den Gesellschaften werden die von
der Eisenbahndirektion auf Kosten des Staates bis jetzt

gemachten Studien, Pläne u. s. m. zu unentgeltlicher

Benutzung überlassen.



2. Februar Art. 9. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung
1867. Dekretes beauftragt, das von heute an in Kraft tritt.

Bern, den S. Februar 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Stämpfli.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 7. Februar. 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Oc. Trächsel.



Bundesbefchluß, 2«. Dez.
1866.

betreffend 4. Febr.
1867.

die Einführung von Hinterladungsgewehren.

(Vom 20. Christmonat 1866.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom 28.
Wintermonat 1866, und

in Vollziehung des Bundesbeschluszes vom 20. Heumonat
1866 (VIII, 876),

beschließt:

1. Für die Scharfschützen und die Infanterie des Bundesheeres

(Auszug und Reserve) wird ein Repetirgewehr eingeführt,
dessen nähere Ordonnanz vom Bundesrathe festgestellt wird.

2. Die Zahl der anzuschaffenden Gewehre ift nach dem

effektiven Mannschaftsbestande der gesetzlich vorgeschriebenen und

der überzähligen Truppenkörper zu bemessen, mit Hinzurechnung
einer Reserve, welche 20»/« des reglementarischen Bestandes

entspricht.

Die Anschaffung der Gewehre, sowie der Munition, welche

auf 160 Patronen aufs Gewehr berechnet wird, geschieht durch

den. Bund.
Ueber die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Truppenkörper

mit dem neuen Gewehre bewaffnet werden, wird der

Bundesrath die nothigen Anordnungen erlassen.
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20. Dez. 3. Sobald die Scharfschützen des Auszuges und der Re-
1866. sgryg ,M neuen Hinterladungsgewehre versehen sind, werden

4. Febr. ^ umgeänderten Stutzer an die Scharfschützen der Landwehr
1867. ^abgegeben.

Ebenso erfolgt die successive Bewaffnung der gesammten

Landwehr-Infanterie mit Hinterladungsgewehren, wenn die

Infanterie des Auszuges und der Reserve mit neuen Gewehren

ausgerüstet sein wird.

4. An die Kosten der ersten Anschaffung des neuen

Gewehres und der neuen Munition trägt der Bund drei Viertel

bei, die Kantone dagegen ein Viertel.

Die Erhaltung und Ergänzung dieser Waffen und Munitions-
vorräthe liegt den Kantonen ob, wobei sie die Munition zum

Kostenpreise vom Bunde beziehen können.

5. Der Bundesrath wird im Fernern eingeladen der

Bundesversammlung Bericht und Antrag über die Frage zu

hinterbringen, ob die gewehrtragende Mannschaft des Genies,
der Artillerie und der Kavallerie mit einer neuen Waffe zu

versehen sei.

6. Für Bestreitung der dem Bunde für Neuanschaffungen

und Umänderungen auffallenden Kosten wird dem Bundesraths
der nöthige Kredit ertheilt.

Also beschlossen vom Nationalrathe,

Bern, den l9. Christmonat l866.

Der Präsident: Philippin.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 20. Christmonat 1866.

Der Präsident: Sahli.
Der Protokollführer: I. Kern»Germ«NN.



Der schweizerische Bundesrath beschließt: 20. Dez.

1866.

Vollziehung des vorstehenden Bundesbeschlusfes. 4. Febr.
1867.

Bern, den 24. Christmonat 1866.

Der. Bundespräsident: I. M. Kttüsel.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehender Bundesbeschluß soll in die Gesetzsanimlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. Februar 1867,

Namens des Negierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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2i De; Bundesgesetz,
1866.

4. Febr. betreffend
1867.

Vermehrung des Parktrains und Organisation dieses

Korps.

(Vom 21. Christmonat 1866.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in theilweiser Abänderung des Art. 1, I^ilt. b „Artillerie",
Ziffer 4 „Parktrain" und Intl. Z „Parkpferd-

ärzte", sowie der Tabellen 8, 12, 15 und 20 des Gesetzes

vom 27. Angstmonat 1851 (II, 449), den Bestand der Mannschaft
des Parktrains und der Parkpferdärzte des Bundesauszuges und
der Bundesreserve betreffend;

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom 9. Wintermonat

1866,
beschließt:

Art. 1. Die in den Tabellen 8, 12, 15 und 20 des

Gesetzes vom 27. Augstmonat 1851 vorgeschriebene, von den

Kantonen zum Bundesauszug und zur Bundesreserve zu stellende

Zahl Parktrainmannschaft sür die Divisions-, Reserve- und Pon-
tonparks wird um 198 Mann vermehrt, demgemäß für Auszug
und Reserve auf 1400 Mann gebracht.

Art. 2. Der Mehrbedarf an Parktrainmannschaft wird

auf die betreffenden Kantone zweckentsprechend vertheilt und den

dadurch betroffenen durch angemessene Ausgleichung bei ihren

Jnfanteriekontingenten Rechnung getragen.
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Art. 3. Die Parktrainmannschaft des Biindesauszuges und 21- Dez.

der Reserve wird in 14 Kompagnien mit folgendem Bestände ^lZlZ-

eingetheilt: ^2 Offiziere (3 bei den Kompagnien für die Pontontraitts),
1 Pferdarzt,
1 Feldweibel,
1 Fourier,

' 2 Wachtmeister,
4 Korporale,

12 Gefreite,
1 Frater,
2 Hufschmiede,
1 Sattler,
2 Trompeter,

66—71 Trainsoldaten.

95—100 Mann.

Die Zusammensetzung der Kompagnien aus der Mannschaft
der verschiedenen Kantone ist Sache des Bundesrathes. Wo
die gleiche Kompagnie aus Parktrainmannschaft des Bundesauszuges

und der Bundesreserve zusammengesetzt wird, bleibt
ausdrücklich vorbehalten, daß in Fällen von Truppenaufgeboten
zuerst nur die Auszügermannschaft der betreffenden Kompagnien,
die Reservemannschaft aber erst beim Einrücken der Reservetruppen

in die Linie einberufen werden darf.

Ebenso soll für die kompagnieweisen Wiederholungskurse des

Parktrains nur die Mannschaft des Auszuges. für die ganze

Dauer, die Reservemannschaft aber bloß für die zweite Hälfte
der Dauer des Kurses einberufen werden.

Art. 4. Die nach den Tabellen 8 und 15 des Gesetzes

vom 27. Augstmonat 1851 in die Linie zur Führung der Sap-
peur-Caissons, der Scharfschützen-Caissons und der Infanterie-
Caissons bestimmte Parktrainmannschaft soll den betreffenden

taktischen Einheiten bleibend zugetheilt werden.
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21. Dez. Art. 5. Die in Folge der Vermehrung der Parktrain-
/^Zebr ^mischast für die Divisions-, Reserve- und Pontonparks er-

1867
'

forderliche Mehrzahl von 614 Pferden, nämlich:

32 Reitpferde für Unteroffiziere und Trompeter, und
582 Zugpferde,

hat bis nach erfolgter Revision der Mannschaftsscala die

Eidgenossenschaft zu stellen.

Art. 6. Die sämmtlichen Traingefreiten nnd Trainfoldateb
sind mit dem Kavalleriesäbel zu bewaffnen; diese Bestimmung
soll jedoch nur für neue Anschaffungen in Anwendung gebracht

werden.

Art. 7. Durch gegenwärtiges Gesetz werden alle damit im
Widerspruche stehenden Bestimmungen, namentlich diejenigen im

Art. l, lütt, b „Artillerie", Ziff. 4 „Parktrain",
ferner I^ilt. Z „Parkpferdärzte" und die in deu Tabellen

8, 12, 15 und 20 des Bundesgesetzes vom 27. Augstmonat 1851,
den Bestand der Mannschaft des Parktrains in die Divisionsparks

nnd die Zahl der Parkpferdärzte und ihre Vertheiiung auf
die Kantone betreffend, ferner die bezügliche Bestimmung im

Art. 41, I.M. c des Bundesgesetzes über die Bekleidung,
Bewaffnung und Ausrüstung vom 27. Augstmonat 1851 (II, 421)
aufgehoben.

Art. 8. Das vorstehende Gesetz tritt sofort in Kraft.

Der Bundesrath ist mit dessen Vollziehung beauftragt, und
es ist dasselbe in die eidgenössische Gesetzsammlung aufzunehmen.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 18. Christmonat 1866.

Der Präsident: Sahlt.
Der Protokollführer: I. Kern»Germann.
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Also beschlossen vom Nationalraths, ^ is6^'
Bern, den 21. Christmonat 1866. 4. Febr.

1867.
Der Präsident: Philippin.
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesgesetzes.

Bern, den 24. Christmonat 1366.

Der Bundespräsident: I. M. Knnsel.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. Februar 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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4/14 Mär, Uebereinkunft
18S7.

zwischen

^ den hohen Ständen Bern und Aargau,

betreffend

die gegenseitige Stellung von Fehlbaren in gewissen,

nicht schon durch das Bundesgesetz über die

Auslieferungen vom 2ä. Heumonat 1852

vorgesehenen, korrektionellen, zuchtpolizeilichen und

pvlizeirichterlichen Straffällen.

Art. 1. Die Regierungen der beiden hohen Stände

verpflichten sich, in den in Art. 2 hienach bezeichneten

Straffällen, wo den strafrechtlich Verfolgten nach den

Gesetzen ihres eigenen Kantons Strafe treffen würde, wenn

er das Vergehen in letzterem verübt hätte, denselben auf
ein Ansuchen der mitkontrahirenden Regierung, in deren

Gebiet das Vergehen stattgefunden, an diese auszuliefern,
sei es zur Untersuchung und Beurtheilung, sei es zur
Vollziehung eines bereits gegen ihn ausgefällten
Strafurtheils.

Ist jedoch der Betreffende in dem requirirten Kanton

verbürgert oder mar er schon zur Zeit der Begehung der

strafbaren Handlung förmlich in demselben doinicilirt (mit
Niederlassungs - oder mit Aufenthaltsbewilligung), so kann

die requirirte Regierung die Auslieferung verweigern,

wenn sie sich verpflichtet, denselben vor den Richter seines
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Wohnortes zu stellen und nach dortigen Gesetzen beurtheilen, 4M. März

oder die von dem Richter des Ortes, wo das Vergehen

verübt worden, verhängte Strafe an ihm vollziehen zu

lassen. In solchem Falle soll sie aber jeweilen der andern

Regierung s. Z. das erfolgte Urtheil unverweilt mittheilen
und, wenn eine Strafe ausgesprochen wurde, von der

Vollziehung derselben Anzeige machen.

In keinem Falle soll jedoch eine Auslieferung erfolgen,
es sei denn zuvor der Betreffende durch die kompetenten

Behörden des Wohnortes angewiesen worden, sich vor der

die Auslieferung verlangenden Behörde des andern Kantons

zu stellen, und derfelbe habe dieser Aufforderung keine

Folge geleistet.

Art. 2. Obige Auslieferungspflicht bezieht sich auf

folgende Vergehen:

Körperliche Angriffe auf Perfonen;
Verletzung des öffentlichen oder Privateigenthums,

mit Inbegriff von Forstfrevel, ohne Unterschied

der Strafkompetenz;
Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung.
Vergehen gegen die Sittlichkeit.
Bösliche Verlaffung oder Vernachlässigung seiner

Angehörigen uud Gemeindebelästigung.

Art. 3. Die Kosten des VerHaftes und Transportes,
fo wie der Vollziehung einer Strafe, welche nicht iu dem

nämlichen Kanton verhängt wurde, trägt der requirirende
Kanton.

Art. 4. Gegenwärtige Uebereinkunft ist auf die Dauer

von zehn Jahren abgeschlossen und dauert nachher unausgesetzt

ohne ausdrückliche Erneuerung fort, bis Seitens

des einen oder andern Kantons eine förmliche Aufkündi-
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4/14. März gung erfolgt; in dissent letztern Falle bleibt sie jedoch noch
iss?. weitere sechs Monate von der notiftcirten Aufkündigung

hinweg iu Kraft.

Bern, den 28. Hornung 1867.

Namens des Negierungsrathes:
Ter Präsident,

Weber.
Der Nathsschreiber,

1)r. Trächsel.

Der Regierungsrath des Kantons Aargau
beurkundet:

Daß, nachdem vorstehende, zwischen den beidseitigen

Regierungen zu Stande gekommene Uebereinkunft vom

aargauischen Großen Rathe unterm 26. November 1866

genehmigt worden und ohne Volkseinsprache geblieben ist,

dieselbe hiemit verbindlich ausgewechselt und auf den

16. März 1867 für den Kanton Aargau in Kraft erklärt

wird.

Aarau, den 4. März 1867.

Im Namen des Regierungsrathes:
Das präsidirende Mitglied,

S. Schwarz.
Der Staatsschreiber,

Ringêer.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 4/i4.M«z

beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft ist auf den 16. März 1867

in Kraft erklärt und soll in die Gesetzsammlung

aufgenomnien werden.

Bern, den 14. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

l)r. Trächsel.

Kreisschreiben. 54. März
18S7.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
an

sämmtliche Regierungsstatthalter,

betreffend

Vollziehung von Strafurtheilen.

Herr Regierungsstatthalter!
Bekanntlich bestimmt der Art. S24 des Gesetzbuches

über das Verfahren in Strafsachen, daß Gefängnißstrafen,
die einen Monat nicht übersteigen, an dem Hauptort des

Bezirkes auszuhalten seien, in welchem die Sache

erstinstanzlich beurtheilt morden, mährend Gefängniß strafen von
längerer Dauer auch an einem andern Orte vollzogen

werden können.

Jahrgang 1867. I



18

14. März Die Bestimmungen, welche das nene Strafgesetzbuch
^67. über die verschiedenen Arten von Freiheitsstrafen enthält,

in Verbindung mit den Strafbestimmungen des

Armenpolizeigefetzes, veranlassen uns nun auf den Antrag der

Justiz- und Polizeidirektion, in Betreff der Vollziehung
dieser Strafen folgende Regeln aufzustellen:

1) Die Gefängnißstrafe, welche nach Art. 13 des

Strafgesetzbuches wie nach Art. 17 bis 26 des

Armenpolizeigesetzes die Dauer vou sechszig Tagen nicht

übersteigen kann, ist regelmäßig in dem betreffenden

Bezirksgefängniß auszuhalten. Sollten in einem

einzelnen Falle besondere Umstände vorhanden fein,
welche die Vollziehung der Strafe in dem

Bezirksgefängniß unthunlich oder unzweckmäßig erscheinen

lassen, so hat der Regienmgsstatthalter, welchem die

Vollziehung des Urtheils obliegt, darüber an die

Direktion der Justiz und Polizei Bericht zu erstatten,

welche ermächtigt ist, in solchem Falle einen andern

Strafort zn bestimmen.

2) Die in Art. 14 des Strafgesetzbuches vorgesehene s. g."

einfache Enthaltung, welche in allen Fällen lediglich

eine subsidiäre Strafform der Zuchthaus- oder

der Korrektionshausstrafe bildet, ist, gleich wie diese

beiden Strafarten, immer in einer der Central-
strafanst alten des Kantons zu vollziehen.

Wir weisen Sie an, sich fortan genau an obige

Regeln zu halten.

Im Weitern halten wir es für nöthig, bei diesem

Anlaß sämmtliche Regierungsstatthalter an die Bestimmungen

des Art, 35 des Tarifs in Strafsachen vom 11. Christmonat

1852 und des Z 11, I, L, a à e der Instruktion
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für Abfassung der Justizrechnungen vom 28. März 1853 t4. März

zu erinnern uud dieselben anmit zu deren genauer Be-

folgung aufzufordern. Sie werden demnach insbesondere

in allen Fällen von Gefängnißstrafe ohne Verzug den

Verurtheilten zur Bezahlung der Kosten seiner
Strafhaft (die sich nach s 5, lZ, 1 und 2 des

Rechnungsregulativs vom 28. März 1853 berechnen) oder je

nach den Umständen wenigstens zu gehöriger
Sicherheitsleistung für diese Kosten anhalten, es sei denn,

daß die Zahlungsunfähigkeit desselben amtlich nachgewiesen

worden sei (Art. 536 St. V. und Z 11, I, IZ, «

der Rechnungs-Jnstruktion).

In den der Justiz- und Polizeidirektion monatlich

einzusendenden Gefangenschaftsravporten werden Sie in
Zukunft bei jedem Strafgefangeiien ausdrücklich anmerken,

ob derselbe zahlungsfähig oder aber dessen

Zahlungsunfähigkeit amtlich nachgewiesen sei.

Gegenwärtiges Kreisschreiben wird in die Gesetzsammlung

eingerückt werden.

Bern, den 14. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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18. März Gesetz
1867.

über

Aufhebung einzelner Bestimmungen des Tarifs in

Straffachen, so weit es die gerichtlichen

Verrichtungen der Medizinalperfonen betrifft.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß der § 9 des Gesetzes vom 14.

März 1865 dem Regierungsrathe die Befugniß einräumt,

für Leistungen und Verrichtungen der Medizinalpersonen
im Auftrage von Staatsbehörden eine Taxe zu erlassen,

und daß es zweßmäßig erscheint, daß der vom
Regierungsrathe infolge dieser Ermächtigung aufgestellte Tarif
bei allen Verrichtungen, welche die Medizinalversonen im
Auftrage von Staatsbehörden besorgen, zur Anwendung
komme,

auf den Antrag der Direktionen des Innern und des

Regierungsrathes,
beschließt:

Z 1. Die Bestimmungen des Art. 1, zweites Alinea,
und des Art. 5 des Tarifs in Strafsachen vom 11.

Dezember 1852, insoweit dieselben Entschädiglmgen an

Medizinalpersonen fitr Leistungen und Verrichtungen im
Auftrage von Staatsbehörden betreffen, sind aufgehoben.

§ 2. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft.

Bern, den 18. März 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Stämpfli.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern t3. Mörz

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 20. Marz 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

l'i. Trächsel.

Gesetz 18. März

übcr IS«?.

das Vennessungswefen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht:

Daß der Kadaster eine wesentliche Grundlage für ein

zweckmäßiges Hvpothekarsvstem bildet und zugleich ein

werthvolles Material für die öffentliche Verwaltung;
daß die Ausdehnung der Kadastervermessuugen auf

den alten Kantonstheil bereits am 29. Mai 1849 vom

Großen Rath grundsätzlich beschlossen worden ist;
daß der eigentlichen Kadastervermessung aber bedeutende

Vorarbeiten vorausgehen müssen;

daß es wünschenswerth ist, sowohl diese Vorarbeiten
als die Kartirungsarbeiten ntöglichst rasch zu Ende zu

führen;
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18. März auf den Antrag des Regierungsrathes,
1867.

beschließt:

Z 1. Die Vollendung der Kartirungsarbeiten und

die Vorarbeiten für den Kadaster im alten Kantonstheil
werden der Direktion der Domainen und Forsten
übertragen.

Die Kartirungsarbeiten umfassen:

1) die Vollendung der Triangulation;
2) eine theilweife neue Aufnahme und Ergänzung der

Blätter II, VII, XVII und XVIII der eidgenössischen

topographischen Karte;

3) die Herausgabe der Kantonskarte.

Die Vorarbeiten für den Kadaster umfassen:

1) die Versicherung der Dreieckpunkte;

2) die Vermarchung der Gemeindegrenzen;

3) die Eintheilung der Gemeindsbezirke in Fluren und
die Vermarchung dieser Fluren;

4) die Vermarchung der Flnrparcellen.

Z 2. Der Direktion der Domainen und Forsten werden

beigeordnet:

1) ein Vermessungsbürean, unter der Leitung eines

Kantonsgeometers, für die technische Ausführung;

2) eine Kartirungskommisfion zur Vorberathung der

Kartirungsangelegenheiten;

3) eine kantonale Marchkommisfion zur Vorberathung
und erstinstanzlichen Beurtheilung der Geschäfte,

welche mit der Vermarchung und Festlegung streitiger

Gemeindegrenzen verbunden sind (Z 6).



23

ß 3. Der Kantonsgeometer und die Mitglieder der tS. März

beiden Kommissionen werden vom Regierungsrath auf die ^t>7.

Dauer von vier Jahren gewählt.
Die jährliche Besoldung des Kantonsgeometers wird

auf Fr. 4000-4500 bestimmt.

§ 4. Die Dreieckpunkte des trigonometrischen Netzes I.,
II., III. und IV. Ordnung sind oberirdisch zu versichern.

Jeder Grundeigenthümer ist gehalten, den nöthigen

Grund und Boden für die Versicherung und zmeckgemäße

Benützung eines solchen Dreieckpunktes einzuräumen, nebst

dem Recht eines Zuganges, entweder durch kaufsweise

Abtretung oder durch Errichtung einer entsprechenden

Dienstbarkeit, Alles gegen vollständigen Schadensersatz.

Dem Regierungsrath wird zu diesem Zweck das Recht

der Expropriation eingeräumt.
Der Staat bestreitet sämmtliche Kosten der Versicherung.

s 5. Jeder Grundeigentümer ist, nachdem er rechtzeitig

davon in Kenntniß gesetzt mird, ferner gehalten, die

vorübergehend zuni Zwecke öffentlicher Vermessungen

nothwendige Anfstellung von Signalen und das Anbringen

von Zeichen auf seinem Grund und Boden gegen

vollständigen Schadenersatz zu dulden.

Wer diese Signale, Pfähle oder andere Zeichen, die

bei einer Verniefsung oder Aussteckung angebracht werden,

verändert, beschädigt oder beseitigt, verfällt, Schadensersatz

nicht inbegriffen, in eine Buße von einem bis vierzig

Franken (Art. 256 des Strafgesetzes).

§ 6. Alle Einwohnergemeinden werden verpflichtet,
die Grenzen ihrer Gemeindsbezirke bis 1. Jenner 1870

zu vermarchen.

Jede Einwohnergemeinde ernennt zwei Abgeordnete,
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18. März welche mit den nöthigen Vollmachten zu versehen find,
1867. ^^ Abgeordneten der Nachbargemeinden die Grenzen

zu bereinigen, die Grenzzeichen festzusetzen und die

Marchverbale zu unterzeichnen.

Die Grenzbereinigung zwischen Gemeinden des

nämlichen Amtsbezirks werden durch den Regierungsstatthalter,

diejenigen zwischen Gemeinden verschiedener Amtsbezirke

durch die Direktion der Domainen und Forsten angeordnet.

In streitigen Fällen entscheidet die kantonale

Marchkommission in erster Instanz, der Regierungsrath in zweiter
und letzter Instanz.

§ 7. Jeder Gemeindsbezirk wird in Fluren (Sektionen)

abgetheilt, deren Zahl sich nach der Größe und Gestalt

desselben richtet.

Unter „Flur" versteht man einen größern
zusammenhängenden, durch administrative, natürliche oder mirth-
schaftliche Grenzen abgeschlossenen Bezirk von Gebäuden,

Hofstätten, Reben, Feldern, Wiesen, Weiden oder Wäldern.

Die Flurgrenzen sind zu vermarchen.

Z 8. Bei der Vermarchung der Gemeindegrenzen (Z 6),
der Eintheilung in Fluren und der Vermarchung der

Flurgrenzen (s 7) übernimmt der Staat die Kosten seiner

Beamten und Delegirten, sowie die nöthige technische

Aushülfe und die Anschaffung der Amtsmarchsteine; die

übrigen Kosten tragen die Gemeinden.

Z 9. Jeder Grundeigenthümer ist verpflichtet, seine

Grundstücke zu vermarchen. (Satz. 402, 403, 404 <ü. und

Art. 646 des Lock« civil).

Die Kosten fallen den Grundeigenthümern auf.
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§ 10. Für die Herausgabe der Kantonskarte wird bis is. März,

zu deren Vollendung ein jährlicher Kredit von 8000 Franken
und für die übrigen, laut diesem Dekret dem Staat
auffallenden Kosten ein solcher von Fr. 20,000 eröffnet:

Z 11. Der Regierungsrath erläßt die nöthigen
Verordnungen :

1) über die Organisation des Vermessungsbüreau's und

der beiden Kommissionen;

2) über die Vermarchung der Gemeindegrenzen;

3) über die Eintheilung der Gemeindebezirke in Fluren
und die Vermarchung der Fluren und der einzelnen

Grundstücke.

§ 12. Jede neue Vermessung von Gemeinden bis zum

Inkrafttreten des Kadastergesetzes steht unter der Aufficht
und Leitung der Direktion der Domänen und Forsten.

s 13. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft.

Durch dasselbe werden aufgehoben die Kreisschreiben

vom 26. Februar 1812 und 10. August 1838, der

Beschluß über Errichtung der Stelle eines kantonalen Forst-

geometers vom 21. HeumonK 1862 und der Beschluß

über Aufstellung und Versicherung der Landesvermessungssignale

vom 2. Juni 1865.

Bern, den 18. März 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Stämpfli.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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18. März Der Regier ungs rath des Kantons Bern
beschließt:

Borstehendes Gesetz foll in die Gesetzsammlung aufge-

genommen werden.

Bern, den 20. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Ter Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

M Trächsel.

19. März Gesetz
18S7. über

den Ziiissus! der Hypothekarkasse.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht der Dringlichkeit, schon vor der in Aussicht

genommenen Revision der Gesetze über die Hppothekarkasse

vom 12. November 1846 und 23. Juni 1856,

einzelne Bestimmungen derselben mit den Bedürfnissen der

jetzigen Zeit in Einklang zu bringen,
auf Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§ 1. Der Zinsfuß der allgemeinen Hypothekarkasse wird
periodisch durch den Regierungsrath bestimmt. Derselbe

soll wenigstens ^ "/» mehr betragen, als der höchste für
die Depotaufnahme der Hypothekarkasse bestehende Zins;
doch darf er ohne besondern Beschluß des Großen Rathes
5 °/o nicht übersteigen.
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Im weitern mird dem Regierungsrathe die Befugniß tS. März

eingeräumt, von jedem neu bewilligten Darlehn der all- ^tN-

gemeinen Hypothekarkasfe eine einmalige Provision von
höchstens ^/t °,„ als Vergütung für den unausweichlichen

Zinsverlust beziehen zu lassen.

Z 2. Die Jahreszahlungen, mittelst welchen die Darlehn

der allgemeinen Hypothekarkasse verzinset und

rückbezahlt werden, sollen wenigstens 6 °/„ des ursprünglichen

Kapitals betragen,

§ 3. Für die beiden Abtheilungen der Hypothekarkasse

(Allgemeine und Oberländer-Kasse) wird der Verspätungszins

für die nicht auf den Verfallstag geleisteten Annuitäten

auf 5 ° « bestimmt.

§ 4. Hinsichtlich der bisher aus beiden Abtheilungen
der Hypothekarkasse gemachten Darlehn hat es sein

Verbleiben bei der Stipulation der daherigen Forderungstitel
und der Bestimmung des Art. 1 des Gesetzes vom 23. Juni
1856; doch wird die Verwaltung der Hypothekarkasse

angemiesen, jede Gelegenheit zu benutzen, um diefe Titel
mit den durch gegenwärtiges Gesetz anfgestellten Vorschriften

in Einklang bringen zn lassen.

§ 5. Dieses Gesetz tritt auf die nun erfolgte zweite

Berathung hin definitiv in Kraft.

Bern, den 19. März 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

Stämpfli.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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19, März Der R egi e ru n g s r at h des Kantons Bern^ beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 21. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Hr. Trächsel.

20. März Verordnung
1367.

Sicherung der regelmäßigen Fahrzeiten der Eisen-

bahnzüge.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betracht:

daß ini Betrieb der Eisenbahnen und namentlich
derjenigen, welche sich an die Bahnlinien des Kantons
anschließen, in den letzten Zeiten Unregelmäßigkeiten
vorgekommen sind;

daß aber das öffentliche Interesse die Beseitigung
derselben und die Sicherung genauer Einhaltung der Fahrpläne

heischt;

daß überdieß nach den Eoncessionsakten für Erstellung

von Eisenbahnen auf bernifchen! Gebiete der Regierung
das Recht der Ueberwachung des Bahnbetriebs im
Allgemeinen und im Besondern zusteht; —
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und nach stattgefundenem Uebereinkommen mit den 20. März

Regierungen der h. Stände Waadt, Freiburg, Neuenburg
und Genf über die zu treffenden Polizeimaßregeln, um einen

wohlgeordneten Betrieb der auf bernischem Gebiete
eoncedirten Bahnlinien, sowie die Einhaltung der Fahrpläne
und der behufs regelmäßiger Cirkulation der Züge in den

Concessionsakten aufgestellten Bedingungen zu sichern,

verordnet:

Art. 1. In Anwendung der Concessionsbestimmungen

sind die Gesellschaften oder Verwaltungen der das bernische

Gebiet durchlaufenden oder in bernische Bahnhöfe
einmündenden Eisenbahnen gehalten, die Fahrzeit und den

Zeitpunkt der Abfahrt und der Ankunft für die Personen-,

gemischten oder Güterzüge genau nach den Fahrplänen
einzuhalten.

Art. 2. Um die Einhaltung der Fahrpläne zu
überwachen, soll in den Bahnhöfen von Bern, Biel, Neuenstadt,

Herzogenbuchsee, Thun und Langnau eine Contrôle gehalten

werden, in welche täglich für jeden Zug die Verspätungen,

welche 10 Minuten und mehr betragen, nebst der Angabe

der Nummer des Zuges, des Namens der Lokomotive und

der Verspätung der Fahrzeit eingeschrieben werden sollen.

Diese Contrôle wird in den Bahnhöfen von Bern,
Herzogenbuchsee, Biel uud Thun von einem Polizei- oder

Bahnhofangestellten und in denjenigen von Neuenstadt und

Langnau vom Bahnhofvorstand geführt.
Art. 3. Der Führer dieser in Art. 2 ermähnten Contrôle

hat von Amtes wegen am Ende jedes Monats einen

getreuen Auszug aus derselben der Eisenbahndirektion und

dem Regierungsstatthalter zu übermitteln, in dessen Amtsbezirk

der Bahnhof liegt, wo die Außerachtlassung des

Fahrplanes stattgefunden.
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20. März Art. 4. Jede nach Art. 2 konftatirte Verspätung von
1867. jib^ lg Minuten, wenn sie nicht durch das Ausbleiben

korrespondirender Verbindungen oder durch höhere Gewalt

herbeigeführt und dadurch gerechtfertigt mird, soll mit einer

Buße von Fr. 2 per Minute für die Personen- oder

gemischten Züge und von Fr. 1 für die Güterzüge geahndet

werden.'

Nicht gerechtfertigte Verspätungen von 10 bis und mit
15 Minuten unterliegen der Buße nur daun, wenn sie im

Lauf eines Monats über 10 Mal beim nämlichen Zug
miederkehren. Für diesen Fall wird die Buße auf Fr. 20

für die Güterzüge uud auf Fr. 30 bis 40 für die Personenoder

gemischten Züge festgesetzt.

Art. 5. Jede vor dem im Fahrplan bestimmten

Zeitpunkte stattfindende Abfahrt eines Zuges von einem Bahnhof

auf beruifchem Gebiete wird mit einer Buße von Fr. 50

bestraft.

Art. 6. Jede Beschleunigung der Fahrgeschwindigkeit

unterliegt, insofern letztere 60 Kilometer in der Stunde

überschreitet, einer Buße vou Fr. 200.

Art. 7. Wenn die Bahnhofvorstände der Stationen

in hiesigenl Kanton erfahren, daß eiu Zug mehr als eine

halbe Stunde verspätet sei, so sollen sie dieß sofort und

spätestens innerhalb einer Viertelstunde vom Zeitpunkt an,
wo der Zug nach dem Fahrplan hätte eintreffen sollen,

durch einen Anschlag in der Vorhalle des Bahnhofes
bekannt machen. Gleicherweise sollen sie die korrespondiren-
den Verbindungen anzeigen, welche auf der von einem

Zuge durchlaufenen Strecke hätten verfehlt werden können.

Jede Unterlassung dieser Förmlichkeit wird mit einer Buße

von Fr. 10 bestraft.
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Art. 8. Die in Art. 4, 5, 6 und 7 vorgesehenen 20. März

Uebertretungen sind durch die Polizeibediensteten, die Vor-
stände der Bahnhöfe oder Stationen, Beamte oder Bürger,
die davon Kenntniß haben, dem Regierungsstatthalter des

Amtsbezirks, wo dieselben stattgefunden, schriftlich

anzuzeigen. Diese Anzeigen sind alsdann dem Polizeirichter

zu überweisen, welcher in Betreff der Auferlegung der

Bußen nach den Bestimmungen des bernischen Strafgesetzbuches

zu verfahren hat.

Die in Art. 4, 5 und 6 vorgesehenen Bußen sind der

fehlbaren Gesellschaft oder Verwaltung, welcher der

Betrieb der Linie zusteht, aufzuerlegen unter Vorbehalt des

Rückgriffs gegen die fehlbaren Angestellten. Die in Art. 7

ermähnte Buße fällt dem fehlbaren Vorstand des Bahnhofes

oder der Station auf.

Art. 9. Die Buße fällt zur einen Hälfte dem

Verleider (auch wenn derfelbe ein Landjäger oder

Polizeiangestellter ist), zur andern der Unterstützungs- und

Krankenkasse der Staatsbahnangestellten zu. -

Art. 10. Durch diese Verordnung soll weder den

Bestimmungen des eidg. Strafgesetzbuches (Art. 67 und 68)
noch den Rechten vorgegriffen werden, welche die Civil- ^

gesetze den Reisenden und Versendern oder Adressaten von

Effekten, Valoren oder Waaren gewähren mögen in
Betreff des Ersatzes des Schadens, welcher ihnen durch

ungerechtfertigte Verspätungen, verfrühte Abfahrten oder

beschleunigte Fahrgeschwindigkeit erwachsen könnte.

Art. 11. Diese Verordnung tritt auf 1. April 1867

in Kraft.
Sie foll in die Gesetzsammlung und in die amtlichen

Blätter eingerückt, und überdieß in den Bahnhöfen und
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M.März an andern geeigneten Orten durch Anschlag bekannt gemacht
1867. werden.

Bern, den 20. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Dr Trächsel.

ss.u 26 * Verordnung,
März betreffend

die Organifation des Parktrains.

(Vom 22. März l867.)

1867.

Der schweizerische Bundes rath,
in Vollziehung des Gesetzes vom 21. Chriftmonat 1866,

betreffend Abänderung der Mannschaftsscala hinsichtlich der

Vermehrung des Parktkains für die Divisions-Reserve- und Pontonparks

und Organisation dieses Korps in Kompagnien (eidg.
Gesetzsammlung, Bd. IX, S. 12),

beschließt:
Art. 1. Der Parktrain des Bundesheeres besteht aus zwei

Abtheilungen:

1) aus dem Linien-Parktrain zur Führung der Sappeur-,
Scharfschützen- und Infanterie-Caissons;

2) aus dem für die Divisions-Reserve- und Pontonparks
bestimmten Parktrain.

Art. 2. Der Linien-Parktrain ist von den einzelnen
Kantonen nach Maßgabe von Tabelle l hienach zu stellen und den

betreffenden taktischen Einheiten bleibend zuzutheilen. Ueber

diese Mannschaften find von den Kantonen besondere Kontrolen

zu führen.



95—100 Mann.

An Pferden:
3—4 Ofsizierspferde,

10 Truppen-Reitpferde,
128—142 Zugpferde.

Jahrgang I8«7.

1867.
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Art. 3. Die Beförderung aus dem Linien-Parktrain in W.u.26.

die Trainkompagnien bleibt für die betreffende Mannschaft aus- Mär?

drücklich vorbehalten.

Art. 4. Die Mannschaft des Linien-Parktrains trägt auf
der Kopfbedeckung die Nummer der betreffenden taktischen Einheit

mit weißem Pompon als Auszeichnung.

Art. 5. Die für die Divisions-Reserve- und Pontonparks

bestimmte Parktrainmannschaft wird in 14 Kompagnien

formirt, welche die Nummern 76—89 tragen. Von denselben

werden die Nummern 76 — 84 den Armeedivisionen, die Nummern
85—87 dem Reservepark und Nr. 88 und 89 den Pontontrains

zugetheilt.
Die Mannschaft trägt auf der Kopfbedeckung die Nummer

der betreffenden Kompagnie und im Uebrigen die gleichen

Auszeichnungen wie der Batterietrain.
Art. 6. Der normale Bestand einer Parktrainkompagnie

ist folgender:
An Mannschaft:

2 Offiziere (3 bei den Kompagnien für die Pontontrains),
« 1 Pferdarzt,

1 Feldweibel,
1 Fourier,
2 Wachtmeister,
4 Korporale,

12 Gefreite,
1 Frater,
2 Hufschmiede,
1 Sattler,
2 Trompeter,

66— 71 Trainsoldaten.,
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22.U.S6. Art. 7. Die Zusammensetzung der einzelnen Kompagnien
März erfolgt nach der Tabelle II hienach.

Bei den aus Auszüger- und Reserve-Mannschaft zusammengesetzten

Kompagnien Nr. I—13 hat für die kompagnieweisen

Wiederholungskurse jeweilen nur die Mannschaft des Auszugs

für die ganze Dauer, die Reservemannschaft aber bloß für die

zweite Hälfte der Dauer des Kurses einzurücken. Immerhin
wird das eidg. Militärdepartement bei jedem Dienste Zahl und

Grad derjenigen Cadres bezeichnen, die schon mit der Auszüger-
mannschaft einzurücken haben.

Art. 8. Das eidg. Militärdepartement bezeichnet auf den

Vorfchlag des Oberst Artillerie-Inspektors und der kantonalen

Militärbehörden aus den Artillerie-Osfizieren der Kantone
diejenigen Offiziere, welche den Parktrainkompagnien zuzutheilen
sind. Es ift dabei auf eine billige Vertheilung unter die Parktrain

stellenden Kantone Rücksicht zu nehmen.

Art. 9. Die Unteroffiziere der Parktrainkompagnien werden

unter Vorbehalt der Bestätigung durch den eidg. Artillerie-
Inspektor vom jeweiligen Chef der Kompagnie ernannt.

Es ist dabei in erster Linie auf die Tüchtigkeit der

Betreffenden und fo weit möglich auf eine billige Vertheilung unter
die betheiligten Kantone Rückficht zu nehmen.

Die Kantone werden den Chefs der Kompagnien die bei

dem Parktrain sich ergebenden Mutationen sofort zur Kenntniß

bringen.

Art. 10. Neue Ernennungen von Unteroffizieren find
indessen nur in so weit vorzunehmen, als dies nöthig ist, um die

aus den Auszügerbatterien der betreffenden Kantone in die

Reserve der Parktrainkompagnien übertretenden Cadres zu
vervollständigen.

Art. 11. Diejenigen Kantone, denen infolge obiger

Bestimmungen die Stellung von Offizieren oder Unteroffizieren

obliegt, haben eine entsprechende Anzahl Soldaten weniger zur

Kompagnie zu stellen, so daß der für den einzelnen Kanton

ausgesetzte Totalbestand nicht überschritten wird.



Tabelle I. Zur Seite 3S.

Etat desi Pnien-ParKtrains.

Auszug. Reserve.

Für
Sappeur-

wägen.

Für

Scharfschützen-

Caissons.
Gefreite.

Trainsoldaten.
Total.

Für
Sappeur-

wägen.

Für

Scharfschützen-

Caissons.
Gefreite.

Trainsoldaten.
Total. General-

Total.

Trainsoldaten.
Trainsoldaten.

Trainsoldaten.
Trainsoldaten.

Zürich 2 4 8 12 26
'

2 2 4 6 14 40
Bern 4 6 16 24 50 j 4 3 8 12 27 77
Luzern — 3 5 8 16 — 2 2 3 7 23
Uri — 1 — 1 2 '

1 — 1 2 4

Schwyz — 2 1 3 6 — 1 — 2 3 9

Unterwalden ob d. W. — 1 — 1 2 — l — — 1 3

Unterwalden nid d. W. — 1 — 1 2 — 1 — — 1 3

Glarus — 2 1 1 4 — 1 — 1 2 6
Zug — 1 — 1 2 — 1 1 2 4

Freiburg — 2 3 5 10 — 1 1 2 4 14

Solothurn — — 2 4 6 — — 1 1 2 8
Basel-Stadt. .' — — — 1 1 — — — 1 1 2
Basel-Landschaft — 1 1 3 5 — 1 — 1 2 7

Schaffhausen — — 1 3 4 — — — 1 1 5
Appenzell A. Rh. — 2 1 3 6 — 1 — 1 2 8
Appenzell I. Rh. — — — 1 1 — — — 1 1 2
St. Gallen — 2 6 9 17 -— 1 3 5 9 26
Graubünden — 2 3 5 10 1 1 2 4 14

Aargau 2 3 6 l« 21 2 2 3 5 12 33
Thurgau — 2 3 5 10 — 1 1 2 4 14

Tessin 2 2 4 6 14 2 1 2 3 8 22
Waadt 4 6 9 21 2 2 3 5 12 33
Wallis 2 3 5 10 — 1 1 2 4 14

Neuenburg — 2 2 3 7 — 1 1 1 3 10
Genf — — 1 3 — — — 1 1 5

12 45 73 127 257 12 26 31 60 129 386



Tabelle ll. Zur Seite 35.

Zusammensetzung
der nach dem Bundesgesetze vom 21. Christmonat 1866 zu bildenden 14 Parttrainkompagnien.

Kompagnie. Zugetheilt zur Kanton.
Offiziere,

Unteroffiziere und
Soldaten.

Pferdärzte.
Frater.

Hufschmied.
Sattln. Trompeter. Total.

Pferde.
Rcitpfcrdc für die Untcroffizien
und Trompktcr und Zugpserde.

Nr. 76 I. Division Bern

Auszug. Reserve. A. R. A. R. A. R. R. A. R. A. R. Kanton. Bund.

55 38 «0 40 130

Reitpferde.

Zug-
Pferde.

1
ê -i

2 14

Nr. 7? IV. Division Freiburg 45 43 I — — — 50 50 123 1 26

Nr. 78 V. Division Bern 56 37 1 — — 60 4« 128 1 19

Nr. 79 Vl. Division Bern 55 38 l — — > — 60 40 130 2 14

Nr. 80 II. Division Waadt 58 - 35 1 — I
I
^ l 63 37 127 — 21

Nr. 81 VII. Division Bern 56 37 1 > — l 6« 40 130 1 15

Nr. 82 III, Division Waadt 57 36 — 1 — 61 39 127 — !7

Nr. 83 VIII. Divisjon Basel-Landschaft
Schaffhausen

Total

9
23

53
8

1 11 55
25 9

34
50

2 66

32 61 — 1 — 36 64 84 2 «6

Nr. 84 IX. Division Luzern
Schwyz
Zug
Aargau

Total

26
20
13

13
8

7°

—

— - -
27
21
14

1

14
9
6
8

61
46
30

9

59 34 — l —
i

I I -'

63 37 137 — 9

Nr. 85 I. Reservepark Wallis
Neuenburg
Genf

Total

27
11
17

16
12 1

1

28 17
13 12
19 1«

40
10
20

4 64

55 37 1 — — > ^ — 60 39 70 4 j 64

Nr. 86 II. Reservepark Graubünden
Tessin

Total

22
11

7
53 — 1

24 8
13 j 55

4«
2« 6 i 72

33 6« — 1 i — 37
^

63
j

60 6 72

Nr. 87 III. Reservepark Freiburg 46 46 — 1 — > — 5« 49 III 1 26

Nr. 88 I. Pontontrain Zürich
Glarus
Appenzell A. Rh.
St. Gallen

Total

13
19

5
9

48
1

—
—

—
15
2«

i!
1

6
9

49
45

5 88

32 62 1 — — —
>

37 64 45 5 88

Nr. 89 II. Pontontrain Basel-Stadt
Thurgau

Total

48
46

—
1

1 —
—

I

— 2
51
50

— 10 128

— 94 1 — 1 " 2 — 1 — 2 101 — 10
^

128

697 703 1402 35 579



Tabelle III. Zur Seite 35.

Leistungen dcr Kantone gegenüber dcm bisherigen Gesetze.

(Die Mehr- odcr Minderleistung der betreffenden Kantone wird durch Vermehrung odcr Verminderung des

Jnfanteriekontingents ausgeglichen.)

Auszug.
Parkpferdiirzte und Parktrain.

Reserve.
Parkpferdärzte und Parktrain.

Nach dem

bisherigen
Gesetze.

Nach
gegenwärtiger

Verordnung
Mehr. Weniger.

Nach dem

bisherigen
Gesetze.

Nach
gegenwärtiger

Verordnung,
Mehr. Weniger.

Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Unterwalden ob dem Wald
Unterwalden nid dcm Wald
Glarus
Zug
Freiburg
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffhausen
Appenzell A. Rh.
Appenzell I. Rh.
St. Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf

I

204
2«

20

20
12
09

15
23

1

1?

8
105

18
4
9

582

15
240

27

21

20
14

100

II
25

I

1

24
1

13
124
28
13
19

697

14
36

I

2
1

7
1

5

l9
ltt
9

10

119

121
14

9

10
7

100

51

58
II
51

51

57
59

8
2
3

620

6
160

14

9
6

99

5l
55

9
49

8
8

50
55
76
17
12
1V

703

6
39

17
9

10
7

9« 13



35

Art. 12. Die Zahl der von jedem Kanton zu stellenden W.n.26.

Reitpferde richtet sich abzüglich der von der Eidgenossenschaft ge- März

stellten Reitpferde für Unteroffiziere und Trompeter nach der jewei-
ligen Zahl der Berittenen und ist bis auf die in der Tabelle II für
jeden Kanton aufgeführte Pferdezahl durch Zugpferde zu ergänzen.

Die Zahl der Pferde, welche die Eidgenossenschaft zur
Kompletirung der Pferdezahl zu stellen hat, findet sich ebenfalls
in der Tabelle II aufgeführt; an die Reitpferde des Bundes haben

diejenigen Kantone Anspruch, welche jeweilen mehr Unteroffiziere
und Trompeter als beim bisherigen Gesetze stellen.

Für die Wiederholungskurse wird der Bund die

Herbeischaffung der Pferde besorgen und den Kantonen für so viele

Pferde Rechnung stellen, als sie nach Maßgabe des Gesetzes vom
21. Christmonat und der gegenwärtigen Verordnung zu liefern
hätten.

Bern, den 22. März 1867.

Der Bundespräsident: C. Fornerob.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Obige Verordnung ist in die Gefetzsammlung aufzunehmen.

Bern, den 26. März 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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April Verordnung.
18S7.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Direktion des Innern,

verordnet:

Z 1. Die Ein- und Durchfuhr von Schweinen

ungarischer Race oder Herkunft ist bis auf Weiteres untersagt

bei einer Buße von Fr. 30 bis Fr. 50 für jedes

Stück und Haftbarkeit für Schaden und Kosten.

Ausgenommen sind solche Schweine ungarischer Race

oder Herkunft, welche in anderen Schwerzerkantonen

gemästet und von hiesigen Metzgern für den Bedarf ihrer
Schlachtbank angekauft worden sind. Diese dürfen in den

Kanton eingeführt werden gegen Vorweisung einer von
dem betreffenden Viehinspektor ausgestellten Bescheinigung:

a. daß das Schwein in der Gemeinde, in welcher es

gekauft wird, während wenigstens 4 Wochen in der

Mast gestanden sei;
o. daß in dieser Gemeinde seit dieser Zeit keinerlei an¬

steckende Viehseuchen vorgekommen feien.

Z 2. Diese Verordnung, durch welche diejenige vom
19. März 1863 aufgehoben mird,-tritt sofort in Kraft.

Dieselbe ist öffentlich anzuschlagen und in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete einzurücken.

Bern, den 1. April 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Das präsidirende Mitglied,

L. Kurz.
Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Verordnn« q̂
18. April

über ig«?.

den Verkauf von Arzueiftoffen und Giften.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung von Z 16 des Gefetzes vom 14. März

1865, fowie von Z 12, Ziffer 3 des Gewerbegefetzes vom
7. November 1849;

auf den Antrag der Direktion des Innern,
verordnet:

î. Klassifikation der Arzneistofsc nnd Giste.

Z 1. Die in Tabelle VI der ^KariQueoposg. K«1v6ti«o,

verzeichneten, sowie andere nach Analogie dahin gehörige

Arzneistoffe und Gifte, welche durch Beschluß der Direktion

des Gesundheitswesens bezeichnet werden, dürfen
einzig durch die nach Maßgabe von § 15 u. ff. autori-
sirten Personen verkauft werden und zwar nur an die

gemäß § 9 u. ff. sich ausweisenden Personen.

Z 2. Von obiger Bestimmung ausgenommen und

dem freien Verkehr überlassen bleiben:

Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Barytverbin¬
dungen, Kupfervitriol, Zinkvitriol, Kreosot,

Bleizucker.

Z 3. Als Gifte im engeren Sinne und somit als
den nachfolgenden Bestimmungen über den Verkehr mit
Giften unterworfen werden folgende Substanzen bezeichnet:
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13. April Giftige Alkaloids
^67- Ursen und seine Verbindungen;

Blausäure;
Cyankalium, Cyanzink;

Digitalin;
Opinm und seine Präparate;
Phosphor;
Queckfilberverbindungen;

Silbersalze.

Der Direktion des Gesundheitswesens bleibt die

Abänderung dieses Verzeichnisses vorbehalten.

II. Allgemeine Vorschriften über den Verkehr mit Gisten.

Z 4. Die in Z 3 genannten Stoffe, sowie die zu

ihrem Abwägen und Verarbeiten dienenden Geräthschaften

sind in Apotheken und andern Verkaufslokalien in einem

besondern wohlverschlossenen, in geeigneter Weise

bezeichneten Giftschranke ailfzubemahren, zu welchem nur der

autorifirte Giftverkäufer und sein verantwortlicher
Stellvertreter den Schlüssel führen darf. Dieser Schrank muß

an einem vom Tageslicht erhellten Orte stehen. Für
größere Giftvorräthe ist eine besondere verschließbare

Abtheilung des Waarenmagazins einzurichten.

Z 5. Der Giftverkäufer hat die Pflicht, den Empfänger

von Gift zur Vorsicht zu mahnen und letzteres, wo

es angeht, in eine Form zu bringen, welche Mißgriffe
unmöglich macht.

Zum Zwecke des Transportes im Großen wie im
Kleinen soll der Verkäufer oder Versender giftige oder

sonst gefährliche Stoffe sorgfältig verpacken, so daß jeder

Verlust vermieden mird, und dieselben auch in deutlicher

Schrift als „Gift" oder als „gefährlich" bezeichnen.
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§ 6. Der Apotheker ift berechtigt, die Abgabe von 18. April

Gift, das nicht durch Rezepte inländischer Aerzte medi- ^iN.
zinisch verordnet ist, zu verweigern.

s 7. Der Verkauf von Zubereitungen zur Vertilgung

von Insekten oder andern schädlichen Thieren, sofern sie

von den in § 1 genannten Substanzen enthalten, ist einzig

den autorisirten Giftverkäufern und zwar nur mit besonderer

Genehmigung der Direktion des Gesundheitswesens

gestattet.

Letztere darf nur den Verkauf solcher derartiger
Zubereitungen bewilligen, deren Form und Aussehen eine

Verwechslung mit genießbaren Substanzen nicht befürchten

läßt.
Die berufsmäßigen Vertilger von Mäusen, Ratten

u. dgl., welche in Ausübung ihres Berufes Gift
gebrauchen, haben sich um ein Giftpatent gemäß Z 10 zu
bewerben.

§ 8. Arsenikhaltige Farben, mit Inbegriff der arsenik-

haltigen Anilinfarben, unterliegen ebenfalls den

Bestimmungen über den Giftverkauf. Dieselben, sowie andere

Metallfarben, dürfen niemals zur Färbung oder Bemalung

von Eß- oder Kinderfvielwaaren, damit gefärbtes

Papier oder Zeug ebensowenig zur Einhüllung solcher

Waaren benutzt werden.

Ebenso ist der Verkauf und die Verwendung arfenik-

haltiger Tapeten und Kleidungsstoffe als gesundheitsgefährlich

untersagt,

III. Vorschriften, betreffend den Ankauf von Giften und

Arzneien.

s 9. Die Befugniß zum Ankauf einer der in §§ 1

und 3 bezeichneten Substanzen wird begründet durch eines

der folgenden Aktenstücke:
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is. April 1) ein Rezept eines patentirten Arztes;
1867. Z) ein Giftpatent (§ 10 u. ff.) ;

3) einen Giftschein (§ 13);
4) eine Bewilligung zum Giftverkauf (§ 15).

s 10. Gewerbtreibende, welche in der Ausübung

ihres Gewerbes regelmäßig Gifte verbrauchen, haben sich

um ein Giftpatent zu bewerben. Dieses wird durch

das Regiemngsstatthalteramt bei Erfüllung folgender
Requisite ausgestellt:

ä. Empfehlung der Gemeindsbehörde des Ortes der

Ausübung des Gewerbes;
b. Bezeichnung der zu verwendenden Gifte mit an¬

nähernder Angabe der Menge und des Zweckes;

c Garantie für entsprechende Verwahrung und Be¬

handlung der Gifte zur Verhütung von Unglücksfällen.

Jedes Giftpatent ist mit den Akten der Direktion des

Gesundheitswesens zur Visirung und Kontrollirung
einzusenden. Ohne das Visum dieser Behörde ist kein

Giftpatent gültig.

§ 11. Im Zweifelsfalle soll der Regierungsstatthalter
bezüglich der Erfüllung des Requisits unter §10, litt, e

eine Expertise anordnen. Im Falle von fahrlässiger

Verwahrung oder Behandlung von Giften soll er, wenn eine

erste Warnung oder Bestrafung fruchtlos war, das

Giftpatent zuriickziehen.

§ 12. Das Giftpatent ift auf die Dauer von nicht

mehr als vier Jahren auszustellen, nach deren Ablauf es

erneuert werdeu kann.

Dasselbe ermächtigt die autorisirten Giftverkäufer, dem

Patentinhaber oder seinem schriftlich bezeichneten Stell->
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Vertreter die darin bezeichneten Stoffe gegen Empfang- is. April
schein abzugeben. ^67.

ß 13. Mehrjährigen und gut beleumdeten Personen,

welche zu einem vorübergehenden Zwecke Gift bedürfen,

hat der Gemeinderathspräsident ihres'Wohnortes
unentgeldlich einen Giftschein auszustellen.

Die Formulare für die Giftscheine und Giftpatente
werden durch die Direktion des Gesundheitswesens den

Regierungsstatthaltern abgegeben, bei welchen erstere durch

die Gemeinderathspräsidenten zu erheben sind.

ß 14. Der Inhaber eines Giftpatentes oder

Giftscheines darf dieses Aktenstück keiner andern Person zur
Benutzung überlassen und ebensowenig das vermittelst

desselben empfangene Gift.

IV. Vorschriften, betreffend die Verkäufer von Arzneien
nnd Giften.

Z IS. Zum Verkauf der in M 1 und 3 genannten

Stoffe sind einzig autorisirt:
1) Die Inhaber öffentlicher Apotheken, kraft ihrer

Konzession;

2) die Aerzte und Thierärzte, welche vorschriftmäßige

Privatapotheken halten, soweit sie diese Stoffe zum

Zweck der Behandlung ihrer Kranken bedürfen;

3) diejenigen Kaufleute, welche zu diesem Behuf von
der Direktion des Gesundheitswesens eine besondere

Bewilligung erhalten haben. Diese Bewilligung kann

sich jedoch nicht aus die in Z 1 genannten Extrakte

und Tinkturen, sowie überhaupt nicht auf
zusammengesetzte Arzneimittel, beziehen, deren Verkauf

gemäß § 21 einzig den in Ziffer 1 und 2 genannten

Personen zusteht.
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18. April §16. Behufs Erlangung einer folchen Bewilligung
hat der Petent durch das Regierungsstatthalteramt eine

Empfehlung der Ortspolizei seines Wohnortes und überdieß

folgende Ausweise an die Direktion des Gesundheitswesens

gelangen zu lassen:

g,. Ueber den Besitz der zur Handhabung dieser Stoffe
erforderlichen Kenntnisse, durch Bescheinigung

entweder von pharmazeutischen Fachstudien oder von

mehrjähriger praktischer Thätigkeit im Droguerie-
geschäft;

b. wofern sich die Bewilligung auch auf eigentliche

Gifte erstrecken soll, über das Vorhandensein der

in Z 4 vorgeschriebenen Vorrichtungen.
Die Direktion ist befugt, sich gutsindenden Falls

bezüglich obiger Ausweise durch eine Expertise auf Kosten

des Bewerbers Aufschluß zu verschaffen.

Z 17. Die in Z 15, Ziffer 3 vorgeschriebene Bewilligung

wird entweder auf bestimmte Zeit oder höchstens

auf fo lange ertheilt, als der Petent verantwortlicher

Inhaber des Geschäftes bleibt. Mit dem Tode oder dem

Austritt desselben aus dem Geschäft erlischt dieselbe;

doch ist im ersteren Falle seinen Rechtsnachfolgern die

Fortführung des Geschäftes während einer Nothfrist von
sechs Monaten auf eigene Verantwortlichkeit gestattet, unter
der Bedingung, daß sich binnen dieser Zeit ein geeigneter

Uebernehmer des Geschäftes um die Erneuerung der

Bewilligung bewerbe, widrigenfalls nach Ablauf obiger Frist
die Bewilligung definitiv erlischt.

ß 18. Eine Bewilligung sogenannter Art berechtigt

bloß zum Verkauf der betreffenden Stoffe an die in § 15

genannten, oder an die gemäß HZ 10 und 13 legitimirten
Personen.
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s 19. Eine Bewilligung dieser Art kann durch die 18. April
Direktion des Gesundheitswesens jederzeit ohne Entschädi- ^tN-

gung zurückgezogen werden, sobald es sich zeigt, daß ihr
Inhaber diefelbe überschreitet oder durch Nichtbeachtung

der gesetzlichen Vorschriften das Gemeinwohl gefährdet.

Z 20. Jeder Giftverkäufer foll die Giftscheine, sowie

die in § 12 vorgeschriebenen Empfangscheine, wohlgeordnet

während wenigstens sechs Jahren aufbewahren. Bei
Handänderungen gehen sie mit der nämlichen Verpflichtung an
den Geschäftsnachfolger über.

V. Arzneiverkanf.

§21. Arzneien dürfen nur in den öffentlichen
Apotheken und in den Vorschriftgemäß eingerichteten und

anerkannten Privatapotheken bereitet und verkauft werden.

Ill Zweifelsfällen entscheidet die Direktion des

Gesundheitswesens, ob ein Stoff oder eine Zubereitung als

Arznei zu betrachten ist.

§ 22. Den Apothekern steht das Recht zu, im
Handverkauf ohne ärztliche Verordnung dem Publikum
abzugeben :

1) Alle einfachen Arzneistoffe, mit Ausnahme der in
KZ 1 und 3 bezeichneten;

2) zusammengesetzte Arzneien von bekannter Bereitungs-
weife zum innern oder äußern Gebrauch, welche

keine der in Z§ 1 und 3 genannten Substanzen

enthalten und sich als ungefährliche Hausmittel

qnaliftziren.
ß 23. Alles Hausiren mit Arzneimitteln, Balsamen,

Tropfen, Salben u. dgl. ist untersagt. Die noch zu Recht

bestehenden Hausirpatente für dergleichen Artikel sind nach

ihrem Ablaus nicht mehr zu erneuern.
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18. April Ebenso ist Jedermann, auch dell Medizinalpersonen,
1867. Feilbieten von Arzneiwaaren für Menschen oder

Thiere in andern als ihren anerkannten Berufslokalien
(Apotheken), z. B. auf Märkten, untersagt.

VI. Ncbergangs-, Straf- nnd Schlußbestimmungen.

§ 24. Wer bis dahin ohne Bewilligung von den in
§§ 1 nnd 3 genannten Substanzen verkauft hat, hat
binnen sechs Monaten von Erlaß dieser Berordnung an
seine daherigen Vorräthe entweder durch Verkauf an
gemäß § 15 autorisirte Personen zu liquidiren oder die

erforderliche Bewilligung einzuholen (§ 16).

§ 25. Widerhandlungen gegen diese Verordnung unterliegen

den Strüfbestimmungen der im Eingang angeführten

Gesetze.

Derselben zuwider verkaufte Arzneimaaren und Gifte
sind gemäß den Vorschriften des Gesetzbuches über das

Verfahren in Strafsachen in Beschlag zu nehmen.

§26. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Dieselbe ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen, durch öffentlichen

Anschlag bekannt zu machen und sämmtlichen Aerzten,

Apothekern und Thierärzten, sowie den zum Arzneioder

Giftverkauf autorisirten Kaufleuten mitzutheilen.

Durch dieselbe wird die Instruktion für die Giftver-
käufer vom 19. Februar 1845 aufgehoben.

Bern, den 18. April 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.



18. April

45

Verordnung
über 1S67.

die öffentlichen und Privataporheken.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung von § 14 des Gesetzes über die

Ausübung der medizinischen Berufsarten vom 14. März 1865 ;

auf Antrag der Direktion des Innern,

verordnet:

I. Allgemeine Bestimmungen.

ZI. Die Lokale zur Darstellung, Aufbewahrung und

Verabreichung der Heilmittel sollen so gewählt sein, daß

reine Luft und Licht genügenden Zutritt finden, Feuchtigkeit

und Staub dagegen abgehalten werden.

Z 2. Die Officin (Apotheke) ganz besonders, aber

auch die übrigen Räumlichkeiten, die Gefässe und das ganze

Fachwerk sollen den Anforderungen der Reinlichkeit

entsprechen.

Z 3. Die Officin soll nicht zu fremdartigen
Verrichtungen dienen, aber auch nicht zu solchen

Berufsarbeiten, welche belästigen, Gefahr bringen oder die

daselbst aufbewahrten Arzneistoffe verändern oder verunreinigen

könnten.

§ 4. Jeder Arzneistoff soll in einem eigenen Gefäß

oder Behälter aufbewahrt werden. Die Beschaffenheit und

Einrichtung der letztern darf keine Veränderungen des
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is. April eigenen Inhaltes oder desjenigen benachbarter Gefässe her-
1867. beizuführen oder zu begünstigen im Stande sein.

I 5. Jedes Gefäß ist mit deutlicher Aufschrift in
lateinischer Sprache zu versehen, welche den Inhalt richtig

angibt und der Terminologie der Pharmacopöe entlehnt
oder überhaupt so bestimmt gefaßt ift, daß jede

Zweideutigkeit ausgeschlossen wird.

Z 6. Die Gefässe sind in rationeller und praktischer

Anordnung so aufzustellen, daß analoge Stoffe wenigstens

in der Apotheke in alphabetischer Folge vereinigt werden

und ohne Schwierigkeit bei der Hand seien.

Z 7. Von dieser offenen Aufstellung bleiben

ausgeschloffen die in der Tabelle VI der ?llnrin. Kelvstiea

aufgezählten oder außerdem unzweifelhaft gefährlichen
Substanzen, welche erforderlichen Falls durch die Direktion des

Innern, Abth. Gesundheitswesen, bezeichnet werden.

Diese Stoffe sollen durch anders gefärbte Aufschriften

kenntlich gemacht und auf besondern Gestellen aufbewahrt
werden.

Z 8. Die Gifte im engeren Sinne find überdieß in einem

besondern, gemäß § 4 der Verordnung über den Arznei-
und Giftverkauf eingerichteten Giftschrank zu verwahren.

§ 9. Beschaffenheit und Auswahl der Rohstoffe und

Präparate soll den Anforderungen der Wissenschaft,

beziehungsweise der ?Ks,rin. Kelvstieo, entsprechen.

§ 10. Auch für nicht felbst bereitete Präparate ist der

Inhaber der Apotheke verantwortlich. Dem Inhaber einer

Privatapotheke bleibt jedoch das Rückgriffsrecht auf die

Apotheke vorbehalten, aus welcher er seine Präparate
bezogen hat.
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Derselbe soll die von der Wissenschaft und Praxis 48. April
gelehrten Maßregeln treffen, um die Arzneistoffe vor Ver- is«7.

änderungen zu schützen, und namentlich auch unvermeidlich

dem raschen Verderben unterworfene Droguen oder

Präparate rechtzeitig entfernen und erneuern. Arzneien,

welche ihrer Natur nach nicht haltbar sein können, sollen

nicht in Vorrath angefertigt werden.

§ II. Die zum Zwecke der Recevtur erforderlichen

Geräthe sollen in berufsmäßiger Form und in ausreichender

Zahl, Waagen und Gewichte nach gesetzlicher

Vorschrift vorhanden sein. Anderweitige Geräthe sind in der

Apotheke nicht aufzubewahren.

§ 12. Zur Bearbeitung giftiger Stoffe follen eigene

Einrichtungen und Geräthe vorhanden und jederzeit

vollständig und ausschließlich in dem in Z 8 erwähnten
Giftschranke untergebracht sein.

§13. In jeder Apotheke soll sich ein Exemplar aller
die Ausübung der medizinischen Berufsarten betreffenden

Gesetze und Réglemente vorfinden, welche von der Direktion

des Gesundheitswesens jedem Inhaber einer öffentlichen

oder Privatapotheke unentgeltlich zuzustellen sind.

II. Errichtung und Beaufsichtigung der öffentlichen und
der Privatapothcken.

§ 14. Der Apotheker, welcher eine Apotheke neu

errichten oder fein Geschäftslokal durch Neubau oder durch

Verlegung in ein anderes Gebäude verändern will, hat
die Vorschriften des Gewerbegesetzes vom 7. Nov. 1849

iL 24 u. ff.) zu beobachten.

§ 15. Die durch den Regierungsrath in der Regel

auf unbestimmte Zeit zu ertheilende Konzession zu Er-
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is. April richtung und Führung einer Apotheke ift rein persönlich
1867. uno unveräußerlich. Dieselbe bedingt lediglich das Recht,

daß die Person, welcher sie ertheilt wurde, in dem darin

bezeichneten Lokal nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften

den Apothekerberuf ausüben darf.

Mit dem Tode des Inhabers, fowie mit dem Tage
einer Handänderung der Apotheke tritt daher die Konzession

außer Kraft.

Im ersteren Falle dürfen jedoch die Rechtsnachfolger

des Verstorbenen das Geschäft ans eigene Verantwortlichkeit

mährend einer Frist von 6 Monaten fortführen,
immerhin unter dem Vorbehalt, daß der Stellvertreter gemäß

Z S7 hienach ein patentirter Apotheker sei.

Wird letztere Bedingung nicht erfüllt, oder hat sich

binnen der Frist von 6 Monaten kein annehmbarer
Bewerber um eine neue Konzession zur Uebernahme des

Geschäftes beworben, so sällt nach Ablauf diefer Frist die

bisherige Konzession dahin und es ist die Apotheke von
Amteswegen zu schließen.

Z 16. Nur solche Apotheken, welche gemäß einer

unzweifelhaft nachweisbaren Realkonzefsion bestehen, bedürfen
bei Todesfall ihres Inhabers oder bei Handänderungen
keiner neuen Konzession; in jeder andern Hinsicht unterliegen

dieselben den für alle Apotheken gültigen
Bestimmungen.

Z 17. Ueber Gesuche um bloße Verlegung einer

Apotheke in ein anderes Lokal innerhalb der nämlichen

Ortschaft entscheidet die Direktion des Gesundheitswesens

unter Eintragung der ertheilten Bewilligung in die

Konzessionsurkunde.



49

Z 18. Der Arzt, welcher eine Privatapotheke einzu- is. April

richten (selbst zu dispensixen) gedenkt, hat davon dem ^^7.

Regierungsstatthalter zu Handen der Direktion des

Gesundheitswesens Anzeige zu machen.

Z 19. Der Arzt hat das Recht und die Pflicht, seine

Apotheke in die Liste der Privatapotheken eintragen und

sich darüber einen Ausweis zustellen zu lassen. Gibt er

die Apotheke auf, so hat er dem Regierungsstatthalter M
Handen der Direktion des Innern, Abth. Gesundheitswesen,

davon Anzeige zu machen.

s 20. Die Direktion des Innern, Abth. Gesundheitswesen,

ordnet die Untersuchung aller Apotheken des Kantons

an und läßt sich schriftlich über den Befund
berichten.

§21. Die Visitationen öffentlicher Apotheken, sowie

ärztlicher Privatapotheken werden einem Apotheker und

einem Arzte, diejenigen tierärztlicher Privatapotheken einem

Apotheker und einem Thierarzte übertragen. Ein Vertreter'
des betreffenden Gemeinderathes oder (am Amtssitze) der

Regierungsstatthalter hat davon Kenntniß zu nehmen.

§ 22. Die Reihenfolge dieser Visitationen wird so

eingerichtet, daß jede Apotheke wenigstens alle sechs Jahre
einmal untersucht wird.

Neu errichtete öffentliche und Privatapotheken unterliegen

vor ihrer Eröffnung einer Visitation auf Kosten des

Inhabers.
§ 23. Die Untersuchung der Apotheken hat sich auf

alle inl Gesetze über die Ausübung der medizinischen

Berufsarten vom 14. März 1865 vorkommenden und durch

die gegenwärtige Verordnung, sowie durch diejenige über

den Arznei- und Giftverkauf vom 18. April 1867 näher

ausgeführten Bestimmungen zu stützen.

Jahrgang 18«7. 4
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is. April Z 24. Schlecht befundene Stoffe sollen sofort beseitigt
ts67. werden. Ist der Inhaber der Apotheke nicht einverstanden,

fo sollen die betreffenden Substanzen versiegelt der Direktion

des Gesundheitswesens zur entscheidenden Beurtheilung
übermittelt werden.

s 25. Der Inhaber hat das Recht, bei der Direktion
des Innern, Abth. Gesundheitswesen, vom Resultate der

Untersuchung Kenntniß zu nehmen.

Z 26. Die Visitatoren beziehen ein Taggeld von
höchstens 15 Fr. und Vergütung der Reisekosten.

HI. Besondere Bestimmungen in Betreff der öffentlichen

Apotheken.

Z 27. Einer öffentlichen Apotheke muß nach Z 19 des

Gesetzes über die Ausübung der medizinischen Berufsarten
ein patentirter Apotheker vorstehen. Nur unter seiner

Leitung und Verantwortlichkeit ist die Ausübung der Pharmacie

auch Fachmännern (Gehülfen) gestattet, welche sich

über die Befähigung dazn auszuweisen vermögen.

Besteht dieser Nachweis nicht in dem hier abgelegten

Gehülfenexamen iHrüfungsreglement Z 16), so entscheidet

erforderlichen.Falles die Direktion des Gesundheitswesens

auf den Antrag der pharm. Sektion des Sanitätskollegiums

darüber.

Z 28. Bei Aufnahme von Lehrlingen hat der

Apotheker die Pflicht, dieselben mit den Acceßbedingungen für
die pharmaceutische Gehülfenprüfung bekannt zu machen.

(Prüfungsreglement vom 28. Mai 1858, Z 18.)

Z 29. Zu selbstständiger Ausübung des Berufes

dürfen pharmaceutische Lehrlinge nicht zugelassen werden.
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namentlich nicht in Abwesenheit des Apothekers oder des 48. April
stellvertretenden Gehülfen zur Besorgung der Recevtur. 1867.

§ 30. Der Apotheker darf nicht mehr als einer

Apotheke gleichzeitig vorstehen.

§31. Der Apotheker soll jederzeit zur Dienstleistung

innerhalb seines Berufes entweder selbst bereit fein oder

einen nach § 27 dazu befühiglen Stellvertreter damit

beauftragen.

§ 32. Findet eine solche Stellvertretung für längere

Zeit statt, fo hat der Apotheker davon dem Regierungsstatthalter

zu Handen der Direktion des Gesundheitswesen

Anzeige zu machen.

Nach mehr als sechsmonatlicher Verhinderung oder

Abwesenheit des Apothekers kann die letztgenannte Behörde
den Stellvertreter zur Ablegung der Apothekerprüfung
anhalten.

§ 33. Eigentliche pharmaceutische Arbeiten und

Verrichtungen dürfen in öffentlichen Apotheken nur durch die

in § 27 bezeichneten Personen ausgeführt werden, sowie

durch Lehrlinge unter deren Anleitung und Vemutwort-
lichkeit.

§ 34. Aerztliche Verordnungen (Recepte) sollen ohne

Verzug und genau nach schriftlicher Angabe des Arztes

angefertigt werden. Zu Abweichungen davon ist der

Apotheker nur dann berechtigt, aber auch verpflichtet, wenn
in dem Recepte Verstöße gegen die Weisungen vorkommen,

welche in der ?K»rin. Kslv. der Tabelle VI vorgedruckt

sind, doch nicht ohne sich vorher mit dem Arzte zu

verständigen oder, wo dieß nicht thunlich, denselben sofort

von der Aenderung in Kenntniß zu setzen.
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13. April Z 3S. Jede Arznei ist mit der ärztlichen Gebrauchs-
^867. anmeisung, mit Datum und Firma zu versehen. Fehlt im

Recepte die erstere, so hat der Apotheker wenigstens die

Bemerkung „nach Bericht" beizufügen. Arzneien, welche

ausdrücklich zum äußerlichen Gebrauche dienen, sollen mit
Aufschriften auf rothem Papier versehen werden.

§ 36. Die Recepte oder Abschriften derselben ' sind

wenigstens 6 Jahre lang geordnet aufzubewahren. Bei

Handänderungen gehen sie mit der nämlichen Verpflichtung

an den Gefchäftsnachfolger über.

s 37. Der Apotheker ist gehalten, auf das ausdrückliche

Verlangen eines Arztes zum Zweck seiner Receptur

auch solche einfache oder zusammengesetzte Arzneimittel
anzuschaffen, welche nicht in der Pharmacopöe stehen.

Z 38. Zum Zwecke der Prüfung der Arzneistoffe hat
der Apotheker, abgesehen von den zum übrigen Geschäftsbetrieb

nöthigen wiffenfchaftlichen und technischen

Hülfsmitteln, die erforderlichen Apparate und Reagentien

anzuschaffen.

§ 39. Ueber sämmtliche — außerhalb der Officin —
vorräthige Arzneistoffe soll ein Katalog geführt werden.

Z 40. Außer der Officin (Apotheke) sind einzuricbten

und abzutrennen:
Räume für größere Vorräthe und Apparate;

d. eine Stoß- und Packkammer;

«. ein Laboratorium.
s 41. Die Einrichtung der in Z 40, litt, o,

vorgesehenen Räume von g, soll im Allgemeinen den Borschriften

diefes Reglements genügen, dann aber auch in
Betreff entzündlicher und explosiver Stoffe mit der Verordnung

vom 25. Juni 1865 über die Aufbewahrung
feuersgefährlicher Stoffe u. f. w. im Einklänge stehen.
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Je nach der Natur der Stoffe sollen dieselben ferner t«. April

in Kellerräumen oder auf trockenen Böden gelagert werden. ^67.

§ 42. Die gröbere Bearbeitung der Rohstoffe, welche

mit Lärm, Staub oder sonstiger Unreinlichkeit verlnünft
ist, foll in eine besondere Stoß- und Packkammer (Z 40,
litt, d) verwiesen werden.

Z 43. Das Laboratorium hat in seiner ganzen
Anlage zunächst den Vorschriften der Feuerpolizei und der

Reinlichkeit zu genügen.

Es soll hinlänglich mit Wasser versehen sein.

Unter den Apparaten und Einrichtungen darf jedenfalls

nicht fehlen eine größere Destillirblafe mit Kühlfaß,
eine Presse, ein Windofen, ein Trockenschrank, ein Abzugskanal

für Dämpfe.

IV. Besondere Bestimmungen in Bettest der Privat¬
apotheken.

§ 44. Dem Arzte oder Thierarzte steht es vorbehält-

lich der Bestimmungen der Z§ 18 und 19 frei, die für
seine Praxis erforderlichen Arzneien felbst zu bereiten und

abzugeben, so lange er seinen Beruf ausübt.

§ 45. Die Einrichtung einer solchen ärztlichen Privat-
apotheke hat den U 1—13 zu entsprechen.

Z 46. Ist mit der Privatapotheke auch ein besonderer

Vorrathsraum verbunden, so soll er nach Vorschrift des

s 41 beschaffen sein. Bezüglich feuersgefährlicher oder

explosionsfähiger Stoffe ist die bezügliche Verordnung vom

25. Juni 1865 zu beobachten.

Z 47. Die vom Arzte verabreichten Arzneien sollen

durch ihn nach Zusammensetzung und Bestimmung in einem

eigenen Buche chronologisch angemerkt werden.
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18. April V. Straf- nnd Schlußbestimmungen.

Z 48. Widerhandlungen gegen obige Borschriften unterliegen

den Strafbestimmungen des Gesetzes über Ausübung
der medizinischen Berufsarten vom 14. Marz 1865.

Eine richterliche Bestrafung wegen Mängeln in der

Einrichtung oder Führung der öffentlichen oder

Privatapotheken hat jedoch nur dann einzutreten, wenn diese

Mängel entweder auf die Aufforderung der vorgesetzten

Behörde hin binnen eines festgesetzten Termins nicht

beseitigt worden sind, oder wenn dieselben Gesundheits- oder

Eigenthumsbeschädigungen zur Folge gehabt haben, in
welch' letzterem Falle eventuell die sachbezüglichen

Bestimmungen des Strafgesetzbuches anzuwenden sind.

Z 49. Auch das Selbstdispensiren von Seite der

Aerzte und Thierärzte, welche keine vorschriftsgemäße

Privatapotheke besitzen, ist strafbar.

Hingegen ist jeder Arzt befugt, in dringenden Fällen,
solche Arzneimittel mitzubringen und anzuwenden, deren

augenblickliche Anwendung durch den Arzt selbst erforderlich

ist, z. B. Blutstillungsmittel u. dgl.

§ 50. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Dieselbe ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen und sämmtlichen

Aerzten, Apothekern und Thierärzten mitzutheilen.

Bern, den 18. April 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

l)r. Trächsel.
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Nachtragsvertrag

zwischen

der Schweiz und Italien, betreffend die Festsetzung der

Geldanweisungstaren.

Abgeschlossen den 31. Juli 1866.

Ratisizirt von der Schweiz am 26. Dezember 1366,

„ „ Italien „ 30. „ „

31. Juli
1866.

29. April
1867.

Der Bundcsrath

der

schweizerischen Eidgenoßenschast,

nach Einsicht und Prüfung
des zwischen den respektiven

Bevollmächtigten am 31. Juli
d. I. unter Ratisikationsvorbehalt

abgeschlossenen Vertrags
über Festsetzung der

Geldanweisungstaxen zwischen der

Schweiz und Italien, welcher

Vertrag vom schweizerischen

Ständerathe am 12. Dezember

1866 und vom schweizerischen

Nationalrathe am 15. gleichen

Monats genehmigt worden

ist, und der also lautet:

Vittorio Lmimuele II,

^ei" A^KM« Ä Di« e ^e?'

K« à'Itîllig,,
««Zo?'« «Ke êe^»'essM

Him Lonvsnxions sààiêio-

imls s cmslls àsl 30 Otlobrs

1863 psr Io scambio àsi vsZ-
lis poslsli krs l'/êak'a e Is

ôî»WS?'a ssssnào slsls con-
okiusa e sottoscritta 6si ris-

psttivi plsnipotsuêisrii in ?i-

rsli^s sààì lrsul' uno I.uZIio
àsll' snno Nills olloosnlo sss-

ssntssei;

Oonvsu^ione äsl tenore se»

gusnts:
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öl. Juli
1866.

29. April
1867,

Der Bundesrath der

schweizerischen Eidgenossenschaft und

Seine Majestät der König von

Italien, von der Nothwendigkeit

überzeugt, durch einen

neuen Vertrag die Taxe für
die Ausgabe von Geldanweisungen

in einer den finanziellen

Jntereffen der beiden Länder

besser entsprechenden Weise

festzusetzen, haben zu diesem

Zwecke zu ihren Bevollmächtigten

ernannt:

Der Bundesrath
der

schweizerischen
Eidgenossenschaft:

Herrn Jean Baptiste Pi oda,
außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten

Minister der schweizerischen

Eidgenossenschaft bei Seiner
Majestät dem König von

Italien;

Seine Majestät der
König von Italien:

Herrn Ritter Dr. Etienne Ja-
cini, Großkreuz Seines
Ordens der heiligen Mauritius

und Lazarus, Seinen

Minister Staatssekretär sür
die öffentlichen Bauten:c.

Ibe ««»seil fêoeral cke Iä Lou-

keckêrutiou suisse st 8ä Auieste
le K«i ck'Itatie, svsnr rssounu
I'opportunils às rsglsr sn movsn
ck'uus nouvslls Lonvsntiou,
à'rms irisnisrs plus eonkorms

sux intérêts àss tmsriess àes

àsux psvs^ Is tsxs s psres-
voir pour Is àslivrsnes àss

msnàûts às posts suisss-its-

liens, ont nomins pour Isurs

plénipotentiaires s osl sllst,
ssvoir:

/e^^aêê«7i Misse:

Klr. 5ssn Lsplisls ^'ocia, Ln-
vovs extrsoràiusirs st Ni-
nistrs plsuipotsntisirs às Is

Lonksàsrstion suisss su-

près às 8s Asjssts Is lìoi
à'llslis;

Nr. Is LKsvslisrOoelsurlZtisnus
^aKmV, OKsvsIisr Krsnà'
Lroix àsoors àu 6rsuà'
Loràou às 8«u Oràrs àss

ösiuts Usuries sl I^,s?sr«,

8on Ninistrs Lserstsirs
à'Ltst pour lss Irsvsux
publies, sle. ;
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welche, nach gegenseitiger

Mittheilung ihrer in gehöriger

Form befundenen Vollmachten,
über folgende Artikel sich

verständigt haben:

1.

Die Taxe für die Beförderung

von Geldsummen mittelst
Geldanweisungen sowohl von
der Schweiz nach Italien, als

von Italien nach der Schweiz,
wird aus zehn Rappen für je

zehn Franken oder den Bruchtheil

von zehn Franken
festgesetzt.

Diese Taxe wird zwischen

der Postverwaltung, welche die

Geldanweisungen ausgestellt,
und derjenigen, welche fie

bezahlt hat, zu gleichen Theilen
getheilt.

Vom Tage der Ausführung
des gegenwärtigen Vertrages
an sind alle frühern Bestimmungen

über die Taxe der

schweizerisch - italienischen
Geldanweisungen aufgehoben.

3.

Der gegenwärtige Vertrag
tritt mit dem durch die beiden

Verwaltungen einverständlich

lesquels, sprss s'ölrs som- 31. Juli
inuuiqus Isurs plsius-pouvoirs, ^g^M
trouvss sn bonus sl dus torme.
sont souvenus àss srliclss sui-

vsuts:

I^s tsxs s psreevoir sur Iss

sommes à'srZsut expsàisss su

uiovsu às msnàsls às poste,

tant àe Is Luisse pour I'llslis,
qus às l'ltalis pour Is Luisss,

sst lixss s àix osntimss psr
àix irsuss ou lrseliou às àix
krsnes.

tüelte tsxs ssrs repartis psr
ruoiliö sutrs l'sàminislrstion

qui surs àôlivrs ls» lusuàsts

st es»s qui lss surs psvss.

2.

ssrout sbrozsss s psrtir àu

jour às Is miss s sxseution

às Is présents Louvsnliou Iss

àisposilions sulèrisurss sur Is

tsxs àss insuàsts às posls
suisss-itslisus.

3.

1.» prsssuls lüonvsntiou sers

miss s sxseuliou s psrtir àu

jour àout les àsux ^àminis-

1867.
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31. Juli festzusetzenden Tage in Kraft
«n^'-k und soll die gleiche Dauer
29. Apnl

>

< «, ^
1867 h^lm', wie der Vertrag vom

30. Oktober 1865 über die

Auswechslung der Geldanweisungen

zwischen der Schweiz
und Italien, dessen

Bestimmungen in Kraft bleiben,
insofern sie dem gegenwärtigen

Vertrage nicht widersprechen.

4.

Der gegenwärtige Vertrag ist

zu ratifiziren, und die

Ratifikationen sind so bald als möglich

auszuwechseln.

Doppelt ausgefertigt in

Florenz, den 31. Juli 1866.

(1.. 8.) (Gez.) I. B. Pioda.
<D. 8.) (Gez.) E. Jacini.

erklärt den vorstehmden Vertrag

seinem ganzen Inhalte nach

als angenommen und ratisizirt,
und verspricht im Namen der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

denselben gswisfenhaft beobachten

und vollziehen zu lassen.

Zur Urkunde dessen
ist gegenwärtige Ratifikation
vom Bundespräsidenten und
dem Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit

trslious eonvisnàront et surs
Is même àuree que Is Don-

vsntion àu 30 Octobre 1863

pour l'êsKsvAS àss msuàsts

às posts sutrs Is Luisss st

I'llslis, àoul Iss àispositions

rsstsnt sn vigusur «u tsnt
qu'sllss ne sout pss oovtrsirss

s ssllss às ls prsssuls.

4.

Lslts Lonvsntiou ssrs rsti-
liss st Iss r^likcstions su ss-

ront êobsugsss aussitôt ans
lsirs ss pourra.

kail s F'êo^enLS) sn àoubls

«xpêàiiior^ ls 31 luillst 1866.

(I.. 8.) (8iz.) ^l. «. rî««îi.

(I.. 8.) (8iz.) L. ^Aviui.

ìVgj svsnàu veàulo sà sss-
miusto Is qui sovrssoritts Lou-
vendions sà spprovsnàols in

«Ani s siuZols sus parts, i'sb-
bismo soesttsts, rslilìests s

oouksrmsls, some psr Is pre-
ssuti I'sscstlismo, rstiliekisino

s souksrmismo, proiusttsuào
ài osssrvsrls s ài lsrls osssr-

vsrs inviolsbilmsuls. In keàe

ài oks lXoi sbbismo Lrmsto
ài IXoslrs msuo ls prsssnti



dem eidgenössischen Staatssiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern,
den sechs und zwanzigsten

Dezember eintausend achthundert

sechs und sechzig.

Im Namen des schweizerischen

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

I. M. Knüfcl.

Der Kanzler der Eidgenossen¬

schaft:

Schieß.

letters <li rstiiiesêions s

sodiamo Kilo spporrs il vostro
v .„ ^ 29. Aprilties Is diLillo. Oslo s Flense ^„«I
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vi 31. Juli
1866.

sààì trsnls àsl insss ài Di-
esmbrs Isnoo àsl 8iZnore Mils
oltoesnto sssssntsssi s àsl

KsZno Koslrn il llseimo ot-

tsvo.

Vittori» Wni»»»«I«.

?er ^>W^s Ä i8»a Maestà iê Ls,

Il Ministro LsArewrio ài Lwto r,er

gli sF^ri esteri:

Vi«e»uti Veuosta.

1867.

Note. Die Ratifikationen des vorstehenden Nachtragsvertrages sind

zwischen dem schweizerischen Minister in Florenz, Herrn Pi oda, und dem

Minister des Aeußern von Italien, Herrn Visconti Venosi,^ am

6. Februar 1867 in Florenz ausgewechselt worden.

Der Regierungsrath des Kantons Bern beschließt die

Aufnahme obigen Nachtragsvertrags in die Gesetzsammlung.

Bern, den 29. April 1867.

Namens des Negierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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s. Mai Verordnung
24. Juni

1867.
über

die Reiseentschädigung für einzeln reifende Militärs.

Der schweizerische Bundesrath,
auf den Bericht seines Militärdepartements,
setzt die Reiseentschädigung der einzeln reisenden

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten (Detafchemente unter
8 Mann inbegriffen) folgendermaßen fest:

1. Einzeln reifende Militärs erhalten als
Reiseentschädigung für jede auf der kürzesten Eisenbahn- oder

Postroute zurückgelegte Wegstunde:

o. Offiziere 60 Rappen;
d. Unteroffiziere, Soldaten und Offiziersbediente 30 Rp.

2. Für jedes mitgenommene Dienstpferd wird eine

Reiseentschädigung von 60 Rappen für jede zurückgelegte

Wegstunde vergütet.

3. Die einzeln reisenden Militärs erhalten überdieß

für den Einrückungs- beziehungsweise Entlassungstag den

Sold ihres Grades, die reglementarische Rations- und

Fourage-Vergütung, und die berittenen Offiziere des eidg.

Stabes die Pferdentschädigung von 4 Franken.
Es gilt diese Bestimmung auch für diejenigen Schulen,

in welchen ein besonderer Schulsold bezahlt wird.
Das Departement ist zudem ermächtigt, an Militärs,

welche mit der Post auf Alpenstraßen reisen müssen, eine

billige Mehrvergütung zu gewähren.
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4. Außer diesen Vergütungen haben die Einzeln- 3. Mai

reisenden keinen Anspruch auf Quartierverpflegung, Ver- Juni

gütungen für Beschlag, Bagage und Pferdetransport.

5. Die Verordnung vom 1. April 1861 *) tritt hiemit

außer Kraft.

Bern, den 3. Mai 1867.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
C. Fornerod.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

auf den Antrag der Militärdirektion und gestützt auf

§ 90 der Militärorganisation von 18S3,

beschließt:

Vorstehende Verordnung mird auch für den Kantonaldienst

in Kraft gesetzt und soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 34. Juni 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.

*) Siehe eidg. Gesetzsammlung, Band VII, Seite 36.
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s Zum Erklärung
!S67. des

Beitritts des Kantons Wallis zum Konkordate über

gegenseitige Mittheilung der Civilstandsscheine.

Die Staatskanzlei des Kantons Bern
veröffentlicht hiermit,

daß der h. Bundesrath durch Schreiben vom 31. Mai
abhin dem Regierungsrathe angezeigt hat, es sei der Kanton

Wallis laut Erklärung vom 28. desselben Monats
dem Konkordate vom 28. Christmonat 18S4 über gegenseitige

Mittheilung der Civilstandsscheine (siehe neue

offizielle Gesetzsammlung, Band VIII, Seite 211) ebenfalls

beigetreten.

Bern, den 6. Brachmonat 1867.

Für die Staatskanzlei:
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.

is. Juni Beschluß,
betreffend

die Uebereinkunft mit Sachsen-Weimar über Be¬

freiung der gegenseitigen Angehörigen von der

Militärdienstpflicht.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Berücksichtigung

des Beschlusses des Großen Rathes vom 13. April
1866, wonach Angehörige des Großherzogthums Sachsen-



63

Weimar, sofern sie nicht im Besttze des Schweizerbürger- 13- Juni

rechtes sind, im Kanton Bern weder zum persönlichen ^67.

Militärdienste, noch zu Leistung eines Geldersatzes für
Nichtleistung des Militärdienstes angehalten werden, so

lange im genannten Großherzogthume auf die Bürger des

Kantons Bern die gleichen Grundsätze zur Anwendung

kommen;

daß nach Mitgabe einer Anzeige des schweizerischen

Bundesrathes vom 3. Brachmonat 1867 vom Ministerium
des Großherzogthums eine entsprechende, vom 21. Mai d. I.
datirte Gegenerklärung abgegeben worden, derzufolge die

Uebereinkunft wegen gegenseitiger Befreiung der

Angehörigen vom Militärdienste als mit dem zuletzt genannten

Tage in Kraft getreten zu betrachten sei,

beschließt:

1. Der oben erwähnte Beschluß des Großen Rathes

vom 13. April 1866 tritt sofort in Kraft.

2. Die gegenwärtige Schlußnahme ist in die

Gefetzsammlung aufzunehmen.

Bern, den 13. Brachmonat 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr Trächsel.
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t? Juni BundesrathsbeschluH,
17. Juli

1867. betreffend

Zerstörung falscher und Ersatzleistung für zerschnittene,

echte Münzen.

Der fchweizerische Bnndesrath,
auf den Antrag feines Finanzdepartements,

beschließt:

Art. 1. Die eidgenössischen Finanzbeamten sind

angewiesen und die öffentlichen kantonalen Kassenbeamten

ermächtigt, falsche Münzen, wenn ihnen dieselben an

Zahlungsstatt angeboten oder sonst vorgewiesen werden,

vermittelst Zerschneidens zur Zirkulation untauglich zu

machen, und sie dem Träger oder Einsender zurückzustellen.

Vorbehalten bleiben selbstverständlich die bestehenden

gesetzlichen Vorschriften über polizeiliche Maßnahmen, wenn
die betreffende Person oder Firma der Falschmünzerei oder

des Münzbetrugs verdächtig ist. In diesem Falle ist der

zuständigen Polizeibehörde, unter Zustellung der Münze,

sofort Anzeige zu machen.

Art. 2. Wenn ein Geldstück, oder mehrere solche, auf
die im Art. 1 bezeichnete Weife unbrauchbar gemacht worden

sind, und Zweifel darüber erhoben werden, ob die

betreffende Münze falsch sei, fo kann dieselbe der

eidgenössischen Münzstätte zur maßgebenden Untersuchung
übermittelt werden.



Der Regierungsrath des Kantons Bern,
beschließt:

Vorstehender Bundesrathsbeschluß soll in die

Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 17. Juli 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

1867.
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Geht durch die Untersuchung die Aechtheit der un- 17. Juni

brauchbar gemachten Münze hervor, so leistet für deren

Nennwerth die Eidgenossenschaft in diesem Falle vollen

Ersatz.

Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß tntt vom Tage seiner

Bekanntmachung an in Kraft. Das Finanzdepartemeut
ist mit dessen Vollziehung beauftragt.

Bern, den 17. Juni 1867.

Im Namen des fchweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
C. Fornerod.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Jahrgang 18«7.
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is- Juli Beschluß.
1867.

betreffend

das Ohmgeldbüreau Roggwyl.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

mit Rücksicht auf die seit Erstellung der Eisenbahn

verringerten Einnahmen des Ohmgeldbüreaus Roggwyl,

beschließt:

Art. 1. Die Stelle eines Ohmgeldeinnehmers zu Roggwyl

ist dem dort jeweilen stationirten Landjäger zu
übertragen.

Art. 2. Die jährliche Befoldung für diese Stelle ist

auf 150 Franken festgefetzt. > z

Art. 3. Diefer Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. Juli 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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ZufaHortikel

zum

8. April
19. Juli

1867.

internationalen Telegraphenvertrage von Paris.

(Vom 8. April 1867.)

Nachdem die hohen Mächte,

welche den zu Paris am 17.
Mai 1865 abgeschlossenen Vertrag

unterzeichneten, übereingekommen

sind, die Bestimmungen

des erwähnten Vertrages

auf die mit Algerien und Tunis
gewechselten Korrespondenzen

anzuwenden, haben die respektiven

Bevollmächtigten, mit
gehörigen Vollmachten versehen,

gemeinsam folgende

Bestimmungen angenommen:

Art. 1.

Alle reglementarischen

Bestimmungen des am 17. Mai
1865 zu Paris unterzeichneten

internationalen Telegraphenvertrages

sollen auf die zwischen

den hohen vertragschließenden

Mächten mit Algerien und

Tunis gewechselten Korrespondenzen

angewendet werden.

I^es ösutss ?uisssuess siZ-

ustsirss cks ls lüonveutiou töis-

Zrspdigus iutsrustiousls, «ou-
«lus à Paris, Is 17 Klsi 1863,

svsui ck'uu eouunuu seeorck,

juZö ulils ck'sppliqusr aux sor-
rssponcksucss êeKsnZsss svse

l'àlZôris el Is Vuuisis^ Is8

ckisposilious cke Is ckits Lou-

vsutiou, Iss klsuipotsutiaires
rsspssliks ckusmsut sulorisös,

soul souvenus ckes slipulslions
suivantes:

4rt. 1°'.

l'ouïes Iss ckispositious rsZIs-
insulaires cks Is Louvsutiou

tsIsZrspKigus iulsrustiouals si-

Mss, à?sris, Is 17 Klsi 1863,

s'sppligusrout sux eorrespou-
cksuees êoksuzëss psr Iss llsutss
kartiss «oulraetsulss svse l'^I-
Zsris sl Is 'kuuisis.
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8. April Art. 2.
19. Juli

1867 ^ltf, diese Korresponden¬

zen anwendbare Tarif wird
gemäß nachfolgender Tabelle

festgesetzt:

Terminaltaxe

für
Algerien oder

Tunis

Frankreich.
für die mit Italien

gewechselten

Depeschen Fr. 4

für alle
andern

(inbegriffen die allfällige Taxe für
Transit durch Frankreich.)

Italien.
Terminaltaxe für die mit Algerien

oder Tunis gewechselten

Depeschen Fr. 2

Transittaxe für die

zwischen Frankreich einerseits

und Algerien und

Tunis andererseits ge-

wechseltenDepeschen „ 2

Transittaxe für die

zwischen allen übrigen
Staaten einerseits und

Algerien und Tunis
andererseits gewechselten

Depeschen „ 3

Uebrige Staaten.
Terminal- und Transittaxen

nach Maßgabe der dem Pariser

Vertrage beigefügten Ta-

^rt. 2.

I.e tsrik spplissbls à ses

eorrsspouàsusss est Lxs eon-
toriusiusm su lsblssu suivant:

sattes.
Isxs ler^
miosis à

psresvoir
litre slzs-
risu ou
luuisisu

pour lss vorrss»
pouàsuess ösbsu-

Zsss svse I'llslis
kr. à

pour toulss
Iss sutrss 3

(v compris Is, ts,xe eventuslls
àu transit eu ?rs,ues.)

lêak'e.

I'sxs teriniusls s psresvoir pour
Iss eorrssponàsuess svs«

I'^Igsris el Is luuisis kr. 2

Isxs às lrsusil pour Iss

sorrsspouàsuoss öebsu-

Asss sutrs Is ?rsllss,
à'uus psrt, st l'^Igsris
et Is l'uuisis, ä'sutrs

psrt 2

1?sxs às lrsusit pour Iss

oorrsspouàsuess sebsu-

Asss sritrs tous Iss

sulrss Ltsls, à'uns

psrt, et I'^IZöris sl Is

luuisie, à'sutrs psN 3

l'axes lsrmiuslss st às trsusit
rssullsul àes tsblssux ^4 sl ö
suusxss s Is lüouvsutiou àe
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bellen ^ und L oder der

zwischen diesen Staaten und

Frankreich abgeschlossenen

Spezialverträge^

Art. 3.

Die gegenwärtigen Zusatzartikel

haben, obschon sie der

Ratifikation nicht unterstellt

werden, die gleiche Kraft, Geltung

und Dauer wie der

internationale Telegraphenvertrag

selbst, und sind als integriren-
der Theil desselben zu

betrachten.

Zur Urkunde dessen
haben die respektiven

Bevollmächtigten die erwähnten

Zusatzartikel unterzeichnet und mit

ihrem Wappenfiegel versehen.

So geschehen zu Paris in
neunzehn Ausfertigungen, den

8. April 1867.

1867.

?sris ou ckss Lonvsulious 8. April

psrkioulisrss sizuess outre Juli

ess Ltsts sl ls?rsuee.

^rt. 3.

I^ss prsssnts srtielss sckài-

liounsls qui us ssrout pss rsli-
Lss, surout ussnmoius lu msms

tores, vsisur sl àurss qus Is

Lonvsutiou tslsgrspbique iuisr-
usliousls st ssrout eousiàsres

eomms su ksissut psrlis iule-

Zrsuts.

Stt /«i cie g«m Iss PISui-

potsutisirss rsspsotiks out sigus
les àits srtislss sààiliounsls

qu'ils out rsvstus àu esebsl

àe leurs srmss.

?sit s /?«tts^ en àix-ueuk

sxpsàilious, Is 8 H,vril 1867.

(L. 8.) Keru.
Retteruieu.
S. 8euivei«er.
öär«u cke?erAlk8.
Lug. vexeus.

MltKeUvitkelckt.
Non.
Mustier.

g. Heere».

Ideockor L. öetvkuuj«.

(t.. 8.) DZr».
cke Loruemîtuu.
^iAkteuvelt.

vnckderA

Lar«u ^ckeI«W«;rck.

Mmil.
^V«eKter.
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S. April Der Regierungsrath des Kantons Bern
t9. Juli

1867. beschließt:

Vorstehender Zufatzartikel soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. Juli 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

8. August Beschluß,
betreffend

die Besoldung des Ohmgeldbeamten in Thun.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
erwägend, daß:

1) durch die Errichtung einer Station mit Güterbüreau

in Scherzligen der Verkehr, die Geschäfte uud die Pflichten
des Einnehmers auf dem Ohmgeldbüreau zu Thun in sehr

bedeutendem Grade sich vermehrt haben;

2) der Grad dieser Vermehrung aus dem Umstände

sich ergibt, daß die Einnahme des verflossenen Jahres
diejenigen vom Jahre 18S9 um das Zwanzigfache

übersteigen ;

3) die Besoldung des Ohmgeldbeamten nicht im
richtigen Verhältniß mit der Geschäftszunahme und mit den
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Besoldungen anderer Büreaux steht, es mithin als billig s. August

und gerecht erscheint, dieses Mißverhältniß auszugleichen, ^tM-

in Anwendung der ihm nach Art. 19 des Besoldungsgesetzes

vom 28. März 1860 zustehenden Befugniß,
auf den Antrag der Finanzdirektion,

beschließt:

Es wird die Besoldung des Ohmgeldbeamten zu Thun
von Fr. 1500 auf die Summe von Fr. 1800 erhöht,

und die Erhöhung ist vom 1. Juni 1867 hinweg zu

rechnen.

Die Finanzdirektion ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt und es soll derselbe in die

Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 8. August 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Kanzleisubstitut,

B. Müller.

Erklärung 26. April
zwischen tS. August

1867.
der Schweiz und Japan, betreffend eine neue Neber¬

einkunft, sammt einem neuen Zolltarife.

Nachdem der Generalkonsul der schweizerischen

Eidgenoffenschaft in Japan von der japanesifchen Regierung

Mittheilung erhalten hat vom Abschlüsse einer neuen Ueber-
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26. April einkunft vom 25. Juni 1866 (entsprechend dem 13. Tage
^lb. August des 5. Monats des 2. Jahres von Kei'V«) mit den Ver¬

tretern Großbritanniens, Frankreichs, der Vereinigten
Staaten Amerikas und der Niederlande, sowie von der

Vereinbarung eines neuen Zolltarifs für die Einfuhr und

Ausfuhr;
und nachdem die fchmeizerische Regierung, nach Einsicht

und Prüfung dieser Nebereinkunft und des derselben

beigefügten neuen Tarifs, ihrem Generalkonsul in Japan,
Herrn Caspar Brennwald, die erforderlichen Vollmachten

ertheilt hat, um eine Erklärung über den Beitritt der

Schweiz zur erwähnten Uebereinkunft nebst Tarif zu

unterzeichnen und mit dem Vertreter S. M. des Taïkuns
auszutauschen ;

nachdem auch die Regierung von Japan ihrerseits dem

Herrn Isdin« lÄkuWu n« Läuii, Gouverneur der

auswärtigen Angelegenheiten, die erforderlichen Vollmachten

zur Unterzeichnung und zum Austausch dieser Urkunde

ertheilt hat,

sind die Unterzeichneten, nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer, in, guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten,

über Nachstehendes übereingekommen:

„Indem die Schweiz der am 25. Juni 1866 zwischen

„den Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, der

Vereinigten Staaten von Amerika und der Niederlande einerseits

und der japanesischen Regierung andererseits
abgeschlossenen Uebereinkunft nebst dem beigefügten neuen

„Zolltarif für die Einfuhr und Ausfuhr beitritt, erklären

„die vertragschließenden Parteien Namens ihrer respektiven

„Regierungen, die neue Uebereinkunft nebst dem neuen

„Tarif vom 25. Juni 1866, als in allen Punkten für die
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„Angehöngen, beziehungsweise Unterthanen ihres resvek- 26. April

„tiven Staates beziehungsweise Souverains verbindlich ^gA^
„anzunehmen, und sprechen hiemit diese Annahme förmlich

aus."

Deffen zur Urkunde haben die beiderseitigen

Bevollmächtigten gegenwärtige Erklärung unterzeichnet und

ausgetauscht und ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Aedo, am 26. April 1867, in
französischer, holländischer und japanesischer Sprache.

(Gez.) C. Brennwald,
Generalkonsul der schweizerischen Eidgenossenschaft

in Japan.
(I.. 8.)

(Gez.) I«Kin« "r«!Ku«en no Xämi.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehende Erklärung soll in die Gesetzsammlung auf-

gegenommen werden.

Bern, den 15. August 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr. Trächsel.
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10. Mai
15. Aug.

1367.
B e r t r a g

über die

Unterhalwng und Benutzung der unterseeischen Tele¬

graphenverbindung zwischen der Schweiz und

Württemberg.

Abgeschlossen den 10. Mai 1367.

Ratisizirt von der Schweiz am 3. Brachmonat 1867.

„ „ Württemberg „ 22. „ „

Der Bundesrath

der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht und Prüfung
des Vertrages, welcher zwischen

den Bevollmächtigten des

schweizerischen Bundesrathes und der

königlich württembergischen

Regierung über die Unterhaltung
und Benutzung der unterseeischen

Telegraphenverbindung
zwischen der Schweiz und

Württemberg am 10. Mai
1867 in Zürich abgeschlosfen

worden ist, und welcher wörtlich
also lautet:

Ratifikations-Urkunde.

Nachdem das unterzeichnete

Königlich Württembergische

Ministerium den am 10. Mai
dieses Jahres in Zürich zwischen

den Bevollmächtigten von
Württemberg und der Schweiz über

Unterhaltung und Benützung
des unterseeischen Telegraphen

zwischen Württemberg und der

Schweiz abgeschlossenen Vertrag,
welcher also lautet:



75

Der schweizerische Bundesrath 10. Mm
15. Aug.

und 1867.

die königlich württembergifche Regierung,

in der Absicht, nach erfolgter Auflösung des Staatsvertrags
über die Verbindung der Telegraphenlimen der Schweiz und

Württembergs, abgeschlossen zu Stuttgart am 25. August

1854, die fernere Unterhaltung und Benutzung der unterseeischen

Telegraphenleitung zwischen Romanshorn und Friedrtchs-
hafen zu regeln, haben Bevollmächtigte abgeordnet, und zwar:

für die Schweiz:
den Telegraphendirektor Louis Curchod,

für Württemberg:
den königlichen Eisenbahnbau- und Telegraphendirektor Lud¬

wig von Klein,
welche unter Vorbehalt höherer Genehmigung Nachstehendes

vereinbart haben:

Artikel 1.

Die gegenwärtig zwischen Romanshorn und Friedrichshafen

bestehende unterseeische Telegraphenverbindung soll fortan
den beiderseitigen Telegraphenverwaltungen zur gemeinschaftlichen

Benutzung für ihren telegraphischen Verkehr in gleicher Weise

zur Verfügung stehen.

Art. 2.

Die fernere Unterhaltung der unterseeischen Telegraphenleitung,

beziehungsweise die Ersetzung derselben durch ein neues

Kabel, besorgt die königlich württembergische Telegraphemer-
waltung.

Die Kosten der Unterhaltung und Erneuerung werden von
den kontrahirenden Regierungen zu gleichen Theilen getragen.
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1«. Mai Art. 3.

^1»67^ Sollten stch die kontrahirenden Regierungen wegen Ver¬

mehrung des Verkehrs über die Herstellung eines zweiten Kabels

zwischen den beiderseitigen Bodenseeusern verständigen, fo
übernimmt die königlich württembergische Verwaltung die

Ausführung der Leitung für gemeinschaftliche Rechnung, und es finden

für die Unterhaltung und Benutzung dieses neuen Kabels
die Bestimmungen des Artikels 2 gleichmäßige Anwendung.

Art. 4.

Die Festsetzung der Telegraphentaxen bildet den Gegenstand

besonderer Uebereinkunft zwischen den kontrahirenden Regierungen.

Inzwischen verbleiben die gegenwärtigen, für den gegenseitigen

telegraphischen Verkehr gültigen Tarifbestimmungen auch fernerhin
in Wirksamkeit.

Art. 5.

Dieser Vertrag bleibt so lange in Kraft, als derselbe nicht

in Folge gemeinschaftlicher Uebereinkunft abgeändert oder von

einer der beiden kontrahirenden Regierungen unter Beobachtung
einer dreimonatlichen Frist gekündigt wird.

Art. 6.

Die beiderseitigen Erklärungen über die vorbehaltene

Genehmigung dieses in zwei gleichlautenden Exemplaren
ausgefertigten Vertrags sollen in kürzester Frist ausgewechselt werden.

Dessen zur Urkunde haben die Bevollmächtigten diesen

Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigesetzt.

So geschehen Zürich, den 10. Mai 1867.

(l.. 8.) L. Curchod. (l.. 8.) L. von Klein.
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erklärt den vorstehenden Vertrag

seinem ganzen Inhalte nach

als in Kraft erwachsen, und

verspricht im Namen der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

denselben, so weit es von letzterer

abhangt, zu erfüllen.

Zur Urkunde dessen ist die

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem

Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

eidgenössischen Staatssiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern, den

dritten Brachmonat eintausend

achthundert sechzig und sieben.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

C. Fornerob.

Der Kanzler der Eidge¬

nossenschaft :

Schieß.

eingesehen und geprüft hat, 10- Mai

so erklärt nach zuvor von Seiner Aug.

Majestät dem König von Würt-
temberg ertheilter allerhöchster

Genehmigung das unterzeichnete

Ministerium Namens der Königlich

Württembergischen Regierung,

daß es diesen Staats-
Vertrag in allen darin
enthaltenen Bestimmungen ratificire
und solchen zu erfüllen, sowie

von den Königlich Württembergischen

Behörden vollziehen

zu lassen verspreche.

Dessen zur Urkunde hat der

unterzeichnete Königlich
Württembergische Minister der

auswärtigen Angelegenheiten die

gegenwärtige Ratifications-Ur-
kunde unterschrieben und solcher

das amtliche Siegel beidrücken

lassen.

Stuttgart, den 22. Juni
1867.

Freiherr von Varnbüler.

(Die Ratifikationsurkunden wurden am 3. Heumonat
1867 ausgewechselt.)
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10. Mai Der Regierungsrath des Kantons Bern
IS. August

1867. beschließt:

Vorstehender Vertrag soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 15. August 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

15. August Kreisschreiben
1867.

an

sämmtliche Negierungsstatthaltrr,

betreffend

den Rücktritt Neuenbürgs von der Uebereinkunft

über Beerdigungskosten.

Durch Uebereinkunft vom 15. April 1851 (siche

Kreisschreiben vom 23. gleichen Monats, Neue offizielle
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Gesetzsammlung, Band VI, Seite 35) wurde zwischen den 15. Auguft

Kantonen Neuenburg und Bern Folgendes vereinbart: ^tN-

„Stirbt ein Angehöriger des Kantons Neuenburg

„in demjenigen von Bern oder stirbt ein Angehöriger
„dieses Kantons in demjenigen von Neuenburg, so

„hat der Kanton, in welchem der Betreffende verstorben,

die Kosten der Beerdigung und einer allfälligen
„gerichtlichen Leichenschau zu tragen, sofern und soweit

„diese Kosten aus dem Nachlasse des Verstorbenen nicht

„bestritten werden können."

Mit Schreiben vom 6. Auguft abhin hat nun die

Regierung des Kantons Neuenburg erklärt, sie trete auf
1. September 1867 von dieser Uebereinkunft zurück.

Was Ihnen hiemit zum Verhalte angezeigt wird..

Bern, den 15. August 1867.

Namens der Staatskanzlei:
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.
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22. IM Konkordat
IS. Aug. gbn

1867.

Freizügigkeit des schweizerischen Medizinalpersonals.

Abgeschlossen den 22. Heumonat 1867.
Vom Bundesrath genehmigt am 2. Augstmonat 1867.

Die Kantone Zürich, Bern, Schwyz, Glarns,
Solothnrn, Schaffhansen, Appenzell A. Rh., St. Gallen
und Thurgau, in der Absicht, zur Hebung der Arzneiwisfcn-
schaften beizutragen und die Ausübung der medizinischen Berufs-
arten im Interesse der Ausübenden wie des Publikums zu ordnen,

namentlich auch den erstern die Vortheile der durch die

Bundesverfassung gewährleisteten freien Niederlassung und Gswerbs-

betreibung so weit als möglich zuzuwenden, haben sich zu nachfolgender

Uebereinkunft verständigt:

Art. l. Jeder, der von nun an in einem der konkordirenden

Kantone die Bewilligung zur Präzis als Arzt, Apotheker

oder Thierarzt erlangen will, hat sich über seine Befähigung
durch ein Diplom der für alle Konkordatskantone gemeinsamen

Prüfungskommission auszuweisen.

Wer hinwieder im Besitze eines solchen unbedingt lautenden

Diploms (Fähigkeitszeugnisses) ist, dem darf in keinem der

konkordirenden Kantone die, Bewilligung zur Berufsbetreibung
verweigert werden, sofern er im Uebrigen den in den betreffenden

Kantonen bestehenden gesetzlichen Anforderungen Genüge thut.
Eben so wenig darf für die Bewilligung zur Berufsbetreibung
eine besondere Gebühr gefordert werden.

Art. 2. Die im Art. 1 benannte Prüfungskommission wird

für eine Amtsdauer von vier Jahren durch eine Konferenz ge-
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wählt, zu welcher jeder dem Konkordat beitretende Stand (Kan- 22. Juli
ton oder Halbkanton) einen Deputirten ernennt.

Der h. Bundesrat!) wird ersucht werden, aus seiner Mitte
ein Mitglied zu bezeichnen, welches jeweilen die Konferenz
einzuberufen und zu präsidiren hat.

Art. 3. Eine von der Konferenz der konkordirenden Kantone

(Art. 2) erlassene Examinationsordnung regelt:

1) die Zusammensetzung, die Organifation und den Geschäfts¬

gang der Prüfungsbehörde;
2) die Bedingungen zum Acceß, sowie die an die Aspiranten

der verschiedenen Zweige der Heilkunst zu stellenden

Anforderungen ;

3) die von den Examinanden zu erhebenden Gebühren;

4) die Entschädigung der Examinatoren.

Art. 4. Zur Prüfung als Arzt wird kein Bewerber

zugelassen, der nicht das Zeugniß der Befähigung für den ganzen

Umfang des Berufes verlangt.
Die Anforderungen an die Aspiranten dürfen jedenfalls

nicht geringer sein als diejenigen, die bei Abschluß des Konkordats

in irgend einem der konkordirenden Kantone kraft kantonaler

Gesetze oder Verordnungen bestehen.

Art. 5. Die Kosten der Prüfung, in fo weit sie nicht durch

die von den Examinanden zu erlegenden Gebühren (Art. 3,
Ziff. 3) gedeckt werden, sind auf die Konkordatskantone

umzulegen, und zwar nach Maßgabe der Zahl von Aspiranten, die

aus jedem Kanton in dem betreffenden Jahre geprüft worden sind.

Art. 6. Jeder Bewerber, der von der Prüfungskommission
als zur Betreibung seines Berufes vollkommen befähigt befunden

wird, erhält ein Diplom (Fähigkeitszeugniß).

Art. 7. Solche Medizinalpersonen, welche in einem der

konkordirenden Kantone vor dem Jnslebentreten des Konkordates,

beziehungsweise vor dem Beitritte des betreffenden Kantons zu

demfelben, wenigstens 6 Jahre praktizirt haben und nachweisen,

daß sie im Allgemeinen den bei den Konkordatsprüfungen
aufJahrgang 18« 7. ß
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22. Juli gestellten Anforderungen über Maturitât, Studienzeit und Lehr-
25. Aug. Zlnse Genüge geleistet und auf Grundlage eines genügenden

Examens in ihrem Kanton unbedingt zur Ausübung ihres
Berufes patentirt worden sind, können schon auf Grundlage eines

folchen Ausweises oder doch nach einem zur Zufriedenheit
bestandenen fummarischen Examen, dessen Umfang das Prüfungsreglement

feststellt, mit dem Fähigkeitszengnisse (Art. 6s ausgestattet

werden.

Art. 8. Jeder in einem Konkordatskantone patentirte Arzt,
Apotheker und Thierarzt ist, auch wenn er ein konkordatsmäßiges

Fähigkeitszeugniß nicht besitzt, befugt, von seinem Wohnsitze

aus seinen Beruf auch in andern Konkordatskantonen zu

betreiben. Vorbehalten bleibt das Recht der Medizinalbehörde
zedes Kantons, folchen auswärts Wohnenden die Bernfsbetreibung
auf ihrem Gebiete zu untersagen, falls Gründe vorliegen, die

einen Entzug der Erlaubniß zur Praxis auch gegen den im
Kanton Niedergelassenen rechtfertigen würden.

Art. 9. Jedem konkordirenden Kantone steht es frei, noch

während sechs Jahren nach dem Beitritt zum Konkordate seine

kantonalen Prüfungskommissionen beizubehalten zu Gunsten

derjenigen Angehörigen, welche ihre Fachstudien vor dem Inkrafttreten

der Konkordatsbestimmungen oder wenigstens vor dem

Beitritte ihrer Kantone zu diesem Konkordate begonnen haben.

Art. 16. Jedem Kantone bleibt der Beitritt zu diesem

Konkordate steigestellt. Dasselbe tritt mit dem 1. Jänner 1868
in Kraft.

Prüfungsreglement für die Aerzte, Apotheker und Thierärzte
der konkordirenden Kantone der Schweiz.

I, LusammensetMng, Sesugnilse und Entschädigung der Prüfung»-
Kommission.

§ 1. Znr Prüfung der Aerzte, Apotheker und Thierärzte
wird eine Prüfungskommisston aufgestellt, bestehend aus einem
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leitenden Ausschüsse von drei Mitgliedern, aus zwei Abtheilungen, SS. Juli
von denen die eine in Zürich, die andere in Bern ihren Sitz 15. Aug.

hat, und nöthigenfalls aus einer dritten französisch-italienischen

Abtheilung, deren Sitz (in der romanischen Schweiz) seinerzeit

näher zu bestimmen ist.

Diese Kommission wird von den Abgeordneten der
konkordirenden Kantone auf je 4 Jahre ernannt.

§ 2. Der leitende Ausschuß besteht aus einem Präsidenten,

Vizepräsidenten und Aktuar, und wird aus dem Medizinalpersonal

gewählt.

8 3. Bei jeder Abtheilung der Prüfungskommission
befinden stch 5 Aerzte, 3 Apotheker, 3 Thierärzte und 3 Spezialisten,
von welchen einer für Anatomie und Physiologie und die beiden

andern für Naturwissenschaften (Naturgeschichte, Physik und

Chemie).

Denselben werden 14 nach der gleichen Vorfchrift ernannte

Suppleanten beigegeben.

§ 4. Die Mitglieder vertheilen unter sich die verschiedenen

Prüfungsfächer.

Bei den Prüfungen der Aerzte müssen wenigstens 7 Examinatoren,

bei denen der Apotheker und Thierärzte deren wenigstens
4 mitwirken.

Das gleiche Mitglied kann zu Prüfungen in mehreren der

genannten Berufsarten (Medizin, Pharmazie und Thierheilkunde)
bezeichnet werden.

§ 5. Der leitende Ausschuß besorgt die Leitung nnd

Ueberwachung der Prüfungen, sowie den ganzen hierauf Bezug habenden

Geschäftsgang.

§ 6. Bei jeder Sitzung einer Abtheilung der

Prüfungskommission führt ein Mitglied des leitenden Ausschusses

das Präsidium.

Der Aktuar kann nöthigenfalls aus der Mitte der Examinatoren

genommen werden.



84

22. Juli F 7. Alle Mitglieder der Kommission (leitender Ausschuß,
15. Aug. Examinatoren und Suppleanten) erhalten 12 Franken für jeden

1-67.
Sitzungs- oder Arbeitstag, wenn sie am Orte wohnen, wo die

Prüfungen stattfinden, sonst aber 25 Franken für jeden Tag
Abwesenheit von Hause, und überdies Ersatz der Transportkosten.

II. Allgemeine Prüsungsbestimmungcn,

§ 8. Um zn einer Prüfung zugelassen zu werden, hat der

Kandidat dem Präsidenten des leitenden Ausschusses die

vorgeschriebenen Maturitäts- und Studienausweise zuzustellen und

gleichzeitig anzuzeigen, ob er nur die propädeutischen Examina
oder die ganze Reihe der auf seinen Beruf bezüglichen Prüfungen
bestehen will.

Der leitende Ausschuß entscheidet über die Hinlänglichkeit
dieser Ausweise nach den Bestimmungen des Konkordates. Bei
mangelnder Einstimmigkeit läßt er die Zeugnisse bei den

betreffenden Examinatoren zirruliren und entscheidet dann mit diesen

vereint definitiv durch Stimmenmehrheit. Bei gleichgetheilten
Stimmen ist der Kandidat abzuweisen.

§ 9. Der Präsident des leitenden Ausschusses vertheilt
die betreffenden Kandidaten nach ihrer Sprache und unter
möglichster Berücksichtigung ihrer Wünsche unter die verschiedenen

Abtheilungen der Prüsungskommisston.

§ 10. Der leitende Ausschuß ordnet nach Erforderniß der

vorliegenden Fälle die Sitzungen der Abtheilungen der

Prüfungskommission an und besorgt, nebst der Einberufung der Mitglieder,
auch die Bestellung der nöthigen Lokalien.

Wenigstens zwei Monate im Jahre haben die Kommissionen

Ferien, während deren sie nicht einberufen werden sollen.

Kandidaten der Medizin und Pharmazie sind jeder einzeln

für sich, solche der Thierheilkunde dagegen höchstens zu dreien

gemeinschaftlich zu prüfen.

§ 11. Kein Bewerber ist zum eigentlichen Fachexamen

zuzulassen bevor er die propädeutische Prüfung bestanden hat.
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Hingegen steht es demselben frei, diese letztere im Verlaufe seiner 22. Juli
Studienzeit oder unmittelbar vor der Fachprüfung zu bestehen. ^S,'

Ein Sternchen bezeichnet für jeden Beruf die Zweige,
welche für denselben die Vorbereitungsprüfungen bilden, sowie

die Ausweise, welche die Bewerber nur für diese Prüfungsabtheilung

beizubringen haben.

§ 12. Jede Berufsprüfung (für Mediziner, Apotheker und

Thierärzte) sindet in drei Abschnitten statt: in einem fchriftlichen,
einem mündlichen und einem praktischen.

Die schriftliche Prüfung geht den andern voran.

§ 13. Aus jedem Fache, worüber geprüft wird, sind bei

allen drei Prüfungsabschnitten die Ergebnisse durch folgende Noten

zu bezeichnen: Sehr gut (3) ; Gut (2) ; Genügend (l ;

Ungenügend (0).
Zu einem folgenden Abschnitte darf der Kandidat nur dann

zugelassen werden, wenn er den vorhergehenden genügend

bestanden hat.

§ 14. Ein vom Präsidenten der betreffenden Kommifsions-
abtheilung bezeichnetes Mitglied beaufsichtigt die schriftlichen

Prüfungen.

Zu den schriftlichen Aufgaben hat jeder Examinator aus

jedem ihm zugetheilten Fache wenigstens zwei Fragen mehr als
Kandidaten zur Prüfung angemeldet sind, jede auf ein besonderes

Blatt geschrieben, versiegelt und unter Aufschrift des Prüfungsfaches

dem Präsidenten der Kommissionalabtheilung einzusenden,

<us denen dann der Kandidat je eine zur Bearbeitung herauszieht,

bei welcher er aber keinerlei Beihilfe benutzen darf.

Zur Lösung jeder schriftlichen Aufgabe werden dem Kandidaten

drei Stunden Zeit eingeräumt.

Jede schriftliche Arbeit muß von wenigstens drei Examinatoren

geprüft und beurtheilt werden. Jeder hat die daherigen
Noten an den Präsidenten der Kommissionalabtheilung einzusenden.

§ 15. Der Abschnitt der schriftlichen Prüfungen ift
ungenügend, wenn eine der beiden schriftlichen Arbeiten ungenügend
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22. Juli gelöst ist. Hierüber entscheidet der Ausschuß auf Grundlage
15. Aug. yg„ ^ Examinatoren abgegebenen Noten und legt seinen

Entscheid der nächsten Versammlung der Prüfungskommisston oder

der betreffenden Abtheilung vor.

Bei den propädeutischen Prüfungen hat die ungenügende

Lösung der schriftlichen Aufgabe die Abweisung zur Folge.

F 16. Auf die schriftliche Prüfung folgt in der Regel die

mündliche und auf diese die praktische. Nur dann, wenn Leichen

zu Sektionen oder Operationen gerade vorhanden sind, darf
hievon eine Ausnahme gemacht werden.

§ 17. Bei jedem Fache der mündlichen Prüfung müssen

je drei Examinatoren anwesend sein und darüber gemeinschaftlich

ihre Noten abgeben.

Die mündliche Prüfung aus jedem theoretischen Fache dauert

in der Regel 20 bis 30 Minuten.

§ 18. Bei solchen praktischen Prüfungen, die nicht mehr

Ueberwachung als die schriftlichen erfordern, genügt die Gegenwart

eines einzigen Examinators. Zur Beurtheilung dagegen

ist die Anwesenheit von dreien stets nothwendig.

§ 19. Nach Beendigung aller Prüfungsabschnitte versammelt
das präsidirende Mitglied des Ausschusses die betreffenden
Examinatoren zur Abgabe des definitiven Entscheides über die

Befähigung oder Richtbefähigung des Kandidaten.

Im erstern Falle wird der leitende Ausschuß dem Kandidaten
ein Diplom (Fähigkeitszeugniß) ausstellen. Er h.it ferner nach

jeder Sitzung allen konkordirenden Kantonen das Verzeichniß der,
Personen mitzutheilen, die für den einen oder andern der drei

Berufe patentirt worden find.

§ 20. Erhält der Kandidat das Fähigkeitszeugniß nicht,

fo bestimmt die Prüfungskommission die Zeit, vor deren Ablauf
er eine nochmalige Prüfung nicht wieder bestehen darf.

Die Wartzeit soll nicht weniger als sechs Monate betragen.

Von jeder Abweisung eines Kandidaten und der ihm
vorgeschriebenen Wartzeit ist der leitende Ausschuß in Kenntniß zn setzen.
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Nach dreimal ungenügend bestandener Prüfung ist ein Kandi- 22. Juli
dcit zu einer fernern nicht mehr zuzulassen. 16' Aug.

F 2l. Die Kandidaten, welche Konkordatsständen
angehören, bezahlen für die Prüfungen als Mediziner Fr. 150, als

Apotheker Fr, 100 und als Thierärzte Fr. 50. Kandidaten

aus Kantonen, welche dem Konkordat nicht beigetreten find, und

Ausländer entrichten das Doppelte.
Wenn die propädeutischen Prüfungen getrennt stattfinden,

so beträgt im einen wie im andern Falle die daherige Gebühr

zwei Fünftel der Gefammtkosten.
Den gleichen Betrag haben diejenigen Petenten zu bezahlen,

welche nach Maßgabe des § 37 sich einem summarischen Examen

unterziehen müssen.

Ein Bewerber, der durchgefallen, hat für eine Wiederholung
der Prüfung nur die Hälfte der betreffenden Summe zu bezahlen.

Die Prüfungsgebühren sind zum Voraus zu entrichten.

III. Besondere Prüfungsbeflimmungen sür die Aerzte.

§ 22. *s. Die Kandidaten der Medizin haben sich über

vollständige Gymnasialstudien und ein befriedigendes daheriges

Schlußexamen auszuweisen, oder aber ein auf ihre Prüfung für
die Zulassung an der Universität hin ausgestelltes Maturitäts-
zeugniß beizubringen.

b. Sie haben den Beweis zu leisten, daß sie wenigstens

acht Semester auf einer anerkannten medizinischen Fakultät
studirt nnd

o. folgende Fächer angehört haben:

^Naturgeschichte;

^Physik und Chemie;
^'Anatomie (allgemeine und spezielle);

^Physiologie;
Arzneimittellehre;
Pharmazie und pharmazeutische Chemie;
pathologische Anatomie;
spezielle Pathologie und Therapie (innere Medizin);
Chirurgie (nebst Augenheilkunde);
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22. Juli Geburtshilfe;
15. Aug. Staatsarzneikunde (gerichtliche Medizin und medizinische

Polizei oder öffentliche Gesundheitslehre),
à. Sie haben ferner Zeugnisse beizubringen über

^zwei Semester Sektionsübungen;
ein Semester Operationskurs und Verbandlehre mit prak¬

tischen Uebungen;
drei Semester medizinische Klinik (doch kann ein Semester

durch ein Semester Poliklinik oder ärztliche Assistenz

in einem Spital ersetzt werden) ;

drei Semester chirurgische Klinik (doch kann ein Semester

durch ein Semester chirurgische Assistenz in einem

Spital ersetzt werden) ;

zwei Semester geburtshilfliche Klinik;
ein Semester psychiatrische Klinik oder einen theoretischen

Kurs über Psychiatrie.
S 23. Aus nachstehenden Fächern muß geprüft werden:

1) ^Physik und Chemie;
2) ^Botanik und Mineralogie;
3) ^Zoologie und vergleichende Anatomie;
4) ^allgemeine und spezielle Anatomie;
5) ^Physiologie;
6) Pharmazie und pharmazeutische Chemie;

7) Arzneimittellehre und Rezeptirkunst;
8) Gesundheitslehre (individuelle und öffentliche) nebst allge¬

meiner Therapie;
9) gerichtliche Medizin;

10) allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie;
11) spezielle Pathologie und Therapie (innere Medizin, nebst

Psychiatrie und Kinderkrankheiten);
12) Chirurgie und chirurgische Anatomie;
13) Operations- und Verbandlehre;
14) Augenheilkunde;
15) Geburtshilfe und Gynäkologie.

§ 24. Jeder Kandidat hat eine schriftliche Arbeit aus der

^Anatomie oder ^Physik für die propädeutische Prüfung und zwei
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für die Fachprüfung zu liefern, und zwar die beiden letztern aus 22. Juli
den Gebieten der innern Medizin, Physiologie, Arzneimittel- Aug.

lehre, Chirurgie oder Geburtshilfe.

§ 25. Jedes der l5 Prüfungsfächer bildet den Gegenstand

einer besondern mündlichen Prüfung.

§ 26. Die praktische Prüfung besteht:

1) in einem Examen über vier Krankheitsfälle, zwei chirurgische

und zwei medizinische, in Gegenwart von drei Examirm-

toren;
2) in der Untersuchung eines Schwangerfchaftsfalles oder, in

dessen Ermanglung, eines gynäkologischen Falles mit

geburtshilflichen Operationen am Phantom oder am trockenen

Becken, ebenfalls in Gegenwart von drei Examinatoren;
3) in schriftlichen Konsultationen über zwei der obigen Krank¬

heitsfälle, umfassend die Anamnese, die Krankengeschichte,

die Symptome, Diagnose, Prognose und Behandlung,
unter Aufsicht und ohne literarische Beihilfe (4 Stunden) ;

4) in einer ganzen oder theilweisen Leichenöffnung, nebst

einer mündlichen Darstellung derfelben, und für diejenigen

Kandidaten, welche keine Leichenöffnung vornehmen konnten,
in der topographisch-anatomischen Darstellung einer Körperregion

;

5) in der Ausführung von drei Operationen, worunter eine

Arterienunterbindung;
6) in einem gerichtlich medizinischen Gutachten (Visum rsver-

tum oder Besichtigung und Sektion) nach einem dem

Kandidaten vorzulegenden Befunde eines gegebenen Falles
(3 Stunden).

IV. Jesondere Prüsungsbestimmungen sür ÄxotheKer.

F 27. Die Kandidaten der Pharmazie haben folgende
Nachweise beizubringen:

a. über den Besitz der zum Eintritte in die chemisch-technische

Schule des eidgenössischen Polytechnikums erforderlichen

Kenntnisse;
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22. Juli b. über dreijährige Lehrzeit in einer Apotheke;
1ö Aua

1867 genügend bestandene Gehilfenprüfung; — hat der Kan¬

didat eine solche nicht bestanden, so muß er sich noch einer

besondern Prüfung über die zum Verständniß lateinischer

Pharmakopoen und Rezepte erforderlichen Sprachkenntniffe

unterwerfen; ebenso, wenn er hierüber aus der Gehilfenprüfung

ein genügendes Zeugniß nicht beibringt;

- à/ über befriedigende Dienstleistung (Kondition) in Apotheken

als Defektarius und Rezeptarius während wenigstens zwei

Jahren;

e. über wenigstens einjähriges Studium der folgenden Fächer

an einer Universität, im zweiten Jahreskurse der

chemisch-technischen Schule des eidgenössischen Polytechnikums

oder in einer entsprechenden Spezialschule:

"Naturgeschichte;

«Physik;
"theoretische Chemie;
analytische und pharmazeutische Chemie;

Waarenkunde;
Pharmazie.

§ 28. In jedem der folgenden Fächer findet eine

besondere mündliche Prüfung unter Vorweisung der betreffenden

Gegenstände statt:

1) "Zoologie;
2) "allgemeine und sustematifche Botanik;
3) «Mineralogie;
4) "Physik;
5) "theoretische Chemie;

6) spezielle Botanik der offizinellen Pflanzen;

7) Chemie der anorganischen Verbindungen;
8) Chemie der organischen Verbindungen;
9) chemische Analyse mit Einschluß der gewöhnlichsten quanti¬

tativen Bestimmungen;
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10) Pharmazie, namentlich Präparatenkunde, Rezeptirknust, 22. Juli
Dosenlehre, Toxikologie, Lehre von den Pflichten des 15. Aug.

Apothekers uud feiner Stellung;
11) Pharmakognosie.

§ 29. Der Kandidat hat zwei oder drei schriftliche
Arbeiten ohne alle Hilfsmittel zu verfassen:

». eine aus den in § 28 sud 1 bis 3 genannten Fächern;

b. eine größere oder zwei kleinere ans den übrigen Fächern.

§ 30. Die praktische Prüfung umfaßt:

s. Darstellung von zwei Präparaten nach Anleitung der

?ksrmsoop«sk> Uslvölios oder einer andern in der Schweiz

gebräuchlichen Pharmakopoe;
b. qualitativ-chemische Untersuchung, ohne Benutzung litera¬

rischer Hilfsmittel, nebst ausführlichem schriftlichem
Bericht über diese Untersuchung;

e. Untersuchung einer mit den gewöhnlichsten Giften ver¬

setzten Substanz, nebst ausführlichem schriftlichem Bericht

darüber;
à. Anfertigung von mehreren Rezepten, worunter wenigstens

eines praktische Schwierigkeiten, zweideutige Angaben oder

unzweifelhafte Verstöße enthalten soll.

V. Desondere Prüfungsbestimmungen für die Thierärztt.

§ 31. !>. "Das von den Kandidaten der Thierarzneikunde

verlangte Maturitätszeugnis) soll darthun, daß sie eine

Bildung genossen haben, wie man sie in einer guten Sekundar-
oder untern Industrieschule der Schweiz ertheilt. Das Zeugniß

muß das Ergebniß einer stattgehabten Prüfung sein.

b. Der Kandidat soll darthun, daß er wenigstens fünf
Semester lang eine öffentliche Thierarzneischule besucht habe.

«. Er hat Zeugnisse über das Studium folgender Fächer

vorzulegen:

"Zoologie und Botanik;
"Physik und Chemie;
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22. Juli "Anatomie der Hausthiere;
"Physiologie der Hausthiere;
Arzneimittellehre und Pharmazie;
allgemeine Pathologie und Therapie;
spezielle Pathologie und Therapie (innere Medizin);
Chirurgie;
Geburtshilfe;
gerichtliche Thierheilkunde und thierärztliche Polizei;
Exterieur, Hufbeschlag und Thierzucht,

ä. Ferner soll er während eines Semesters Sektions-
übungen gemacht und während zweier Semester eine Klinik der

Hausthiere besucht haben.

§ 32. Die Prüfung selbst umsaht folgende Gegenstände:

1) "Zoologie und Botanik;
2) "Physik und Chemie;
3) "Anatomie;
4) "Physiologie;
5) Arzneimittellehre, Pharmazie und Diätetik;
6) gerichtliche Thierheilkunde und thierärztliche Polizei;
7) allgemeine Pathologie und Therapie;
8) spezielle Pathologie und Therapie (innere Medizin);
9) Chirurgie;

10) Geburtshilfe.

§ 33. Der Kandidat hat zwei schriftliche Aufgaben zu

lösen, und zwar:
die eine entweder aus dem Bereiche der Zootomie oder Physio¬

logie der Thiere,
oder der Arzneimittellehre, Pharmazie und Diätetik, allge¬

meinen Pathologie und Therapie;
die andere dagegen entweder aus der speziellen Pathologie

und Therapie oder aus der Chirurgie und Geburtshilfe.

§ 34. Jedes der zehn Prüfungsfächer bildet den Gegenstand

einer mündlichen Prüfung.
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F 35. Das praktische Examen umfaßt: 22. Juli

1) die Vornahme einer ganzen oder theilweisen Sektion nebst ^g^'
mündlicher Darstellung oder, in Ermanglung eines

Kadavers, die mündliche topographisch-anatomische Darstellung
einer Körperregion;

2) die Untersuchung von zwei klinischen Fällen, wenn möglich

an einem Pferde und an einem Stück Hornvieh, wovon

die eine ebenfalls zum Gegenstand einer schriftlichen
Arbeit gemacht werden soll;

3) einen Hufbeschlag und, wo möglich, eine chirurgische Ope¬

ration, oder wenigstens die Beschreibung einer solchen;

4) einen Bericht über gerichtliche Thierheilkunde oder thier¬

ärztliche Polizei nach den Daten, die dem Kandidaten

vorzulegen sind.

VI. Uebergangsbestimmungen.

8 36. Aerzte, Apotheker und Thierärzte, die in einem

Kanton bei dem Beitritte desselben zum Konkordate fchon prakti-
ziren und nachweifen können, daß sie im Allgemeinen den

in gegenwärtigem Réglemente gestellten Anforderungen, betreffend

Maturität Studienzeit und Lehrkurse, Genüge geleistet, auch

in ihrem Kanton ein genügendes Examen bestanden haben und

in Folge dessen unbedingt zur Ausübung ihres Berufes patentât

wurden, können auf Verlangen die Befähigung zur freien

Praxis in den Konkordatskantonen erhalten, insofern sie wenigstens

während 6 Jahren unklagbar praktizirt haben.

Der leitende Ausschuß legt solche Ansuchen den betreffenden

Examinatoren vor, die vereint mit dem Ausschuß entscheiden,

ob diese Ausweise genügend sind oder nicht.

8 37. Nur wenn die Ausweise vollständig genügen, darf
dem Petenten die Erlaubniß zur Praxis im Konkordatsgebiete

ohne Prüfung ertheilt werden (Diplom). Im Falle
dieselben nicht genügend befunden werden, ist dem Petenten, sofern

er Arzt oder Thierarzt ist, eine mündliche summarische Prüfung
über Arzneimittellehre, spezielle Pathologie und Therapie, Chirur-
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22, Juli gie, Geburtshilfe und gerichtliche Medizin, ferner eine schriftliche
IS. Aug. Mbeit aus einem dieser Fächer, fowie ein Examen über einen

medizinischen und einen chirurgischen Krankheitsfall mit einer

schriftlichen Konsultation und die Ausführung einer Operation
zu verlangen. Ist der Petent dagegen Apotheker, so hat er

eine mündliche fummarische Prüfung über pharmazeutische Chemie

und Botanik, Pharmazie nebst Dosenlehre und Pharmakognose

zu bestehen, eine schriftliche Arbeit aus einem dieser Fächer zu

liefern, zwei pharmazeutische Präparats darzustellen, sowie endlich

mehrere Rezepte anzufertigen, wovon wenigstens eines praktische

Schwierigkeiten, zweideutige Angaben oder unzweifelhafte Verstöße

enthalten soll.

§ 38. Jedem Kanton steht das Recht zu, noch während

sechs Jahren nach dem Beitritt zum Konkordate seine

Kantonalprüfungskommissionen beizubehalten zu Gunsten derjenigen
Angehörigen, welche zu jener Zeit ihre Studien schon begonnen

hatten.

§ 39. Nach Ablauf dieser Frist darf kein Konkordatsstand

Jemanden, der nicht ein Diplom der Konkordatsprüftmgskom-
mifsion besitzt, die Berufsausübung gestatten, mit einziger
Ausnahme der an schweizerischen medizinischen Fakultäten und

Thierarzneischulen angestellten Professoren, welchen die betreffenden

Stände immer die Befugniß zur Praxis im Kanton ohne Prüfung
einräumen mögen.

Der schweizerische Bundesrat h beschließt:
Das vorstehende Konkordat, welches nichts enthält, was

dem Bunde oder den Rechten der Kantone zuwiderläuft, wird
in die eidg. Gesetzsammlung aufgenommen.

Bern, den 2. Augstmonat 1867.

Der Bundespräsident: C. Fornerob.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 22. Juli
l. ^ 16. August
befchneßt: ^gg^

Vorstehendes Konkordat soll in die Gesetzsammlung auf-

gegenommen werden.

Bern, den 15. August 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

Regulativ 20. August

über die 1867.

Besoldungen der Angestellten auf der Staatskanzlei,
den Büreaur der Direktionen und der

Obergerichtskanzlei.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in theilweifer Modifikation der §§ 46 und 47 des

Kanzleireglements vom 6. Juli 1848,
auf den Antrag der Finanzdirektion,

beschließt:

ZI. Die Kopisten und Angestellten aller derjenigen

öffentlichen Büreaux, in welchen dieselben vom Staate

bezahlt werden, beziehen, wenn sie bleibend angestellt sind,

in der Regel einen von den Direktoren, beziehungsweise
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20. August vom Staatsschreiber und vom Obergerichtsschreiber, zu
1667. bestimmenden Gehalt von höchstens Fr. 1500 jährlich,

monatlich zahlbar.
Besoldungen von höherm Betrage, welche jedoch das

Maximum von Fr. 2000 nicht übersteigen dürfen, werden

vom Regierungsrathe, beziehungsweise vom Obergerichte

festgesetzt. Bei Zuerkennung derselben sind vorzugsweise

höhere Fähigkeiten und Leistungen zu berücksichtigen.

K 2. Die Angestellten haben keinen Anspruch auf

Entscyädigung für Arbeiten, welche im Interesse des Dienstes

außer der gesetzlichen Büreauzeit gemacht werden

müssen. Es kann ihnen jedoch, wenn sie andauernd auf
solche Weise in Anspruch genommen werden, vom Direktor,
beziehungsweise vom Staatsschreiber und vom Obergerichtsschreiber,

eine billige Entschädigung dafür zuerkannt werden.

§ 3. Das gegenwärtige Regulativ tritt auf 1. Oktober

nächsthin in Kraft. Dasselbe ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen und überdies sämmtlichen Direktionen,
so wie dem Staatsschreiber und dem Obergerichtsschreiber

zur Nachachtung zuzustellen. Das Regulativ über die

Besoldung der Angestellten vom 5. Oktober 1857 ist

aufgehoben.

Bern, den 20. August 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

IZr. Trächsel.
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Abänderung 2S. August

des 1667-

S 7 des Reglements über die Jnvalidenkasse des

Landjägerkorps.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
hat heute den letzten Theil des Z 7 des Réglementes

über die Jnvalidenkasse für das Landjägerkorps vom
20. November 1862 abgeändert wie folgt:

Nach dem Absterben eines Pensionsberechtigten, wenn
er eines natürlichen Todes gestorben ist (d. h. nicht infolge
Selbstmordes), sei derselbe bei feinem Hinscheide noch im
Dienste oder bereits außerhalb desselben, fällt die Hälfte
der erworbenen Pension der Wittwe zu, insofern sie wenigstens

vier Jahre mit demselben verheirathet gewesen,

während dem er im aktiven Dienste gestanden. Dem

Regierungsrathe bleibt es jedoch vorbehalten, unter
Umständen eine Ausnahme von der letzteren Beschränkung zu
machen. Stirbt die Wittwe oder verehelicht sich diefelbe

wieder, fo fällt in zweiter Linie dieses Recht zu gleichen

Theilen den Kindern unter 16 Jahren zu, jedoch so, daß,
sobald ein Kind das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt

hat, der ihm zufallende Antheil nicht unter die Uebrigen

vertheilt werden soll, sondern an die Kasse zurückfällt.

Diefe Abänderung soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 26. Angust 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

Jahrgang 18«7.
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s. Sept. Dekret,
1867.

betreffend

die Aufhebung und Ersetzung der bestehenden Vor¬

schriften über den Giftverkauf.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht, daß der Regierungsrath in Gemäßheit

des Z 16 des Gesetzes über die Ausübung der medizinischen

Berufsarten vom 14. März 1865 eine Verordnung
über den Verkauf von Arzneistoffen zu erlassen hat, und

daß es zweckmäßig erscheint, in dieser Verordnung auch

den Verkauf von Giften zu regliren,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§ 1. Die nach s 16 des Gesetzes vom 14. März
1865 vom Regierungsrathe zu erlassende Verordnung Über

den Verkauf von AMeistoffen foll auch auf den Berkauf

von Giften und giftigen Substanzen ausgedehnt werden.

Auf den Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung
tntt das Dekret über den Giftverkauf vom 2. Dezember

1844 außer Wirksamkeit.
§ 2. Das gegenwärtige Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 2, September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brnnner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern 2. Sept.

beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Dr, Trächsel.

Gesetz, 2. Sept.

betreffend 1667.

Abänderung des S 7 des Sekundarfchulgesetzes

vom 2«. Juni 1856.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des

Regierungsrathes,
beschließt:

Der bisherige H 7 des Sekundarfchulgesetzes vom

26. Juni 1856 ift aufgehoben und es tritt an dessen

Stelle fofort folgender neue

s 7. Der Staat betheiligt sich bei der Errichtung

eigener Lokalien sur die Sekundarfchulen in der nämlichen

Weise und unter den nämlichen Bedingungen, wie bei der
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2. Sept. Errichtung von Primarschulgebäuden; es darf jedoch der
1367. Staatsbeitrag in einem einzelnen Fall 5000 Fr. nicht

übersteigen.

Wenn aber solche Lokalien für Sekundärschulen, für
deren Errichtung der Staat einen Beitrag entrichtet hat,

vor Ablauf von zehn Jahren, von der Verabfolgung des

Staatsbeitrages an gerechnet, nicht mehr zu Schulzwecken

verwendet werden, so ist der betreffende Staatsbeitrag
zurückzuerstatten.

Bern, den 2. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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Gesetz 2. Sept.
t867,

über

Erweiterung der Rettungsanstalten für bösgeartete

Kinder.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwägung, daß durch Einführung des neuen

Strafgefetzbuches die Errichtung von besondern Rettungs- und

Besserungsanstalten für verurtheilte Kinder erforderlich ist,

daß solche Anstalten für bösgeartete, wenn auch nicht

verurtheilte Kinder ebenfalls Bedürfniß sind,

daß ferner die bestehende Anstalt in Landorf nicht

genügt, und daß endlich eine theilweise Verlegung der

Schülerklasse in Thorberg so wie eine Absonderung
derselben von den erwachsenen Sträflingen im Interesse einer

guten Erziehung und Besserung der verdorbenen jungen
Leute liegt;

in weiterer Ausführung des Z 3 des Gefetzes vom
8. September 1848 und der Art. 44—47 des

Strafgefetzbuches,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

s 1. Die Staatsarmenerziehungsanstalten von
Aarwangen und Rüeggisberg werden als solche aufgehoben
und in Rettungsanstalten für bösgeartete Kinder
umgewandelt.

Es ist Sache der Vollziehung, den Uebergang in
zweckmäßiger Weise zu vermitteln.
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2. Sept. § 2. Die Schülerklasse in Thorberg besteht in der
1867. Ziegel nur noch für nicht admittirte verurtheilte Sträf¬

linge fort, welche das Alter von 16 Jahren zurückgelegt

haben..

§ 3. Kinder unter 16 Jahren, welche zu einer

Enthaltungsstrafe Verurtheilt werden, stnd in einer Rettungsanstalt,

und nur ausnahmsweise, wenn ihre Strafzeitsich
über das 16. Altersjahr hinaus erstreckt, in der Schülerklasse

von Thorberg unterzubringen.

§ 4. Die Dauer des Aufenthaltes der Kinder in
den Rettungsanftalten erstreckt sich in der Regel bis zum
Vollendeten 16. Altersjahre.

Der Regierungsrath kann, wo die Verhältnisse
angemessen erscheinen, eine Verkürzung oder Verlängerung des

Aufenthaltes eintreten lassen, und für bösgeartete Kinder,
welche nicht verurtheilt sind, die Aufnahme in Rettungsanstalten

verfügen.

Z 5. Für jedes Kind ist ein vom Regierungsrath zu

bestimmendes Kostgeld zu entrichten; dasselbe ist von der

Gemeinde, in welcher das Kind armengenössig ist, zu
bezahlen.

Z 6. Die Rettungsanstalten dienen für das

entsprechende Bedürfniß des ganzen Kantons.

Für Kinder katholischer Konfession ist in besonderer

Weise, namentlich durch Vereinbarung mit bestehenden

Anstalten, zu forgen.

Z 7. Der Regierungsrath ist mit der Bollziehung

diefes auf den 1. Januar 1868 in Kraft tretenden

Gesetzes und dem Erlaß der zu dessen Ausführung erforderlichen

Réglemente beauftragt. — Durch dasselbe wird
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der § 2 des Gesetzes vom 8. September 1848 aufgehoben 2. Sept.

und der Z 1 des nämlichen Gesetzes so wie der s 32 des ^S7.

Armengesetzes vom 1. Juli 1857 und der Beschluß des

Regierungsrathes vom 17. Juli 1851 so weit abgeändert,
als sie mit diesem Gesetze in Widerspruch stehen.

Bern, den 2. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R Brunner
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Hr. Trächsel.
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2. Sept. Gesetz
1867.

betreffend

Sicherstellung der richterlichen Depositengelder, sowie

der Baarschaften und Geldwerthe aus Massa-

verwaltungen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung:

daß die Bestimmungen des Dekretes vom 12. November

1851, betreffend Sicherstellung der richterlichen Depositengelder

und der Baarschaften und Geldwerthe aus Massa-

verwaltungen, den gegenwärtigen Verhältniffen nicht mehr

entsprechen und häufig zu Unbilligkeiten und Härten gegenüber

den Betheiligten führen,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1. Alle gerichtlichen Geldhinterlagen, sowie sämmtliche

Baarschaften und Geldwerthe aus Mafsaverwaltungen
und gerichtlichen Liquidationen sind, Erstere von dem

Gerichtspräsidenten und Letztere von den Massavermaltern,
déni Amtsgerichtsschreiber des Amtsbezirks, in welchem

das Depositum gemacht oder die gerichtliche Liquidation
vollführt wird, fogleich nach dem Empfange gegen Quittung

abzuliefern.
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In gleicher Weise sind die Mafsavermalter in amt- 2. Sept.

lichen Güterverzeichnissen zur Ablieferung der von ihnen ^67.

für Rechnung der Masse bezogenen Baarschaften und

Geldwerthe an den Amtsfchreiber des Bezirks verpflichtet.

Art. 2. Die Amtsgerichtsschreiber und Amtsfchreiber

ihrerseits haben alle ihnen auf diese Weise von den Richterämtern

oder aus Massaverwaltungen abgelieferten oder

ihnen direkt eingehenden Gelder sofort der Kantonalbank

protofrei einzusenden, jedoch in der Regel nur in runden

Summen und in Beträgen von nicht weniger als Fr. 200.

Art. 3. Die Kantonalbank übernimmt dergleichen

Gelder ordentlicher Weife zu den jeweiligen Bedingungen
der Depositen in Conto-Corrent und eröffnet dießfalls
jeder Amtsgerichtsschreiberei und Amtsfchreiberei eine

laufende Rechnung, welche halbjährlich abgeschlossen wird.

Ausnahmsweise bleibt bei größern Summen, so wie unter

außergewöhnlichen Verhältnissen, besondere Verständigung

vorbehalten. Den betreffenden Amts- und Amtsgerichtsschreibern

ist es freigestellt, sich ihre Rechnungen bei der

Hauptbank oder bei der nächstgelegenen Filiale eröffnen

zu laffen.

Art. 4. Richterliche Geldhinterlagen, bei denen über

die Geldsorten Streit obwaltet und die deßhalb in Species

restituirt werden müssen, so wie Depositen, die aus

Geldsorten bestehen, welche die Kantonalbank nach Mitgabe
ihrer Réglemente nicht annimmt, sind der Bank in amtlich

versiegelten Groups, unter genauer Werthangabe,
sowie mit Bezeichnung des Deponenten, portofrei
einzusenden. Für Hinterlagen dieser Art wird kein Zins
vergütet, vielmehr unterliegen sie den reglementarischen Auf-
bemahrungsgebühren und es werdeil dafür besondere Depotscheine

ausgestellt.
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z. Sept, Art. 5. Für die Inempfangnahme und Einschreibung
1667. gerichtlichen Depositengelder und der Baarschaften aus

Massaverwaltungen bezieht der Amtsgerichtsschreiber oder

Amtsschreiber, nebst den allfälligen Auslagen für
Verpackung und Frankatur, eine Gebühr von Fr. 1 bei

Beträgen unter Fr. S00, und von Fr. 1. 50 bei größern
Summen.

Art. 6. Der Gerichtspräsident trägt die sämmtlichen

gerichtlichen Depositen sofort in die hierfür bestimmte

Kontrolle ein.

Der Amtsgerichtsfchreiber und der Amtsschreiber haben

ihrerseits gleichfalls sowohl über die ihnen abgelieferten

Depositen, als über die Einzahlungen der Massaverwalter,
eine genaue Kontrolle zu führen, in welcher das Datum,
der Betrag der Hinterlage oder der eingegangenen Gelder

aus Massaverwaltungen, ferner Name und Wohnort des

Deponenten, und das Streitgefchäft oder die betheiligte

Masse genau bezeichnet, sowie jeweilen auch der Tag der

Zurückgabe angemerkt werden sollen.

Der Amtsgerichtsschreiber und der Amtsschreiber haben

außerdem ein Kassabuch zu führen, in welchem Eingang
und Ausgang der Gelder genau zu verzeichnen ist.

Der baare Kassasaldo sämmtlicher Depositen darf die

Summe von Fr. 1000 nicht übersteigen, vielmehr soll,

sobald die betreffenden Beamten und Angestellten größere

Summen in Kasse haben, sofort nach Art. 2 verfahren
werden.

Art. 7. Die Herausgabe der richterlichen Depositen

und der Gelder aus Massaverwaltungen sammt beziehendem

Zinse durch die Bank erfolgt an den betreffenden

Amtsgerichtsfchreiber oder Amtsfchreiber zu Handen der

Berechtigten, oder auch, auf Anweisungen der Erstern,

unmittelbar an die Letztern.
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Im Falle von Hinterlagen der in Art. 4 bezeichneten ?> Sept.

Art muß bei der Rückziehung überdieß der von der Bank ^67.

ausgestellte Depotschein an dieselbe zurückgegeben werden.

Art. 8. Die Amtsgerichtsfchreiber und Amtsschreiber

sind, bei ihrer Verantwortlichkeit für entstehende, Nachtheile,

verpflichtet, jeder in feinem Geschäftskreise, die Massaverwalter

zu überwachen und dafür zu sorgen, daß alle von
denselben behändigten oder ihnen von Steigerungen u. dgl.
eingehenden Gelder vorschriftgemäß abgeliefert werden.

Bei der Rückzahlung richterlicher Depositengelder haben

sie das Visa des Gerichtspräsidenten einzuholen.

Art. 9. Die Bezirksprokuratoren haben die Kontrollen
und Kassen der Gerichtspräsidenten, der Amtsgerichts-

schreiber und der Amtsschreiber anläßlich ihrer
Bezirksinspektionen und jährlicb wenigstens einmal zu untersuchen

und überhaupt die Vollziehung gegenwärtigen Gesetzes,

soweit es jene Beamten betrifft, zu überwachen (M 62 ff.
des Gesetzes über die Gerichtsorganisation, vom 31. Juli
1847). Es liegt auch der Finanzdirektion die Pflicht ob,

diese Kontrollen und Kassen der Bezirksbeamten einzusehen

oder durch ihre Beamten untersuchen zu lassen.

Art. 10. Dieses Gesetz tritt auf 1. Januar 1868 in
Kraft.

Durch dasselbe wird das Dekret vom 12. Wintermonat
18S1 aufgehoben.

Bern, den 2. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stnrler.
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2. Sept. Der Regierungsrath des Kantons Bern
i«67. beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.

2. Sept. Gesetz
lS67.

über

das Steuerweseu in den Gemeinde«.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, das Steuerwesen in den Gemeinden

nach dem Grundsatze einer möglichst gleichmäßigen und

billigen Vertheilung der Lasten zu ordnen;
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

s 1. Zur Erhebung von Steuern sind diejenigen

gefetzlich organisirten Gemeinden berechtigt, welche die

Ortsverwaltung oder einzelne Zweige derselben zu besorgen

haben.

Z 2. Gemeindesteuern sind zu erheben, wenn die

ordentlichen Einkünfte einer Gemeinde zur Bestreitung ihrer
Bedürfnisse nicht ausreichen.

s 3. Als Bedürfniß der Gemeinde ist Alles
anzusehen, was zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe,
insbesondere zum gedeihlichen Fortgange der Ortsverwaltung,
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erforderlich ist. Zu Deckung von Ausgaben, deren Zweck 2. Sept.

nicht in der Aufgabe der Gemeinde liegt, dürfen nur dann ^67.

Steuern erhoben werden, wenn dadurch die Befriedigung
der Gemeindebedürfnisse keinen Eintrag leidet, überhaupt
das Jnteresfe der Gemeinde nicht gefährdet wird.

§ 4. Die Gemeindesteuer wird auf der Grundlage
der Staatssteuerregister erhoben, in der Weife, daß diese

Steuerregister sowohl hinsichtlich der Schätzung des

steuerpflichtigen Vermögens und Einkommens, als auch in
Betreff der der Steuerpflicht unterworfenen Personen und

Sachen Regel machen.

Vorbehalten bleiben die in diesem Gesetze enthaltenen

Abweichungen und Ausnahmen (M ö bis 11).
Die Anlage der Steuer hat nach dem nämlichen

Maßstabe zu geschehen, welcher für die Staatssteuer
festgesetzt ist.

§ ö. Das steuerpflichtige Grundeigenthum ist für den

vollen Betrag seines Schatzungswerthes versteuerbar; die

darauf haftenden Schulden können von dem Eigenthümer

nicht in Abzug gebracht werden.

§ 6. Die Einkommensteuer ist an die Gemeinden

auch von denjenigen im Kanton grundpfändlich versicherten

Kapitalien zu entrichten, welche dem Staate gegenüber

der Steuerpflicht enthoben sind; ebenso von den Einlagen
in die Hypothekarkafse und in die Ersvarnißkassen.

Z 7. Die Kapitalien, Renten und das Einkommen

der Bevormundeten, welche in einer andern Gemeinde

polizeilich wohnsitzberechtigt sind, als in derjenige!: des

Vormundes, sind in der Gemeinde ihres Wohnsitzes zu

versteuern.

Von dem Einkommen von verzinslichen Kapitalien
(Obligationen, Schuldverschreibungen, Aktien, Depositen),
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2. S«pt. welches Korporationen, öffentliche Anstalten, wie Erspar-
l»67. nißkaffen u. s. w. und Aktiengesellschaften an der Stelle

des Eigenthümers dem Staate versteuern, hat der

Eigenthümer an seinem Wohnsitze die Gemeindesteuer zu

bezahlen.

Bei Unternehmungen, die in verschiedenen Gemeinden

ihr Gewerbe ausüben, ist die Steuer nach Verhältniß der

Ausdehnung des Geschäftes an diese Gemeinden zu
entrichten.

s 8. Die Gemeinden sind verpflichtet, in Betreff des

Vermögens und Einkommens, welches in andern Gemeinden

versteuerbar ist, diesen auf Verlangen die nöthigen

Auszüge aus ihren Registern zukommen zu laffen. Ist
dieses nicht thunlich (M 6 und 7), so haben die

Steuerpflichtigen den Gemeinden den Betrag des betreffenden

Einkommens anzugeben und es kommen dabei die sach-

bezüglichen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes

(§Z 10 u. ff.) analog zur Anwendung.

Z 9. Gänzlich steuerfrei sind die Kapitalien und Renten

und das Einkommen der Korporationen und öffentlichen

Anftalten, deren Verwaltung zwar in der Gemeinde

ihren Sitz hat, die aber keinerlei Nutzen aus den Ge-

meindeeinrichtungen ziehen können, wie namentlich Erspar-
nißkassen, Wittwenstiftungen u. dgl., und der Korporationen
und öffentlichen Anstalten, welche zwar an den Einrichtungen

der Gemeinde theilnehmen, jedoch eine

Zweckbestimmung haben, aus deren Erfüllung die Gemeinde selbst

Vortherl zieht, wie namentlich Kirchengüter, Schul-, Armen-,
Kranken- und ähnliche Wohlthätigkeitsanstalten.

Z 10. Die bei der Staatseinkommensteuer gestattete

Abrechnung von Concessions- oder Patentgebühren ist bei

der Gemeindeeinkommensteuer nicht zuläßig.
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s lì. Hat eine Person eine Kapital- oder Einkommen- 2. Sept.

ftener für ein Jahr bereits einer Gemeinde entrichtet, so ^s?.
kann fie «on keiner andern Gemeinde, in welche sie ihren
Wohnsitz verlegen sollte, zur Bezahlung einer gleichartigen
Steuer für das nämliche Jahr angehalten werden.

ß 13. Die Gemeinden, welche im Falle sind, zu
Bestreitung ihrer Bedürfnisse Steuern zu erheben, haben

jeweilen in derjenigen Versammlung, in welcher der

Boranschlag der Einnahmen und Ausgaben zur Behandlung
kommt, auf Grundlage desselben den Betrag der Steuern
festzusetzen, der im Laufe des betreffenden Rechnungsjahres

eingefordert werden soll.

Beschlüsse zum Bezüge von Steuern, die zu Deckung

außerordentlicher, im Voranschlage nicht vorgesehener
Ausgaben erforderlich sind, sollen unter Beobachtung derjenigen

Förmlichkeiten gefaßt werden, welche das Gemeindegesetz

für die Behandlung wichtiger Gegenstände vorschreibt.

§ 13. Die Gemeindesteuern gehören zu den öffentlichen

Leistungen und werden bei Streitigkeiten als solche

behandelt. Die Steuerregister, resp, die amtlichen Auszüge

aus denselben, haben die Eigenschaft eines

rechtskräftigen Urtheils, und es findet daher das Bollziehungsverfahren

nach s 443 V. V. ohne vorangehende
Zahlungsaufforderung statt.

Gegen Pflichtige, von welchen auf erlassenen Bvll-
ziehungsbefehl keine Zahlung erhältlich ist, hat der Richter
das Wirthshausverbot auf so lange zu verhängen, bis sie

ihre Steuern und daherigen Kosten bezahlt haben.

s 14. Wer seine steuerbaren Kapitalien in das Steuerregister

einzutragen unterläßt und wer im Falle der

Selbstschatzung steuerbares Einkommen entweder gar nicht
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2. Sept. oder unvollständig angibt, hat im Entdeckungsfalle die
1667. zweifache -der Gemeinde in den letzten zehn Jahren entzogene

Steuer zu entrichten. Die Erben der Steuerpflichtigen

haften der Gemeinde für diesen Betrag.

Z 15. Für die Grundsteuer -haftet das Grundeigenthum

pfandweise. Dieses Pfandrecht geht für die laufende

und höchstens zwei ausstehende Jahresquoten allen übrigen
Grundpfandrechten, mit Ausnahme desjenigen für die

Staatssteuer, vor. Es besteht keine Solidarität zwischen

getrennten Grundstücken. In Fällen von amtlichen Güter-

Verzeichnissen und Liquidationen sollen die Steuerforderungen

auch ohne besondere Eingabe anerkannt werden.

Z 16. Außer den nach den Bestimmungen dieses

Gesetzes zu beziehenden Steuern dürfen die Gemeinden

keinerlei Abgaben, Taxen u. dgl. erheben, es sei denn,

daß der Bezug derselben auf einer besondern Gesetzesvorschrift

oder auf einer in Anwendung einer folchen

Vorschrift ertheilten Bewilligung der kompetenten Behörde

beruhe.

Ausnahmsweise können da, wo besondere,« auf keiner

Gesetzesvorschrift beruhende Auflagen zur Bestreitung
einzelner örtlicher oder kirchlicher Bedürfnisse erhoben worden

sind, diese Auflagen nach Mitgabe spezieller, vom
Regierungsräthe zu genehmigender Réglemente auch fernerhin
bezogen werden.

§ 17. Die Pflicht zu Hand- und Fuhrleistungen,
ebenso die Einquartierungspflicht u. dgl., liegt denjenigen

ob, welchen sie nach Mitgabe spezieller Gesetze und

Verordnungen oder sanktionirter Réglemente in den Gemeinden

bis jetzt obgelegen hat oder künftighin aufgelegt wird.
Es können jedoch die Pflichtigen für ihre Leistungen nach
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billigem, den örtlichen Verhältniffen entsprechendem Maß- 2. Sept.

stabe entschädigt und diese Entfchädigung aus der Ge- ^67.

meindekasse bestritten werden.

Vorbehalten bleiben die Hand- und Fuhrpflichten,
welche auf privatrechtlichen Titeln beruhen.

Z 18. Innerhalb Jahresfrist, vom Inkrafttreten dieses

Gesetzes an gezählt, haben sämmtliche Gemeinden des

Kantons, welche im Falle sind, Steuern zu erheben, ihre
Steuerreglemente auf Grundlage eines vom Regierungsrathe

zu erlassenden Formulars mit den Vorschriften dieses

Gesetzes in Uebereinstimmung zu bringen.
Die Steuerreglemente der Einwohnergemeinden gelten

auch für die Unterabtheilungen derfelben.

s 19. Die neuen Réglemente sind sowohl 10 Tage

vor als 10 Tage nach ihrer Behandlung durch die

Gemeinde zur Einsicht der Betheiligten in die Gemeindeschreiberei

niederzulegen und es soll diese Deposition rechtzeitig

durch das Amtsblatt bekannt gemacht^werden, mit
der Aufforderung, allfällige Einsprachen spätestens innerhalb

10 Tagen nach Ablauf der zweiten Depositionsfrist
der Gemeindeschreiberei einzureichen.

Nach Ablauf dieser Fristen hat der Gemeindeschreiber

am Fuße des Reglements zu bescheinigen, daß die

vorschriftsgemäße Deposition desfelben stattgefunden habe,

und gleichzeitig anzugeben, ob und welche Einsprachen

dagegen erfolgt ' seien. Das Reglement ist, wenn keine

Abweichungen vom Formular vorkommen und keine

Einsprachen erfolgt sind, in doppelter Ausfertigung durch

Vermittlung des Regierungsstatthalters der Direktion des

Innern, Abtheilung Gemeindewesen, zur Genehmigung des

Regierungsrathes einzusenden. Sind Einsprachen erfolgt,

Jahrgang 1867. 8
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2. Sept. welche nicht bereits bei Annahme des Reglements ihre
1667.

Erledigung fanden, so sind dieselben nebst den Gegenbe¬

merkungen der Gemeindebehörde dem Reglementsentwurfe

beizulegen.

§ 20. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1868 in
Kraft. Das Gesetz vom 9. April 1862 und die

Vollziehungsverordnung vom 28. gleichen Monats werden

aufgehoben.

Bern, den 2. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
beschließt:

Vorstehendes Gesetz foll in die Gefetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsfchreiber,

Hr. Trächsel.
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Beschluß 3. Sept.
1867,

über

Erhöhung des Kapitals der Kantonalbank.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Anwendung des Z 1 des Bankgefetzes vom 30.

Mai 1865,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Z 1. Das Kapital, welches der Staat der Kantonalbank

zur Verfügung stellt, wird von 3^/2 Millionen auf
6 Millionen Franken erhöht.

Z 2. Die Kantonalbank mird ermächtigt, zum Behufe

dieser Kapitalvermehrung ein Anleihen von 2^/2 Millionen

Franken für Rechnung und im Namen des Staates zu

kontrahiren. Für die Bedingungen dieses Anleihens bleibt
die Ratifikation des Regierungsrathes vorbehalten.

§ 3. Der bezügliche Beschluß des Großen Rathes

vom 28. Mai letzthin ist aufgehoben.

Bern, den 3. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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3. Sept. Der Regierungsrath des Kantons Bern
1867. beschließt:

Borstehender Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 9. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.

3. Sept. Gesetz
1S67.

über

Verminderung der katholischen Feiertage im Jura.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach Kenntnißnahme der ungenügenden und überdieß

dem Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz

widersprechenden Verfügung, welche die oberste katholischkirchliche

Behörde am 31. Jenner 1866 auf das Gesuch

vom 11. Januar 1865 den Abgeordneten der Diöcesan-

stände des Bisthums Basel um eine beträchtliche

Verminderung der obligatorischen Feiertage getroffen hat;
im Hinblick auf die wiederholten und beharrlichen,

aber jeweilen fruchtlosen Versuche, welche seit langen

Jahren gemacht worden sind, um die katholisch-kirchlichen

Behörden zu veranlassen, auf eine wirksame Weise Hand

zu bieten, damit diese wichtige Angelegenheit zu einem

befriedigenden Abschluß gebracht werde;
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in Betrachtung, daß eine Verminderung der vielen 3- Sept.

Feiertage im katholischen Theile des Jura aus moralischen,

religiösen und volkswirthschaftlichen Gründen geboten ist,

und es nunmehr, nachdem alle Versuche, die kirchlichen

Behörden zur Mitwirkung zu bewegen, gescheitert sind, in
der Pflicht des Staates liegt, von sich aus die geeigneten

Maßregeln zu treffen, um den gegenwärtigen, der

Volkswohlfahrt so nachtheiligen Zustand zu beseitigen;

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1. In Zukunft sind die gesetzlich anerkannten

Festtage im katholischen Theile des Kantons Bern auf
folgende reduzirt, als: Weihnacht, Auffahrt, Himmelfahrt
Mariä, Aller-Heiligen, Fronleichnamstag und Neujahr.

Art. 2. Die Sonntage und die in Art. 1 genannten

Festtage ausgenommen, sind die andern bisherigen Feiertage

von Staatswegen als Werktage erklärt, und es sind

demnach an denselben alle öffentlichen und Privatarbeiten
gestattet und freigestellt, und die Gerichte, die Büreau der

öffentlichen Vermaltungen, die Schulen u. s. w. nicht

geschloffen.

Art. 3. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft. Dasfelbe
soll auf gewohnte Weise bekannt gemacht und in die

Sammlung der Gefetze aufgenommen werden.

Bern, den 3. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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3. Sept. Der Regierungsrath des Kantons Bern
^ beschließt:

Borstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 9. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

4. Sept. Beschluß,
1667. betreffend

die Juragewässer - Korrektion.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach Einsicht

der von den Regierungen der Kantone Bern, Freiburg,
Solothurn, Waadt und Neuenburg unter Ratiftkationsvoroehalt

der gefetzgebenden Behörden abgeschlossenen

Uebereinkunft vom 1. Juli 1867;
der Schlußnahme der Bundesversammlung vom 25.

Juli 1867;
in Abänderung der ss 2 und 3 des Dekrets über die

Ausführung der Juragewässerkorrektion vom 31. Jenner
1866;
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auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes, 4. Sept.

beschließt:

s 1.

Der Uebereinkunft zwischen den Regierungen der Kantone

Bern, Freiburg, Solothurn, Waadt und Neuenburg,

betreffend die Ausführung der Juragewässerkorrektion,

abgeschlossen durch ihre Abgeordneten an den Konferenzen

vom 19. Juni und 1. Juli 1867, wird die Genehmigung

ertheilt.

Diese Uebereinkunft lautet:

Art. 1. Die Kantone Bern, Freiburg, Solothurn,
Waadt und Neuenburg erklären sich bereit, die

Korrektion der Zuragewässer auf Grundlage des Planes
La Ricca und im Sinne der bnndesräthlichen

Experten vont 8. Juni 1863 auszuführen.

Es übernehmen:

1) Der Kanton Bern.

ä. Den Nidau-Büren-Kanal.
d. Den Aarberg-Hagneck-Kanal.

2) Der Kanton Solothurn.
Die Ausführung der Korrektionsarbeiten auf der

Flußstrecke Büren-Attisholz, fo weit solche nothwendig

erachtet werden.

3) Die Kantone Freiburg, Waadt
und Neuenburg.

o.. Die Korrektion der untern Brcme.

b. Die Korrektion der obern Zihl.
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4. Sept. Der Bundesbeitrag wird verwendet wie folgt:
A. Fr. 4,340,000 für den Nidau-Büren-Kanal.
b. „ 360,000 für die Arbeiten zwischen Büren-

Attisholz.
e. „ 300,000 für die Arbeiten, welche den obern

drei Kantonen auffallen.

Die Kantone sind berechtigt, die ihnen auffallenden

Arbeiten an Ballgesellschaften zu übertragen,
infofern sie den andern Kantonen und dem Bunde

gegenüber garant bleiben für plangemäße Ausführung.

Art. 2. Die Kantone übernehmen die Vertretung

für alle Entschädigungsforderungen, welche infolge
der Ausführung des Gesammtunternehmens von
Gemeinden, Korporationen oder Privaten ihres Kantonsgebietes

erhoben werden könnten.

Art. 3. Der Bund übernimmt die Oberaufsicht
über die plangemäße Ausführung der Arbeiten.

Abänderungen am Korrektionssystem bedürfen der

Genehmigung des Bundesrathes und der Regierungen
der fünf betheiligten Kantone.

Bloße Abänderungen an den Ausführungsplanen,
sofern dieselben das Korrektionssystem nicht betreffen,

unterliegen einzig der Genehmigung des Bundesrathes.

Art. 4. Für die Ausführung der Arbeiten werden

den Kantonen folgende Termine eingeräumt.

1) der Nidau-Büren-Kanal foll in 7 Jahren, der

Hagneck-Kanal in 10 Jahren vollendet werden;
2) die Korrektionen zwischen Büren-Attisholz, an

der untern Broye und der obern Zihl follen in
3 Jahren vollendet werden, von dem Zeitpunkte

an gerechnet, wo der Nidau-Büren-Kanal aus-
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geführt und der mittlere Wasserstand des Bieler- 4. Sept.

sees gesenkt sein wird, nach dem Plane La Nicca. ^67.

Die Einleitung der Aare in den Bielersee

durch den Hagneck-Kanal foll nicht stattfinden,
bevor der Nidau-Büren-Kanal ausgeführt sein

wird.

Art. S. Die Betheiligung des Grundeigenthums

wird durch die Gesetzgebung der betreffenden Kantone

geregelt.

Art. 6. Es ist die Bundesversammlung darum

anzugehen, daß der Beschluß vom 21. und 22.

Dezember 1863 im Sinne der vorstehenden Uebereinkunft

modifizirt und daß der Bundesbeitrag in fixer
Summe auf 5 Millionen Fr. bestimmt werde.

s 2.

Der Regierungsrath wird beauftragt, dem Großen

Rath, in Uebereinstimmung mit dem Bundesbeschluß vom
25. Juli 1867 und der genehmigten Uebereinkunft, ein

Dekret über die Ausführung des Unternehmens vorzulegen.

Er wird ferner beauftragt, diesen Beschluß dem

Bundesrathe zu Handen der hohen Bundesversammlung
mitzutheilen.

Bern, den 4. September 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

R. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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Sept. Der Regierungsrath des Kantons Bern
1667, beschließt:

Vorstehender Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 9. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,
Dr. Trächsel.

Sept. Anzeige
1867. des

Beitritts des Kantons Wallis zum Konkordat über

Bestimmung und Gewähr der Viehhauptmängel.

Die Staatskanzlei des Kantons Bern
veröffentlicht hiermit,

daß laut Mittheilung des h. schweizerischen Bundesrathes

die Regierung des Kantons Wallis unterm 31.

August abhin erklärt hat, es sei der dortige Große Rath
am 27. November 1866 dem Konkordate vom 5. August
1852 über Bestimmung und Gewähr der Viehhauptmängel

(f. neue offizielle Gesetzsammlung, Band VII, Seite 504)
beigetreten.

Demzufolge besteht nunmehr dieses Konkordat zwischen

den Kantonen Zürich, Bern, Schwvz, Zug, Freiburg,
Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Appenzell beider
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Rhoden, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Waadt, Wallis und 9. Sept.

Neuenburg. 1667.

Bern, den 9. September 1867.

Namens der Staatskanzlei:
Der Rathsfchreiber,

»r. Trächsel.

Bundesgesetz, 24. Juli
9. Sept.

betreffend 1gg7.

Abänderung des Auslieferungsgesttzes.

(Vom 24. Heumonat 1867.)

(Neue Gesetzsammlung Band VII, psg. 118.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom 5. Brachmonat

1867,

beschließt:

Art. 1. An die Stelle der Artikel 15 und 16 des Bundesgesetzes

über die Auslieferung von Verbrechern oder Angeschuldigten,

vom 24. Heumonat 1852 (III, 161), treten folgende

Bestimmungen:

„Art. 15. Von der requirirenden Kantonsregierung sind

zu vergüten:

„1) Dem requirirten Kantons sür den Unterhalt eines Ge¬

fangenen im Verhaft bis zur Auslieferung täglich Fr. 1.
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24. Juli „2) Den Transport hat der ausliefernde Kanton bis zur
9. Sept. üblichen Grenzstation unentgeltlich zu besorgen. Ebenso

haben die zwischenliegenden Kantone für die Besorgung
des Durchtransportes keinen Anspruch auf Kostenvergütung,

und zwar weder für den Unterhalt, noch für
die Unterbringung der Gefangenen, noch für den

Transportführer.

„Eine Ausnahme von diefer Regel findet statt,
wenn der die Auslieferung verlangende Kanton eine

Transportweise wünscht, welche außerordentliche Mühe
oder Kosten verursacht. In diesem Falle hat der requi-
rirende Kanton einerseits alle Baarauslagen zu vergüten

für den Transport und den Unterhalt des Gefangenen
wie der Transportführer, und zwar auch für die Rück-

^ reise der letztern; außerdem hat er jedem Transport¬
führer per Tag für Hin- und Herreise Fr. 3, für den

halben Tag Fr. 1. 56 Taggeld zu bezahlen.

„Art. 16. In den im Art. 15 bezeichneten Kosten ist

Alles begriffen. Darüber hinaus find keine weitern Gebühren

zu entrichten für Verhöre, Skripturen, Ein- und Austhürmung,
Besorgung des Gefangenen u. dgl.

„Die bezeichneten Grundsätze gelten auch für die Auslieferungen

welche vom Auslande her an einen Kanton erfolgen,
während dagegen für Auslieferungen nach dem Auslande die

Bestimmungen der bezüglichen Staatsverträge maßgebend find."

Art. 2. Der Bundesrath ist mit der weitern Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 17. Heumonat 1867.

Der Präsident: Dr. I. I. Blumer.
Der Protokollführer: I. Kern-GerMtMN.
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Also beschlossen vom Nationalrathe, 24. Juli

Bern, den 24. Heumonat 1867. ^'i867^

Der Präsident: Stehlt«.
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath beschließt:

Vollziehung des vorstehenden Bundesgesetzes.

Bern, den 29. Heumonat 1867.

Der Bundespräsident: C. Fornerob.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern beschließt die

Aufnahme diefes Bundesgesetzes in die Gesetzsammlung.

Bern, den 9. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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24 Juli Bundesgefetz,
9. Sept.

1867. betreffend

Abänderung des Heimatlosengesetzes.

(Vom 24. Heumonat 1867.)

(Neue Gesetzsammlung Band V, vsZ. 396.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom 5. Brachmonat

1867,
beschließt:

Art. 1. An die Stelle des zweiten Absatzes des Art. 19

im Bundesgesetze über Heimatlosigkeit, vom 3. Christmonat 1856

(II, 138), sollen folgende Bestimmungen treten:

„Die gegen die Bestimmungen der Artikel 18 und 19

„Fehlbaren sollen in ihre Heimatgemeinde oder in ihren Wohn-

„ort zurückgeführt und nach den Kantonalgesetzen oder in Ermanglung

derselben nach dem gegenwärtigen Gesetze bestraft werden."

„Für die durch Verhaftung und Abschiebung, beziehungsweise

Weiterschiebung solcher Personen entstehenden Kosten ist

„keine Vergütung zu leisten."

Art. 2. Der Bundesrath ist mit der weitern Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 17. Heumonat 1867.

Der Präsident: Dr. I. I. Blumer.
Der Protokollführer: I. Kern-GerMNNN.
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Also beschlossen vom Nationalrathe, 24. Juli
9. Sept.

Bern, den 24. Heumonat l867. 1gg7.

Der Präsident: Stehlt».
Der Protokollführer: Schieß.

Der schweizerische Bundesrath beschließt:
Vollziehung des vorstehenden Buudesgesetzes.

Bern, den 29. Heumonat 1367.

Der Bundespräsident: C. Fvrnerod.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Der Regierungsrath beschließt die Aufnahme diefes

Beschlusses in die Gesetzsammlung.

Bern, den 9. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.
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2S April > Uebereinkunft
9. Sept.

1367. zwischen

der Schweiz und Belgien zum gegenseitigen Schutze

des literarischen und künstlerischen Eigenthums.

Abgeschlossen den 2d. April 1367.

Ratisizirt von Belgien den 4. Juli 1367.

„ der Schweiz den 29. Juli 1367.

Der Bundesrath
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht und Prüfung der zwischen der Schweiz und

Belgien am 25. April 1867 in Bern unter Ratisikationsvorbehalt

von den beiderseitigen ^
"

>u>. î abgeschlossenen

Uebereinkunft zum gegenseitigen Pchutze des literarischen

und künstlerischen Eigenthums, welche Uebereinkunft

vom schweizerischen Ständerathe am 16. Juli 1867 und vom

schweizerischen Nationalrathe am 24. gleichen Monats genehmigt

worden ist, und die also lautet:

Die Regierung der schweizerischen Eidgenossenschaft

und

die Regierung Seiner Majestät des Königs der Belgier,

im Hinblik auf die bei Anlaß der Verhandlungen über

den Freundschafts-, Niederlassungs- und Handelsvertrag

zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich

Belgien von dem schweizerischen Bevollmächtigten unterm

11. Dezember 1862 in Bern abgegebene Erklärung;
in der Absicht, den Schutz des Eigenthums an literarischen

und künstlerischen Erzeugnissen in der Schweiz und in
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Belgien gegenseitig zu sichern, haben beschlossen, zu diesem 2S. April
Ende eine Uebereinkunft einzugehen, und zu ihren Bevoll-

mächtigten ernannt, nämlich:

Der schweizerische Sundesrath:

Herrn Constant Fornerod, Bundespräfideut der schwei¬

zerischen Eidgenossenschaft und Vorsteher des politischen

Departements, und

Herrn Joseph Martin Knüsel, Vorsteher des eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartements;

Seine Majestät der König der Belgier:

Herrn Baron Jules Greindl, seinen Geschäftsträger bei

der schweizerischen Eidgenossenschaft;

welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer, in guter und

gehöriger Form befundenen Vollmachten, sich über folgende

Artikel geeinigt haben:

Art. 1. Die Verfasser von Büchern, Flugschriften oder

andern Schriften, musikalischen Kompositionen oder Bearbeitungen,

Zeichnungen, Gemälden, Bildhauereien, Stichen,

Lithographien und allen andern derartigen Erzeugnissen aus

dem Gebiete der Literatur oder der Künste, welche zum ersten

Male in der Schweiz veröffentlicht werden, genießen in

Belgien die Vortheile, welche daselbst durch das Gesetz dem

Eigenthume literarischer und künstlerischer Werke eingeräumt

sind oder künstig eingeräumt werden mögen, und es kommt

ihnen gegen jedweden Eingriff in ihre Rechte der nämliche

Schutz und die nämliche gesetzliche Rechtshilfe zu Statten,
wie wenn dieser Eingriff gegenüber den Verfassern von Werken

begangen worden wäre, welche zum ersten Male auf
dem Gebiete des Königreichs Belgien veröffentlicht wurden.

Indessen sind disse Vortheile den Urhebern solcher Werke

nur für so lange, als ihre Rechte im eigenen Lande fortbe-

Jahrgang 18«7. 9
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2S. April stehen, zugesichert, und es kann der Genuß derselben in
9. Sept. Belgien nicht auf eine längere als die in der Schweiz ein-

geräumte Frist beansprucht werden.

Art. 2. Es ist gestattet, in Belgien Auszüge oder ganze

Stücke aus Werken zu veröffentlichen, welche zum ersten Mal
in der Schweiz erschienen sind, wofern solche Veröffentlichungen

speziell für den Unterricht oder zum Studium bearbeitet

und mit erläuternden Anmerkungen, oder Interlinear- oder

Randübersetzungen versehen sind.

Art. 3. Der Genuß der durch Art. 1 gebotenen

Vortheile ist an die in der Schweiz erfolgte gesetzliche Erwerbung
des Eigenthums literarischer oder künstlerischer Werke

gebunden.

Für die zum ersten Male in der Schweiz veröffentlichten

Bücher, Karten, Kupferstiche und Stiche anderer Art,
Lithographien oder musikalischen Werke ist die Ausübung des

Eigenthumsrechtes in Belgien überdies an die daselbst vor-

gängig zu erfüllende Formalität der Einschreibung geknüpft,

welche in Brüssel beim Ministerium des Innern zu geschehen

hat. Diese Einschreibung erfolgt auf die schriftliche

Anmeldung der Betheiligten, und es kann die letztere entweder

an besagtes Ministerium oder an die belgische Gesandtschaft

in Bern gerichtet werden.

Die Anmeldung muß spätestens drei Monate nachdem

das Werk in der Schweiz erschienen ist, erfolgen.

Für die Werke, welche lieferungsweise erscheinen, beginnt
die dreimonatliche Frist erst von der Herausgabe der letzten

Lieferung an zu laufen, wofern nicht der Verfasser gemäß

den Vorschriften des Art. 6 erklärt hat, daß er sich das

Uebersetzungsrecht vorbehalte, in welchem Falle jede Lieferung

als ein besonderes Werk betrachtet wird.
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Die Einschreibung in besondere, eigens zu diesem Zwecke 2S. April

gehaltene Bücher hat ohne Erhebung irgend welcher Gebühren

stattzufinden.

Die Betheiligten erhalten auf gestelltes Begehren eine,

die geschehene Einschreibung beurkundende Bescheinigung,

welche nicht mehr als fünfzig Centimen kosten darf.
Dieses Zeugniß soll genau das Datum tragen, an

welchem die Anmeldung erfolgt ist; dasselbe hat Beweiskraft
im ganzen Gebiete des Königreichs und verleiht das

ausschließliche Recht des Eigenthums und der Reproduktion für
so lange, als nicht ein Anderer sein Recht vor Gericht
geltend gemacht haben wird.

Art. 4. Die Bestimmungen des Art. 1 finden ebenfalls

Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer

oder musikalischer Werke, welche nach dem Inkrafttreten
gegenwärtiger Uebereinkunft zum ersten Male in der Schweiz

veröffentlicht, aufgeführt oder dargestellt werden, nicht aber ^

auch auf die Reproduktion von Musikstücken mittelst Mustk-

dosen oder ähnlicher Instrumente, indem die Fabrikation
und der Verkauf folcher Instrumente zwischen den beiden

Staaten keiner Einschränkung oder Reserve auf Grund dieser

Uebereinkunft oder eines sachbezüglichen Gesetzes unterworfen

werden darf.
Art. 5. Die Uebersetzungen einheimischer oder fremder

Werke sind den Originalwerken ausdrücklich gleichgestellt.

Demgemäß genießen solche Uebersetzungen hinsichtlich ihres

unbefugten Nachdruckes in Belgien den im Art. 1 zugesagten

Schutz. Indessen ist, wohl verstanden, der Zweck

gegenwärtigen Artikels nnr der, den Uebersetzer bei der Ueber-

setzung, die er von dem Originalwerke gegeben hat, zu

schützen, und nicht etwa, das ausschließliche Uebersetzungsrecht

dem ersten Uebersetzer irgend eines in todter oder lebender
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25. April Sprache geschriebenen Werkes zu gewähren, mit Vorbehalt
9. Sept. de.z im nachfolgenden Artikel vorgesehenen Falles und Um-

1867.
fanges.

Art. 6. Der Verfasser eines jeden in der Schweiz

veröffentlichten Werkes, welcher sich das Recht auf die

Uebersetzung vorbehalten will, genießt, unter den nachfolgenden

nähern Bedingungen, die Vergünstigung, daß fünf Jahre

lang, vom ersten Erscheinen der von ihm gestatteten

Uebersetzung seines Werkes an gerechnet, keine von ihm nicht

autoristrte Uebersetzung desselben im andern Lande

herausgegeben werden darf:
1) Das Originalwerk muß in Belgien, auf die binnen

drei Monaten nach dem Tage des ersten Erscheinens

in der Schweiz erfolgte Anmeldung, gemäß den

Bestimmungen des Art. 3 eingeschrieben werden.

2) Der Verfasser muß an der Spitze seines Werkes erklären,

daß er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalte.

^3) Die betreffende, von ihm autoristrte Uebersetzung muß

innerhalb Jahresfrist, vom Tage der in soeben

vorgeschriebener Weise bewerkstelligten Anmeldung des

Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und

binnen drei Jahren nach besagter Anmeldung vollständig

erschienen sein.

4) Die Uebersetzung muß in einem der beiden Länder

veröffentlicht und überdies gemäß den Bestimmungen

des Art. 3 eingeschrieben sein.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken genügt es,

wenn die Erklärung des Verfassers, daß er sich das Recht

der Reproduktion vorbehalte, auf der ersten Lieferung
ausgedrückt ist.

In Bezug auf die für die Ausübung des ausschließlichen



133

Uebersezungsrechtes in diesem Artikel eingeräumte fünfjährige 2S. April

Frist soll jedoch jede Lieferung als ein besonderes Werk sn-
gesehen werden; jede derselben foll in Belgien, auf die innerhalb

dreier Monate nach ihrem ersten Erscheinen in der

Schweiz erfolgte Anmeldung, eingeschrieben werden.

Was die Uebersetzung von dramatischen Werken od« die

Aufführung dieser Uebersetzungen betrifft, so hat der

Verfasser, welcher sich das in den Artikeln 4 und 6 stipulirte

ausschließliche Recht vorbehalten will, die Uebersetzung drei

Monate nach der Einschreibung des Originalwerkes erscheinen

oder aufführen zu lassen.

Die durch gegenwärtigen Artikel gewährten Rechte find

an die Bedingungen geknüpft, welche durch die Artikel 1

und 3 der gegenwärtigen Uebereinkunft dem Verfasser eines

Originalwerkes auferlegt find.

Art. 7. Wenn der belgische Verfasser eines der im Art. 1

aufgezählten Werke fein Publikations- oder Reproduktions-

recht- einem schweizerischen Verleger mit dem Vorbehalte

abgetreten hat, daß die Exemplare oder Ausgaben dieses also

veröffentlichten oder reproduzirten Werkes in Belgien nicht

verkauft werden dürfen, so sind diese Exemplare oder

Ausgaben in letzterem Lande als unbefugte Reproduktion zu

betrachten und zu behandeln.

Art. 8. Die gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnachfolger

der Verfasser, Ueberfetzer, Komponisten, Zeichner, Maler,
Bildhauer, Kupferstecher, Lithographen u. s. w. genießen in

jeder Hinsicht die nämlichen Rechte, welche die gegenwärtige

Uebereinkunft den Verfassern, Uebersetzern, Komponisten,

Zeichnern, Malern, Biidhauern, Kupferstechern und

Lithographen selbst gewährt.

Art. 9. In Einschränkung der in den Artikeln 1 und ö
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25. AM gegenwärtiger Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen dürfen
9. Sept. Artikel, welche den in der Schweiz erscheinenden Tages¬

blättern oder Sammelwerken entnommen sind, in den Tages-
blättern oder periodischen Sammelwerken Belgiens abgedruckt

oder übersetzt gegeben werden, vorausgesetzt, daß die Quelle,
aus der sie geschöpft sind, dabei angegeben wird.

Diese Befugniß erstrekt sich jedoch nicht auf den Wiederabdruck

von Artikeln der in der Schweiz erscheinenden Tagesblatter

oder periodischen Sammelwerke, wenn die Verfasser

in der Zeitung oder dem Sammelwerk selbst, wo die Artikel

erschienen sind, ausdrücklich erklärt haben, daß ste deren

Abdruck untersagen. In keinem Falle soll aber diese

Untersagung auf Artikel politischen Inhalts Anwendung finden.

Art. 10. Der Verkauf, Umsatz und Verlag von

unbefugterweise reproduzirten Werken und Gegenständen, wie sie

in den Artikeln 1, 4, 5 und 6 näher bezeichnet sind, ist in

Belgien verboten, mögen nun diese unbefugten Reproduktionen

aus der Schweiz oder aus irgend einem fremden Lande

herkommen.

Art. 11. Eine Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen

vorstehender Artikel hat die Beschlagnahme der

nachgemachten Gegenstände zur Folge, und es werden die Gerichte

die gesetzlichen Strafen in gleicher Weise zur Anwendung

bringen, wie wenn die Uebertretung ein belgisches Werk

oder Erzeugniß betroffen hätte.

Die Merkmale, durch welche eine Nachmachung bedingt

ist, werden von den belgischen Gerichten an der Hand der

auf dem Gebiete des Königreiches in Kraft bestehenden

Gesetzgebung festgestellt werden.

Art. 12. Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9 und ll werden ebenfalls für den Schutz
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des in Belgien gehörig erworbenen Eigenthums an literari- 2S. April

schen oder künstlerischen Erzeugnissen gegenrechtlich in der ^'^^
Schweiz Anwendung sinden.

Art. 13. Die Gerichte, die in der Schweiz, sei es für
die Zivilentschädigung, sei es für die Bestrafung der

Vergehen zuständig sind, werden auf dem ganzen Gebiete der

Eidgenossenschaft die Bestimmungen des vorstehenden Artikels

12, sowie der nachfolgenden Artikel 14 bis 30 zu

Gunsten der belgischen Eigenthümer literarischer und

künstlerischer Werke in Anwendung bringen.

Man ist, jedoch mit Vorbehalt der im Art. 30 stipulirten

Gewährleistungen, einverstanden, daß diese Bestimmungen

durch gesetzgeberische Vorschriften ersetzt werden können, welche

die zuständigen Behörde» der Schweiz, immerhin .unter

Gleichstellung der Ausländer mit den Einheimischen, in Bezug

auf das literarische oder künstlerische Eigenthum erlassen

mögen.

Art. l4. Die im Art. 3 vorgeschriebene Einschreibung

von literarischen oder künstlerischen Erzeugnissen hat für Werke,

die in Belgien zum ersten Male veröffentlicht werden, innerhalb

der in besagtem Artikel angesetzten Fristen bei dtzm

eidgenössischen Departement des Innern in Bern, oder beim

schweizerischen Konsulat in Brüssel zu erfolgen.

Art. 15. Den Verfassern von Büchern, Flugschriften

oder andern Schriften, musikalischen Kompositionen oder

Bearbeitungen, Zeichnungen, Gemälden, Bildhauereien, Stichen,

Lithographien und allen andern derartigen Erzeugnissen aus

dem Gebiete der Literatur oder der Künste, welche zum ersten

Male in Belgien veröffentlicht werden, kommen in der

Schweiz, zum Schutze ihrer Eigenthumsrechte, die in den

nachfolgenden Artikeln angeführten Gewährleistungen zu gut.
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ÄS. April Art. 16. Die Verfasser von dramatischen oder musikali-
S. Sept. cchen Werken, welche in Belgien zum ersten Male veröffent¬

licht oder aufgeführt werden, genießen in der Schweiz in

Bezug auf die Darstellung oder Aufführung ihrer Werke den

nämlichen Schutz, welchen die Gesetze des letztern Staates

den schweizerischen Verfassern oder Komponisten für die

Darstellung oder Aufführung ihrer Werke gewähren, oder künftighin

gewähren werden.

Art. 17. Das in der Schweiz gemäß den Bestimmungen

der vorhergehenden Artikel erworbene Eigenthumsrecht an

den im Art. 15 erwähnten literarischen oder künstlerischen

Werken dauert für den Verfasser auf Lebenszeit; sofern

dieser aber vor Ablauf des dreißigsten Jahres, vom

Zeitpunkte der ersten Veröffentlichung an gerechnet, stirbt, so

dauert dasselbe für den Rest diefes Zeitraums noch zu Gunsten

seiner Rechtsnachfolger fort. Wenn die Veröffentlichung

nicht bei Lebzeiten des Verfassers stattfand, so haben seine

Erben oder Rechtsnachfolger während den sechs Jahren,
welche auf den Tod des Verfassers folgen, das ausschließliche

Recht zur Veröffentlichung des Werkes. Machen sie davon

Gebrauch, so dauert die Schutzfrist dreißig Jahre, von diesem

Todfalle an gerechnet.

Die Dauer des Eigenthumsrechtes auf Nebersetzungen

hingegen ist gemäß den Bestimmungen des Art. 6 auf fünf

Jahre beschränkt.

Art. 18. Jede Ausgabe eines in die Kategorie des

Art. 15 fallenden literarischen oder künstlerischen Werkes,

welches den Bestimmungen der gegenwärtigen Uebereinkunft

zuwider gedruckt oder gestochen ist, foll als Nachdruck bestraft

werden.

Art. 19. Wer auf schweizerischem Gebiete Gegenstände,



137

von denen er weiß, daß sie Nachmachungen sind, verkauft, 25. April

zum Verkauf auslegt oder einführt, verwirkt die auf den ^ Sept.

Nachdruck gesetzten Strafen.

Art. 20. Der Nachdrucker ist mit einer Buße von wenigstens

hundert Franken bis auf höchstens zweitausend Franken,
der Verkäufer hinwieder mit einer folchen von wenigstens

fünf und zwanzig Franken bis auf höchstens fünfhundert

Franken zu bestrafen; überdies sind diefelben zur
Schadenersatzleistung an den Eigenthümer für den ihm verursachten

Nachtheil anzuhalten.

Die Konfiskation der Rachdruckausgabe ist fowohl gegen

den Nachdrucker als gegen den Jntroduzenten und den

Verkäufer zu erkennen. In jedem Falle können die Gerichte auf

Verlangen der Zivilpartei verfügen, daß derselben die

nachgemachten Gegenstände, auf Abschlag der ihr zugesprochenen

Schadenersatzsumme, zugestellt werden.

Art. 21. In den durch die vorigen Artikel vorgesehenen

Fällen ist der Erlös der konfiszirten Gegenstände dem

Eigenthümer, auf Abschlag der ihm gebührenden Schadenvergütung,

zuzustellen; was ihm darüber hinaus an Entschädigung trifft,
ist auf dem gewöhnlichen Rechtswege zu regeln.

Art. 22. Der Eigenthümer eines literarischen oder

künstlerischen Werkes kann, mittelst Verfügung der zuständigen

Behörde, mit oder ohne Beschlagnahme, ein detaillirtes

Verzeichniß der Erzeugnisse aufnehmen lassen, von denen er

behauptet, sie seien, entgegen den Bestimmungen gegenwärtiger

Uebereinknnft, zu seinem Schaden nachgemacht worden.

Diese Verordnung ist auf einfaches Begehren und Vorweis

des die Hinterlegung des literarischen oder künstlerischen

Werkes beurkundenden Verbalprozesses zu erlaßen.

Erforderlichenfalls ist in derselben ein Sachverständiger zu

bezeichnen.
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2S. April Wird die Beschlagnahme begehrt, so kann der Richter dem

9. Sept. Kläger eine zum Voraus zu erlegende Kaution abverlangen.

Dem Inhaber der inventarisirten oder konfiszirten Gegenstände

ist eine Abschrift der Verfügung und eventuell der

Bescheinigung über Kauttonserlegung zuzustellen; Alles bei

Strafe der Nichtigkeit und der Entschädigungspsiicht.

Art. 23. Unterläßt der Kläger, innerhalb vierzehn Tagen
den Rechtsweg zu betreten, so fällt die Jnventarifirung oder

Beschlagnahme von Rechtes wegen dahin, unbeschadet der

Entschädigung, welche allfällig verlangt werden möchte.

Art. 24. Die Verfolgung der in gegenwärtiger

Uebereinkunft bezeichneten Vergehen vor den schweizerischen

Gerichten findet nur auf Begehren des geschädigten Theiles
oder seiner Rechtsnachfolger statt.

Art. 25. Die Klagen wegen Nachmachung, literarischer

oder künstlerischer Werke sind in der Schweiz bei dem

Gerichte des Bezirkes anzubringen, in welchem die unbefugte

Nachbildung oder der Verkauf stattgefunden hat.

Die Zivilklagen sind summarisch abzuwandeln.

Art. 26. Die durch gegenwärtige Uebereinkunft festgesetzten

Strafen dürfen nicht kumulirt werden. Es hat demnach

für alle der ersten Strafeinleitnng vorangegangenen

Handlungen einzig je die schwerste Strafe in Anwendung

zu kommen.

Art. 27. Das Gericht kann den Anschlag des Urtheils
an den von ihm zu bestimmenden Orten und seine

vollständige oder auszugsweise Einrückung in die von ihm zu

bezeichnenden Zeitungen anordnen; Alles aus Kosten des

Verurtheilten.

Art. 28. Me in den obigen Artikeln bezeichneten

Strafen können bei Rückfällen verdoppelt werden. Ein Rück-
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fall ist vorhanden, wenn in den fünf vorangegangenen 25. April

Jahren eine Verurtheilung des Angeklagten wegen eines Sept.

gleichartigen Vergehens erfolgt ist.

Art. 29. Bei mildernden Umständen können die

Gerichte die gegen die Schuldigen ausgesprochenen Strafen auch

unter das vorgeschriebene Minimum ermäßigen, in keinem

Falle jedoch unter die einfachen Polizeistrafen herabgehen.

Art. 30. Die hohen vertragschließenden Theile haben

stch dahin verständigt, die gegenwärtige Uebereinkunft einer

Revision zn unterwerfen, wenn dieselbe wegen etwaiger

Neugestaltung der Hieher gehörigen Gesetzgebung im einen oder

andern, oder in beiden Staaten wünschenswerth erscheinen

sollte, wobei jedoch die Bestimmungen der gegenwärtigen

Uebereinkunft für beide Länder so lange verbindlich bleiben,

bis ste in beiderseitigem Einverständniß abgeändert sind.

Sollten die gegenwärtig in Belgien zum Schutze des

literarischen 'und künstlerischen Eigenthums eingeräumten
Garantien während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft

Aenderungen erleiden, so ist die schweizerische Regierung

berechtigt, die Bestimmungen dieses Vertrages durch die neuen,

von der belgischen Gesetzgebung aufgestellten Vorschriften zu

ersetzen.

Art. 31. Die gegenwärtige Uebereinkunft ist zu ratifi-
ziren, und die Ratifikationsurkunden sind innerhalb fechs

Monaten, oder früher wenn möglich, in Bern auszuwechseln.

Sie tritt mit dem Zeitpunkte des Austausches der

Ratifikationen in Kraft, und zwar für so lange, als der am

11. Dezember 1862 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft

und Seiner Majestät dem König der Belgier
abgeschlossene Freundschafts-, Niederlassungs- und Handelsvertrag

fortdauert.
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2S. April Dessen zur Urkunde haben die beiderseitigen Be-
9. Sept. vollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet

und derselben ihre Wappensiegel beigedruckt.

Geschehen in Bern, am 25. April 1867.

Die Bevollmächtigten der Schweiz:

(I.. 8.) (Gez.) C. Fornerod.

„ I. M.Knüsel.

Der Bevollmächtigte Belgiens:

<D. 8.) (Gez.) I. Greindl.

erklärt die vorstehende Uebereinkunft als angenommen und

ihrem ganzen Inhalte nach in Kraft erwachsen, und

verspricht im Namen der schweizerischen Eidgenossenschast,

dieselbe so weit es von ihr abhangt, jederzeit zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und dem Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem eidgenössischen Staatssiegel

versehen worden.

So geschehen in Bern, den neun und zwanzigsten Juli
eintausend achthundert sieben und sechzig.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
C. Fornerod.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen der vorstehenden

Ueberienkunft hat zwischen dem Bundespräsidenten, Herrn Constant

Fornerod, und dem belgischen Geschäftsträger bei der schweizerischen

Eidgenossenschaft, Herrn Lmils àe Lc>ro1iArs,ve, am 9. August
1867 in Bern stattgesunden.
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Der Regierungsrath beschließt die Aufnahme vorfte- 25. Aprtl

hender Uebereinkunft in die Gesetzsammlung. ^
Bern, den 9. September 1867. »

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

Reglement 13. Sept.

über
12S7.

die Prüfung der Candidaten für den Dienst der

evangelifch-reformirten Kirche des Kantons Bern.

ZI. Die ordentliche Prüfung der Predigtamtskandidaten

wird alljährlich einmal und zwar in der Regel

am Ende des Sommersemesters abgehalten.

s 2. Der Acceß zur Prüfung wird bedingt durch

folgende Ausweisschriften, welche spätestens bis 31. März
dem Präsidenten der theologischen Prüfungskommission zu

Handen der kirchlichen Behörde einzureichen sind:

1) einen Taufschein, durch welchen das zurückgelegte

einundzwanzigste Altersjahr zn bescheinigen ist^

2) ein Maturitätszeugnis; von einem Gymnasium,
3) ein Leumundszeugniß von der kompetenten Behörde,

4) ein Fakultätszeugniß, über deren (Art. 2, 3, 4)
Gültigkeit die Prüfungskommission zu entscheiden hat,

5) ein curriculum Vltas.

§ 5. Die Prüfung ist theils schriftlich, theils

mündlich.
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13. Sept. Z 4. Die schriftliche Prüfung besteht:

1) in zwei Arbeiten aus dem Gebiet der biblischen
Exegese und 1>er historischen oder der systematischen

Theologie,
2) in zwei Clausur-Arbeiten, nämlich einer Pre¬

digt-Analyse und einem Aufsatz über einen Gegenstand

aus dem Gebiete der christlichen Ethik.

§ 5. Alljährlich auf heil. Weihnachten werden durch

öffentlichen Anschlag am schwarzen Brett die Thesen der

zwei wissenschaftlichen Abhandlungen durch den Präsidenten
der Prüfungskommission bekannt gemacht. Die Aspiranten
haben ihre Arbeiten spätestens bis zum 31. März des

folgenden Jahres dem Präsidenten der Prüfungskommission

einzureichen, welcher dieselben sofort bei den Mitgliedern
der Prüfungskommission in Umlauf setzt. Die theologische

Fakultät hat über dieselben ein schriftliches Gutachten

abzugeben. Ueber die Abnahme derselben soll vor Beginn
der mündlichen Prüfung entschieden werden.

An Stelle der einen oder andern der beiden Abhand¬

lungen kann eine gekrönte oder als tüchtig anerkannte

theologische Preisschrift angenommen werden.

Die Claufur-Arbeiten können bereits Anfangs Juli
ausgeführt werden.

Z 6. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf

folgende Fächer:

1) alt- und neutestamentliche Exegese mit Isagogi!,
biblischer Geschichte und biblischer Theologie;

2) Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, Symbolik, Ge¬

schichte der Philosophie;
3) Dogmatil, Ethik;
4) praktische Theologie, Pädagogik;
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5) Abhaltung einer Predigt und einer Katechisation, zu 13. Sept.

welchen die Texte acht Tage vorher gegeben werden. ^67.

§ 7. Sämmtliche Prüfungen werden beurtheilt und

taxirt, und zwar mit 4 Noten:
0 — ungenügend; 1 — genügend; 2 — ziemlich gut;

3 ^ gut.
Sodann werden zur Feststellung des Gesammtresultats

die Noten der zwei schriftlichen Arbeiten und der § 6

genannten Gruppen addirt. Die Noten für die Clausur-
Arbeiten werden den Gruppen 3 und 4 zugetheilt.

Z 8. Um das Zeugniß einer genügend bestandenen

Prüfung zu erhalten und zur Aufnahme ins bernische

Ministerium vorgeschlagen zu werden, muß der Aspirant
in jeder der fünf Gruppen, so wie in den zwei, Z 4,

1) genannten schriftlichen Arbeiten wenigstens die Note 1

erhalten haben.

§ 9. Es können nur diejenigen Aspiranten ins
Ministerium aufgenommen werden, welche von der

Prüfungskommission das Zeugniß genügend bestandener Prüfung
erhalten haben.

§ 10. Dieses Prüfungsreglement tritt fofort in Kraft
und soll in die Gesetzsammlung eingerückt werden. Durch
dasselbe werden die U 2, 3, S bis 14 des Reglements

vom 9. November 1854 aufgehoben.

Bern, den 13. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.
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23 Sept. Reglement
1867.

die Rettungsanstalten Landorf, Aarwangen und

Rüeggisberg.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in Vollziehung des Z 7 des Gesetzes vom 2. September

1867 über Erweiterung der Rettungsanstalten für
bösgeartete Kinder,

auf den Antrag seiner Direktion des Gemeinde- und

Armenwesens,
beschließt:

§ 1. Die Rettungsanstalten in Landorf bei Köniz,

in Aarwangen und in Rüeggisberg, die beiden erstern für
Knaben, die letztere für Mädchen dienen für das entsprechende

Bedürfniß des ganzen Kantons und stehen unter
der Aufsicht und Leitung der Direktion des Gemeinde-

und Armenwesens und der von dieser bestellten

Aufsichtskommissionen. (Beschluß vom 25. Januar 1867.)

Z 2. Diese Rettungsanstalten sind bestimmt:

g.. zu Aufnahme von Kindern, welche von den Gerichten

zur Enthaltung in eine Besserungsanstalt verurtheilt
werden, sofern die Strafzeit sich nicht über das 16.

Altersjahr hinaus erstreckt (Strafgesetzbuch Art. 46

und Gesetz vom 2. September 1867 Z 3),
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b. zu Aufnahme von Kindern, welche einer mit Strafe 23. Sept.

bedrohten Widerhandlung sich fchuldig gemacht haben, -^67.

die aber ihrer Jugend wegen keiner Strafverfolgung

unterliegen (Strafgesetzbuch Art. 44 und 46),
e. zu Aufnahme von nicht den Gerichten überwiefenen

Kindern über 8 Jahre, deren Neigungen und

Handlungen von bestimmter Verdorbenheit zeugen, deren

Alter und sonstige Fähigkeiten aber von einer

sorgfältigen Erziehung Rettung und Besserung hoffen lassen

(Gesetz vom 8. September 1840 Z 3 Satzung lös 0).

Z 3. Jede Anstalt hat einen Vorsteher und die

erforderlichen Gehülfen ; je einen auf 12 —15 Kinder. Der
Vorsteher mit seiner eigenen Familie hat seine Wohnung
im Anstaltsgebäude, wofür ihm die nöthigen Lokalitäten

angemiesen werden.

Den Gehülfen liegt speziell die Erziehung der ihnen

anvertrauten Kinderfamilie ob, zu welchem Zwecke sie in
dieser Familie wohnen.

Z 4. Der Vorsteher und die Gehülfen ertheilen den

Unterricht nach einem von der Aufsichtskommission zu

genehmigenden Lehrplan, wobei die gesetzlichen Vorschriften
über die Primarschulen zu berücksichtigen sind.

Die Direktion des Gemeinde- und Armenwesens wird
ihnen über ihre Obliegenheiten die erforderlichen Instruktionen

ertheilen.

§ 5. An einer der Knabenanstalten und an der Mädchenanstalt

ist je ein Gehülfe anzustellen, der den Unterricht in
französischer Sprache zu ertheilen im Stande ist.

§ 6. Die Aufnahme der Kinder erfolgt durch einen

Befchluß des Regierungsrathes. Die Anmeldung für die

Aufnahme geschieht bei der Direktion des Gemeinde- und

Jahrgang 1867. 1()
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23. Sept. Armenwesens, welche über die Dauer des Aufenhalts des

Kindes und den Betrag des Kostgeldes ihre Anträge stellt,

nachdem sie von den betreffenden Gemeindebehörden über

Alter, Familienverhältnisse, ökonomische Lage, bisherige

Erziehung, Charakter und Fähigkeiten des Kindes genauen

Bericht und vom Anstaltsvorsteher ein Gutachten eingeholt

hat.
Von dem Beschluß zur Aufnahme eines Zöglings wird

sowohl der betreffenden Gemeindsbehörde als auch dem

Anstaltsvorsteher, so wie der Kantonsbuchhalterei
Anzeige gemacht und die Zeit des Eintritts bestimmt.

Z 7. Der aufgenommene Zögling ist durch einen

Ausgeschossenen der Gemeindsbehörde ohne polizeiliche Begleitung

in die Anstalt zu bringen.
Dem Vorsteher ist dabei zu übergeben:

1. die rechtsgültig ausgestellte Verpflichtung der Ge¬

meindebehörde zur Bezahlung des reglementarischen

Kostgeldes;
2. der Wohnsitzschein oder, wenn der Zögling einer Ge¬

meinde mit bürgerlicher Armenpflege angehört, der

Heimathschein desselben;

3. die reglementarischen Kleidungsstücke oder, wenn die¬

selben zum Theil fehlen, die schriftliche Bevollmächtigung,

das Fehlende nach dem Tarif der Anstalt

auf Kosten der Gemeindebehörde anzuschaffen;

4. der Betrag des Kostgeldes für das laufende halbe

Jahr.

Z 8. Die obligatorischen Kleidungsstücke bestehen in
einem doppelten, nach Landesgebrauch vollständigen, in
gutem Zustande befindlichen Anzüge, wovon der eine

für den Winter dienlich, nebst vier Hemden, zwei Paar
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wollenen und zwei Paar leinenen Strümpfen und vier 23. Sept.

Nastüchern. ^67.

§ 9. Das jährliche Kostgeld beträgt wenigstens 100

bis höchstens 300 Franken.
Wenn der Eintritt vor dem 1. Juli stattfindet, so wird

das ganze Kostgeld berechnet; erfolgt er aber nach dem

1. Juli, so wird für das laufende Jahr nur das halbe

Kostgeld bezahlt.

Für das Jahr, in welchem der Zögling austritt, mird

auch dann, wenn der Austritt noch in der ersten Hälfte
des Jahres stattfindet, mit Rücksicht auf die sür die

Admission und Entlassung erfolgte vollständige neue

Ausrüstung des Zöglings das ganze Jahrkostgeld berechnet.

Das Kostgeld wird halbjährlich vorausbezahlt.

Z 10. Die Ausrichtung des Kostgeldes geschieht

ausschließlich an den Vorsteher der Anstalt und zwar im Monat

Januar für die erste, im Monat Juli für die zweite Hälfte
des Jahres. Erfolglose Mahnung des Vorstehers bei nicht

geleisteter Bezahlung zieht, wenn nicht ausreichende

Entschuldigungsgründe vorhanden sind, Erhöhung des

Kostgeldes um Fr. 10 und bei Gemeinden mit örtlicher Armenpfiege

direkte Abrechnung an dem Staatsbeitrag nach sich.

§ 11. Der Austritt geschieht nach Ablauf der vom

Regierungsrathe festgesetzten Dauer der Enthaltung des

Kindes.

Vorheriger Austritt ist nur unter besondern Umständen

auf Antrag der Direktion des Gemeinde- und Armenwesens

zulässig. Diese letztere ist berechtigt, auf Bericht des

Vorstehers die Entlassung eines Zöglings zu beantragen,

wenn derselbe wegen mangelnder Fähigkeiten sich als durchaus

bildungsunfähig erweisen sollte.
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23. Sept. § 12. Von dem jährlichen Kostgelde wird ein Betrag
1867. „sn Fr. 20 zur Bildung eines besonderen Anstaltsfonds ver¬

wendet, dessen ausschließliche Bestimmung darin besteht,

den austretenden Zöglingen die Erlernung eines guten

Berufs oder überhaupt das der erhaltenen Erziehung

entsprechende selbstständige Fortkommen außer der Anstalt zu

erleichtern.

Die Direktion des Gemeinde- und Armenwesens leistet

hiezu, wo es nothwendig mird, aus dem Kredite für
Handswerksstipendien angemessene Beihülfe.

Während der Lehrzeit bleiben die ausgetretenen
Zöglinge noch unter der Aufsicht und dem Schutze der

Anstalt.

§ 13. Dieses Reglement tritt mit dem 1. Januar 1868

in Kraft und findet von diesem Zeitpunkt an in Betreff
des Betrags und der Ausrichtung des Kostgeldes, so wie

des Austritts und der Entlassung auch auf die bereits in
den Armenanstalten befindlichen Zöglinge Anwendung.

§14. Durch dieses Reglement, welches in die

Gesetzsammlung einzurücken ist, wird dasjenige vom 5. November

1862 aufgehoben.

Bern, den 23. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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Verordnung 23 Sept
1L67.

über

die Maßregeln gegen die Cholera.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Direktion des Innern,

verordnet:

I. Vorbeugungsmaßrcgeln.

Z 1. Beim Auftreten der Cholera in Gegenden, mit
welchen der Kanton in häufigem und unmittelbarem
Personenverkehr steht, liegt es in der Pflicht jedes Bürgers
und besonders der Behörden, dafür zu sorgen, daß alle

diejenigen Verhältnisse und Umstände, welche notorisch die

Verbreitung der Krankheit begünstigen, nach Möglichkeit
beseitigt werden.

Z 2. Unter diese zu beseitigenden Uebelstände gehören

namentlich folgende:

a. ungesundes Trinkwasser;
l>. ungeeignete Nahrungsmittel und Getränke;
e. unzweckmäßig konstruirte oder verwahrloste Abtritte;
à. Unreinlichkeit jeder Art auf den Straßen, um und

in den Häusern.

Z 3. Wasser aus Brunnen, Sodbrunnen oder Cyster-

nen, welches für Auge, Geruch oder Geschmack erkennbare

oder für chemische Untersuchung deutlich nachweisbare
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23. Sept. organische Stoffe, namentlich Jauchebestandtheile enthält,
1667. darf nicht anders als gekocht genossen werden. Wo es

angeht, ist es am besten, solche Brunnen ohne Weiteres

dem Gebrauch zu Nahrungszmecken unzugänglich zu machen.

Gegen jede gesundheitsschädliche Verunreinigung von

Quellen, Bächen oder Flüssen, aus denen Wasser zum

Trinkbedarf entnommen wird, ist strenge einzuschreiten.

§ 4. Ebenso mird sich die Ortspolizei eine strenge

Ueberwachung der Märkte und Verkaufslokale von festen

und flüssigen Nahrungsmitteln angelegen fein lassen, und

sollen die Regierungsstatthalter ihren Pflichten bezüglich

der Nahrungs- und Getränkepolizei in den Wirthschaften

strenge nachkommen. Anderseits ist bei Zeiten dafür zu

forgen, daß der unbemittelten Klasse zweckmäßige Nahrungsmittel

zu möglichst billigen Preisen (für ganz Arme wo

möglich unentgeltlich) geboten werden, was am besten durch

zweckmäßig eingerichtete Speiseanstalten erreicht wird.

§ 5. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die

Abtritte, Jauchebehälter und Kanäle, welche die menschlichen

Exkremente aufnehmen. Alle Behälter dieser Art
sind bereits beim Herannahen der Seuche einer gründlichen

Säuberung zu unterwerfen und dadurch auf die

Desinfektion vorzubereiten, mit welcher in den vom Verkehr

stark berührten Ortschaften nicht bis zum wirklichen

Ausbruch der Seuche zu warten ist.

Namentlich sind diejenigen Abtritte, welche öfters von

Durchreisenden benutzt werden, von dem Augenblicke an
einer fleißigen Ueberwachung und fortgesetzten Desinfektion

zu unterwerfen, in welchem die Einschleppung des Cholerakeimes

durch Reisende zu befürchten ist, also besonders die
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öffentlichen Abtritte, fowie die Abtritte der Eisenbahn- 23. Sept.

und Poststationen, der Gefängnisse und der Wirthschaften ^67.

aller Art.

s 6. Die Desinfektion soll da, wo eine solche geboten

ist, durch die Ortspolizei selbst unter Anleitung von Me-

dicinalpersonen pünktlich durchgeführt werden. Unumgänglich

nothwendig ist dieß namentlich in Ortschaften, deren

einzelne Häuser nicht durch Gärten oder Hofstätten
vollständig von einander abgesondert sind.

Bezüglich der Art und Weise der Desinfektion in jeder

Hinsicht sind die vom Sanitätskollegium erlassenen und

zu erlassenden Vorschriften maßgebend.

§ 7. Ferner ist zur Zeit des Herannahens der Cholera
auch jede andere Quelle von Unreinlichkeit und Übeln

Ausdünstungen nach Möglichkeit zu beseitigen oder wenigstens

zu verringern. Dazu gehören: Unreinlichkeit jeder Art
in den Wohnungen und deren Umgebung, Sumpfgräben,
versumpfte Weiher, überfließende Güllenbehälter, 'Anhäufungeil

von schmutziger Wäsche in den Kammern, Lumpen-,

Knochen- und Lederabfallmagazine, Behälter für Abgänge

aus den Schlachthäusern, Gerbereien, Seifensiedereien u. s. w.

Namentlich soll auch ein solcher Anlaß zur gründlichen

Beseitigung derjenigen sanitarischen Uebelstände nicht

unbenutzt gelassen werden, welche durch mangelhafte Abtritt-
einrichtungen, so wie durch mangelhaft angelegte oder

betriebene gewerbliche Einrichtungen bedingt sind.

K 8. Endlich soll in jeder bedrohten Gemeinde bei

Zeiten gesorgt werden:

1) für Sicherung des voraussichtlichen Bedarfes an
Desinfektionsmitteln ;
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23. Sept. 2) für Bereithaltung:
1667. g,, eines Lokals zur zweckmäßigen Jsolirung und Ver¬

pflegung folcher Erkrankter, deren Verhältnisse
eine häusliche Verpflegung nicht gestatten,

d. eines andern Lokales zur zeitweisen Unterbringung

von Familien, deren Wohnungen aus

sanitätspolizeilichen Gründen geräumt werden müssen,

e. wo möglich einer Beobachtungsstation für zweifel¬

hafte Fälle,
ll. eines Lokales zur zeitweisen Unterbringung der

Choleraleichen,

s. des nöthigen Personales und Materiales zur Be¬

dienung und Ausstattung dieser Anstalten und

zur Desinfektion;
3) für möglichste Bekanntmachung dieser Verordnung,

sowie der durch das Sanitätskollegium erlassenen

Belehrung.

§ 9. Um diese Vorarbeiten alle mit der nöthigen

Sachkenntniß und Energie ins Werk zu setzen, sollen in
den bedrohten Amtsbezirken amtliche Kommissionen zu

diesem Behufe organisirt werden.

Eine solche Kommission ist in der Regel durch den

Regierungsstatthalter zu ernennen und zu präsidiren. In
dieselbe sind zu wählen Vertreter der Gemeindebehörden,

Aerzte und Apotheker und andere geeignet scheinende

Personen. Sie kann sich nach Bedürfniß in Unterabtheilungen
theilen.

Die Anordnungen dieser Kommissionen sind für die

betreffenden Behörden, Beamten und Privaten maßgebend.

§ 10. Die vorgenannten Kommissionen haben der

Direktion des Innern ihre Constituirung anzuzeigen und
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mit ihr direkt zu korresvondiren. Diefer steht die Befug- 23. Sept.

niß zu, in jede derselben 2 fernere Mitglieder zu ernennen ^67.

und den Kommissionen Weisungen zu ertheilen.

II. Maßregeln beim Ausbruch der Cholera.

s 11. Jede Cholerakommission hat zum Voraus je

nach der Ausdehnung und Bevölkerung des Bezirks einen

oder mehrere Aerzte zu bezeichnen, welchen die Constati-

rung jedes bekannt gewordenen Cholerafalles auf Ort und

Stelle und die Anordnung der in jedem Einzelnfalle zu

treffenden sanitätspolizeilichen Maßregeln obliegt.

Z 12. Von jedem Krankheitsfall, den man als Cholera

zu betrachten Grund hat, ist unverzüglich der

Cholerakommission oder ihrem Vertreter in der Gemeinde Anzeige

zu machen.

§ 13. Auf erhaltene Anzeige hat sich der im s 11

bezeichnete Arzt sofort auf Ort und Stelle zu begeben und,

wenn sich der Verdacht bestätigt, im Sinne dieser

Verordnung und der Belehrung des Sanitätskollegiums die

nöthigen Maßregeln zu treffen und nachher unverzüglich
den Fall der Direktion des Innern anzuzeigen, welche

erforderlichen Falls für den Druck und die Vertheilung
passender Formulare für folche Anzeigen besorgt sein wird.

Ebenso ift jeder Todesfall und jede Genesung eines

Cholerakranken der genannten Kommission unverzüglich

mitzutheilen.

Z 14. Kann der Kranke in Betracht seiner

ökonomischen Lage und der hygieinischen Verhältnisse seiner

Wohnung ohne entschiedene Gefahr für das Gemeindewohl
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23. Sept. im Hause behandelt werden, fo soll dieß geschehen, ebenso
1867. das Stadium seiner Krankheit den Transport nicht

ohne offenbare Gefahr gestattet. Andernfalls ist er
unverzüglich je nach Umstanden entweder auf die

Beobachtungsstation oder in das Krankenlokal (§ 8) zu versetzen.

§ 15. Alle zur Besorgung des Kranken nicht

unumgänglich nothwendigen und nicht zu dessen Familie
gehörenden Personen sind sofort aus der Wohnung desselben

zu entfernen, nachdem sie und ihre allenfalls von Abgängen
des Kranken beschmutzten Kleider desinsicirt worden. Di-
arrhsekranke unter denselben sind unter besondere ärztliche

Obhut zu nehmen.

Das Betreten der Wohnung ist nur dem amtlich funk-

tionirenden Personal gestattet.

§ 16. Treten in verschiedenen Wohnungen desselben

Hauses gleichzeitig oder in rascher Folge mehrere Cholerafalle

auf, so ist das ganze Haus von seinen Bewohnern

zu räumen und bis nach vollendeter Desinfektion und

Lüftung der Wohnungen abzusperren.

§ 17. Jedes Haus, in welchem ein Cholerafall
vorkömmt, ist bis nach vollendeter Desinfektion und Lüftung
durch eine deutliche Warnungsschrift an der Hausthüre zu

bezeichnen.

§ 18. Die Desinfektion soll in allen Theilen möglichst

nach den vom Sanitätskollegium anfgestellten

Vorschriften durchgeführt werden.

§ 19. Der Transport von Cholerakranken aus einer

Gemeinde in die andere ift verboten. Die Vorschriften der

Verordnung über den Transport von Blatternkranken vom
5. Dezbr. 1864 werden andurch als auch für den Transport

von Cholerakranken gültig erklärt.
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Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß der Insel- 23. Sept.

svital, der Jennerspital und das äußere Krankenhaus keine ^67.

Cholerakranken aufnehmen, und daß somit jeder Transport

von Cholerakranken in diese Anstalten unter die Straf-
beftimmungen diefer Verordnung fallen müßte.

s 20. In Ortschaften, in welchen mehr als ein

Cholerafall vorgekommen ist, und in deren Nachbarschaft darf

vor Ablauf von drei Wochen nach der Genesung oder dem

Tode des zuletzt Erkrankten und überhaupt bis die

Gefahr vorüber ist, kein Jahrmarkt, kein Volksfest und

überhaupt kein Anlaß zum Zusammenströmen einer größern

Menschenmenge stattfinden. Die Reg.-Statthalter werden

während dieser Zeit weder zu Tanz- noch zu Theaterbe-

luftigungen u. dgl., noch zu Verlängerung der Polizeistunde

in den Wirthschaften Bewilligung ertheilen.

§ 21. Die Beerdigung der Choleraleichen hat nicht

später als zweimal 24 Stunden nach constatirtem Tode

zu geschehen. Das Betreten des Sterbehauses ist den

Theilnehmern untersagt. Jede Art von Leichenfeierlichkeit

mit Ausnahme einer kurzen gottesdienstlichen Handlung
in der Kirche oder Friedhofskapelle hat zu unterbleiben.

§ 22. Die Kosten der Desinfektion werden in der

Weife billig verlheilt, daß die Gemeinde den Hauseigenthümern

die Auslagen für die angewandten Desinfektionsmittel

auferlegt, die übrigen Kosten dagegen auf Rechnung

der Ortspolizeikasse übernimmt.
Es steht jedoch den Gemeinden frei, alle diese Kosten

auf eigene Rechnung zu übernehmen.

Die tarifgemäßen Entschädigungen für die Verrichtungen

der in § 11 genannten Aerzte, soweit sie nicht den

Privaten zur Bezahlung auffallen, übernimmt die betreffende

Gemeinde.
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23. Sept. ß 23. Widerhandlungen gegen diese Verordnung,
1867. roelche nicht unter andere gesetzliche Bestimmungen fallen,

werden mit einer Buße bis auf Fr. 200 bestraft. Ueberdieß

ist der Fehlbare für Schaden und Kosten

verantwortlich.

s 24. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Dieselbe ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen, durch öffentlichen

Anschlag und Vertheilung in allen Gemeinden bekannt

zu machen und sämmtlichen Aerzten mitzutheilen.

Bern, den 13. September 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

Dr. Trächsel.

14. Oktober Verordnung
1867. über

die Vermarchung der Gemeindegrenzen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung des Gesetzes über das Vermeffungs-

mesen vom 18. März 1867,

auf den Antrag der Direktion der Domänen und

Forsten,
verordnet:

s 1. Alle Einwohnergemeinden werden verpflichtet,
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die Grenzen ihrer Gemeindsbezirke bis 1. Jenner 1870 14. Oktober

zu vermarchen. 1667.

Jede Einwohnergemeinde ernennt zwei Abgeordnete,

welche mit den nöthigen Vollmachten zu verfehen sind,

um mit den Abgeordneten der Nachbargemeinden die

Grenzen zu bereinigen, die Grenzzeichen festzusetzen und

die Marchverbale zu unterzeichnen.

Die Grenzbereinigungen zwischen Gemeinden des

nämlichen Amtsbezirks werden durch den Regierungsstatthalter,

diejenigen zwischen Gemeinden verschiedener Amtsbezirke

durch die Direktion der Domänen und Forsten angeordnet.

In streitigen Fällen entscheidet die kantonale March-
kommission in erster Instanz, der Regierungsrath in zweiter

und letzter Instanz. (§ 6 des Gefetzes vom 18. März
1867.)

s 2. Bei der Vermarchung der Gemeindegrenzen
übernimmt der Staat die Kosten feiner Beamten und

Delegirten, sowie die nöthige technische Aushülfe und die

Anschaffung der Amtsmarchsteine; die übrigen Kosten tragen
die Gemeinden. (§ 7 des Gesetzes vom 18. März 1867.)

§ 3. Die Umfangsgrenzen eines jeden Gemeindebezirkes

follen mit sichern Grenzzeichen versehen werden.

Als Grenzzeichen sind zuläßig:

a. Marchsteine, aus solidem Material behauen, von
wenigstens 8" im Geviert und 4-5 Fuß Länge,

wovon die Hälfte in den Boden kommt ;

b. Monumente, gut erhaltene Mauern, feste Lägersteine

und Felsen.

Nicht zulässig find: Bäume, Steinhaufen, lockeres

Mauerwerk, Holzkonstruktionen und andere unsichere

Gegenstände.



158

14. Oktober Auf den Grenzzeichen sind die Grenzpunkte (Scheitel-
18S7. punkte der Grenzlinien) und wo thunlich auch die Rich¬

tung der Grenzlinien deutlich einzuhauen.

Die Grenzzeichen sind ferner mit den Anfangsbuchstaben

der betreffenden Gemeindsbezirke und mit Nummern zu

verfehen.

§ 4. Werden die Grenzen durch gerade Linien
gebildet, so sind nur die Endpunkte mit Grenzzeichen zu

versehen.

Wo natürliche Grenzen vorhanden sind, als: scharf

ausgesprochene Berggräte und Rücken, tiefe Töbel, Schluchten

und Fluhbänder, Flüsse oder Bäche, deren Bett keinen

erheblichen Veränderungen unterliegt, sind die Endpunkte

und die Hauptbiegnngspunkte mit,Grenzzeichen zu versehen

und die dazwischen liegenden ^Krümmungen bei der

geometrischen Aufnahme durch Messung anzuknüpfen.

Das Nämliche macht Regel, wo Straßen und öffentliche

Wege, Kanäle oder gut unterhaltene Gräben die

Grenze bilden.

An Flüssen und Bächen, die llferbrüche veranlassen,

oder von Zeit zu Zeit ein anderes Bett sich bahnen, sind

Hintermarchen festzusetzen, damit die wirkliche Grenzlinie

jeder Zeit bestimmt werden kann.

Zäune, Hecken und mangelhaft unterhaltene Gräben

werden nicht als zuverlässige Grenzlinien anerkannt,
sondern sind durch sichere Grenzzeichen zu vermarchen.

Die Entfernung von einem Grenzzeichen zum andern

soll in der Regel nicht über 2000 Fuß betragen. In
Gebirgsgegenden darf diese Entfernung sich bis auf 4000,
Fuß belaufen.
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Z 5. Die Grenzlinien, welche zwei Gemeindebezirken 14. Oktober

gemeinschaftlich angehören, bilden einen Grenzzug. Für ^tn.
jeden Grenzzug wird eine selbstständige Nummernreihe

aufgestellt, die Nummern laufen in der Regel entweder

von Westen nach Osten oder von Norden nach Süden.

§ 6. Wo die Grenzlinien Häuser oder Grundstücke

quer durchschneiden, find dieselben so zu verlegen, daß die

neuen Gemeindegrenzen mit den Eigenthumsgrenzen

zusammenfallen.

Bei solchen Verlegungen ist darauf Rücksicht zu nehmen,

daß sich diese Veränderungen innerhalb eines Grenzzuges

möglichst ausgleichen.

s 7. Streitige Gemeindegrenzen, welche in Folge
gütlicher Uebereinkunft oder durch administrativ richterlichen

Entscheid festgestellt werden, sind so zu bestimmen, daß sie

mit den Eigenthumsgrenzen zusammenfallen.

§ 8. Die Verhandlungen über die Vermarchung der

Gemeindegrenzen umfassen deren Begehung, Bereinigung
und Sicherung.

Z 9. Den Grenzbegehungen haben beizuwohnen

allfällige Delegirte des Staates, .die Regierungsstatthalter
der betreffenden Amtsbezirke und die Abgeordneten der

betheiligten Gemeinden.

Es sind ferner aus den Archiven des Staats und der

Gemeinden alle Urkunden, Marchverbale, Karten und

Pläne beizubringen, welche auf die betreffenden Grenzver-

hältniffe Bezug haben.

Die Reihenfolge der Grenzbegehungen wird festgesetzt

bei den Kantons- und Amtsgrenzen durch die Direktion
der Domänen und Forsten, bei den bloßen Gemeindegrenzen

durch den Regierungsstatthalter.
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14. Oktober § 10. Durch die Grenzbegehung soll der gegenwärtige
1867. Zustand der Grenzen untersucht und das Ergebniß dieser

Untersuchung in einem einläßlichen Bericht an die Direktion

der Domänen und Forsten niedergelegt werden. Für
jeden Grenzzug ist ein selbstständiger Bericht auszufertigen.

Dieser Bericht foll enthalten:

1) eine genaue Beschreibung über Lage und Umgebung

der Grenzpunkte;

2) die Art der Grenzzeichen mit der Beschreibung über

deren gegenwärtigen Zustand (Z 3);
3) die Beschreibung der Grenzlinien (Z 4);
4) die Häuser und Grundstücke, welche von Grenzlinien

quer durchschnitten werden, nebst Vorschlägen über

die nöthigen Grenzverlegungen (§ 6);
5) die Angabe streitiger Grenzgebiete mit genauer Be¬

schreibung der von beiden Parteien angesprochenen

Grenzpunkte und Grenzlinien.

Dem Bericht ist ein Handriß beizufügen.

Bei der Begehung ist dafür zu sorgen, daß Grenzpunkte

ohne Zeichen, über deren Lage Parteien einig sind,

ferner die vorgeschlagenen neuen Grenzlinien bei

Verlegungen, so wie endlich die von den Parteien angefprochenen

Grenzlinien bei streitigen Gebieten, durch starke Pfähle
bezeichnet werden.

Ueber die Form des Berichtes und die Normen für
den Handriß ertheilt die Direktion die nöthigen Weisungen.

Der Bericht ist von allen nach § 9 der Begehung

beiwohnenden Personen zu unterzeichnen und mit den

vorhandenen Materialien der Direktion einzureichen.

§ 11. Gestützt auf diesen Bericht ertheilt die Direktion
der Domänen und Forsten die nöthigen Weisungen zur
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Einleitung und Vorschriftsgemäßen Erledigung der erfor- 14. Oktober

derlichen Grenzbereinignng.

§ 12. Bei streitigen Grenzen überweist die Direktion
das Geschäft an die kantonale Marchkommission zur
Untersuchung und erstinstanzlichen Beurtheilung.

Die Marchkommisfion hat vor Allem einen Augenschein

auf dem streitigen Gebiet anzuordnen. Zu diesem Augenschein

sind einzuladen die in Z 9 bezeichneten Personen

und die betheiligten Grundeigenthümer. — Die Einladung
an die Grundeigenthümer hat für dieselben keinen verbindlichen

Charakter, dagegen haben sie auch keinen Anspruch

auf Taggelder.

Die Marchkommission hat nach Besichtigung des

streitigen Gebietes die Partheien anzuhören, über die daherigen

Verhandlungen ein Protokoll aufzunehmen und wenn ein

gütlicher Vergleich nicht möglich ist, ohne weitern Schrif-
tenwechsel ihren motivirten Entscheid abzugeben.

Die von der Marchkommission bestimmte Grenzlinie ist

auf dem Terrain durch Pfähle abzustecken und in den Handriß

(H 10) einzutragen.

s 13. Tie Direktion theilt den betheiligten Gemeinden

den Entscheid der Marchkommission mit. — Wird innert
21 Tagen, von der Eröffnung durch den Regierungsstatthafter

an gerechnet, von keiner Gemeinde gegen den

Entscheid rekurrirt, so tritt derselbe in Rechtskraft.

§ 14. Wird dagegen der Rekurs erklärt, so wird den

betheiligten Gemeinden von der Tirektion eine weitere Frist
von 14 Tagen eingeräumt, um ihre Gründe für oder gegen
den Entscheid der Marchkommission einzureichen.

Nach Ablauf dieser Frist und auf den Bericht und An-

Iahrgang 18S7. 11
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14. Oktober trag der Direktion der Domänen und Forsten entscheidet
t867. dn Regierungsrath in letzter Instanz.

§15. Bei Grenzverlegungen, wo die betheiligten
Gemeinden einig sino, wird dieselbe rechtskräftig durch die

Genehmigung der Direktion; wo die betheiligten Gemeinden

nicht einig sind, wird das Verfahren bei streitigen

Grenzen angewendet (§§ 12, 13 und 14).

§16. Nach erfolgter Bereinigung der Gemeindegrenzen

hat die Direktion die Maßnahmen für die Grenzsicherung

anzuordnen. — Dieselben umfassen:

1) Die vorschriftsgemäße Erstellung der Grenzzeichen (§ 3);

2) die Aufnahme eines Grenzplanes;
3) die Ausfertigung eines Marchverbales.

§ 17. Es wird den Gemeinden eine Frist eingeräumt,

um die Grenzzeichen vorfchriftsgemäß zu erstellen und zu
nummeriren.

Nach Ablauf dieser Frist hat der Regierungsstatthalter
eine zweite Grenzbegehung anzuordnen und bei diesem Anlaß

in einem Nachtrag zum ersten Bericht (ß 10) die

Aenderungen einzntragen, welche seit der ersten Grenzbegehung

stattgefunden haben.

Fehlen bei dieser Begehung noch Grenzzeichen oder sind

solche vorhanden, welche nicht vorschriftsgemüß sind, so ist

die Erstellung derselben auf Kosten der säumigen Gemeinde

sofort durch den Regierungsstatthalter anzuordnen.

H 18. Die Aufnahme des Grenzplanes geschieht nach

der Instruktion über die geometrischen Arbeiten in den

Konkordatskantonen.

§ 19. Das Marchverbal wird durch den nämlichen
Geometer ausgefertigt, welcher den Grenzplan aufnimmt.
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Die Direktion mird darüber eine besondere Instruktion t4. Oktober

aufstellen. t««7-

Das Marchverbal ist von dem Geometer, den

Abgeordneten der betheiligten Gemeinden, von den Regierungsstatthaltern

der betreffenden Amtsbezirke und der Direktion
der Domänen und Forsten zu unterzeichnen.

Die Marchverbale sämmtlicher Grenzzüge einer

Gemeinde bilden den Grenzurbar.

§ 20. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Sie
wird in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen und auf übliche Weife bekannt gemacht.

Bern, den 14. Weinmonat 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident:

Scherz.

Der Rathsschreiber:

Dr. Trächsel.
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7 Sept Erklärung
6. November

1367. zwischen

dem schweizerischen Bundesrathe und der Regierung

Brasiliens über Auslegung von Artikel 9 der

schweizerisch-brasilianischen Uebereinkunft,

betreffend Konsularverhältnisse, vom 26. Januar
1861.

(Vom 7. September 1867.)
(Neue Folge der Gesetzsammlung, Jahrg. 1862, psz. 247.)

Der Bundesrat!) der schweizerischen Eidgenostenschäst,

und

die Regierung Seiner MazrM des Kaisers von Brasilien,

von dem Wunsche beseelt, die Anstände zu beseitigen,

welche in Bezug auf die durch den Artikel 9 des Konsularvertrags

vom 26. Januar 1861 den schweizerischen Konsuln
im Kaiserreich Brasilien zugeschiedenen Befugnisse zu Tage

getreten sind;

haben, in gegenseitigem Einverständniß, die Unterzeichneten

ermächtigt, die Auslegung des erwähnten Artikels
definitiv festzustellen durch folgende

Erklärung.

§ I.

Stirbt ein Angehöriger der einen der vertragschließenden

Parteien auf dem Gebiete der andern, fo haben die zuständigen

Ortsbehörden hievou den Generalkonsuln, Konsuln



165

oder Vizekonsuln, in deren Amtsbezirk der Todesfall erfolgte, 7. Sept.

sofortige Anzeige zu machen; und haben diese ihrerseits zu-
6'

îrst Kenntniß davon erlangt, so ist eine gleiche Anzeige von

ihnen an die Ortsbehörden zu richten.

8 Ii.

Mit Bezug auf die Verwaltung und Liquidation der

Verlassenschaft eines in Brasilien verstorbenen Schweizers gelten

folgende Normen:

Hat ein in Brasilien verstorbener Schweizer keine

andern als brasilianische Erben hinterlassen, oder sind neben

volljährigen, anwesenden und handlungsfähigen schweizerischen

Erben noch minderjährige, abwesende oder handlungsunfähige

brasilianische Erben da, so hat der schweizerische

Konsul nicht zu intervenire».

Befinden stch unter den Erben eines in Brasilien
verstorbenen Schweizers ein oder mehrere minderjährige,
abwesende oder handlungsunfähige Schweizer, so übt der Konsul
die ausschließliche Verwaltung der Verlassenfchaft, wofern
weder eine Witwe brasilianischer Herkunft, noch ein brasilianischer

Erbe mit der Eigenschaft eines Familienhaupts, noch

ein Testamentsvvllstreker, noch minderjährige, abwesende oder

handlungsunfähige brasilianische Erben da sind.

Ist gleichzeitig neben einem oder mehreren minderjährigen,

abwesenden oder handlungsunfähigen schweizerischen

Erben, entweder eine Witwe brasilianischer Herkunft da, oder

ein brasilianischer Erbe mit der Eigenschaft eines Familienhaupts,

oder ein Testamcntsvollstreker, oder ein oder mehrere

minderjährige, abwesende oder handlungsunfähige brasilianische

Erben, so wird der schweizerische Konsul die

Verlassenfchaft vereint mit der besagten brastlianifchen Witwe,
oder dem Familienhaupt, oder dem Tcstamentsvollstreker,
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7. Sept. oder dem gesetzlichen Vertreter der besagten brasilianischen
6. November ^ben verwalten.

1867.
Für die in Brasilien gebornen minderjährigen Erben,

deren Eltern Schweizer sind, gilt wohlbemerkt der Civilstand

ihres Vaters bis zu ihrer Volljährigkeit, gemäß dem Gesetz:

vom 16. September 1866 und als Gegenrecht zu der

Befugniß der brasilianischen Konsuln in der Schweiz, in Fällen

gleicher Art die Verlasfenschaft ihrer Landsleute zu verwalten

und zu liquidiren.

Ebenso ist ausdrücklich verstanden, daß die Univsrsal-

Legatare und Legatare unter einem Nniversaltitel den Erben

gleichgestellt sein sollen.

Hinwieder wird die Verlassenschaft eines in der Schweiz

verstorbenen Brasilianers nach den durch gegenwärtigen

Paragraphen festgesetzten Normen verwaltet und liquidirt, so weit

dieselben nicht der schweizerischen Gesetzgebung zuwiderlaufen.

8 I".
In den Fällen, wo zufolge des vorhergehenden Paragraphen

ausschließlich die konsularische Dazwischenkunft

stattzufinden hat, liegt den Generalkonsuln, Konsuln und

Vizekonsuln ob:

1) sei es von Amtes wegen, oder auf Begehren der Be¬

theiligten, alle Mobiliareffekten und Papiere des

Verstorbenen unter Siegel zu legen, nach vorgängiger

Anzeige an die zuständige Ortsbehörde, welche diesem Akte

beiwohnen und selbst, wenn sie es für gut findet, ihre

Siegel mit den vom Konsul angebrachten kreuzen kann;

2) ebenfalls im Beisein der zuständigen Ortsbehörde, wenn

diese sich veranlaßt sieht, zu erscheinen, ein Inventar über

das gesummte Besitzthum des Verstorbenen aufzunehmen.
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§ IV. 7. Sept.

Tag und Stunde zur Bewerkstelligung diefer zwei Vor- N°b°nit«

kehrungen, nämlich der Versiegelung, welche jedesmal in

kürzester Frist stattfinden soll, sowie der Inventaraufnahme,

find von den Generalkonsuln, Konsuln oder Vizekonsuln im

Einverständniß mit der Ortsbehörde festzusetzen; sie werden

der letztern diesfalls eine schriftliche Mittheilung zukommen

lassen, deren Empfang von ihr zu bescheinigen ist. Gibt
die Ortsbehörde der an sie ergangenen Einladung keine

Folge, so werden die Konsuln unverweilt und ohne weitere

Formalitäten zur Ausführung der erwähnten zwei

Maßnahmen schreiten.

Die Wegnahme des Doppelsiegels, d. h. der vereinigten

Siegel des Konsuls und der Ortsbehörde, darf nur in

beiderseitigem Einverständniß ersolgen. Sollte jedoch der Konsul

vierzehn Tage verstreichen lassen, ohne die Ortsbehörde

zur Entsiegelung zu berufen, so wird sie denselben schriftlich

einladen, Tag und Stunde zur Vornahme dieses Aktes zu

bestimmen; den Empfang dieser Notifikation hat der Konsul

zu bescheinigen. Gibt er innert der nächsten acht Tage keine

Antwort, so schreitet die Ortsbehörde unverweilt und ohne

weitere Formalität zur Entsiegelung und zur Inventaraufnahme.

§ v.
Bei Todesfällen, welche an Orten erfolgen, wo sich

kein Konsularagent von der Nationalität des Verstorbenen

befindet, wird die Ortsbehörde sosort Anzeige an die Regierung

machen und zur Versiegelung, sowie zur Jnventarisi-

rung der Vermögensobjekte des Nachlasses schreiten. Die
Regierung ihrerseits wird die Bezirks - Konsularbehörde

benachrichtigen, welche sich an Ort und Stelle verfügen und unter

eigener Verantwortlichkeit einen Agenten zur Liquidation des

1867.
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7. Sept. Nachlasses ernennen kann. In der Zwischenzeit wird die
«. November Ortsbehörde diese Verlassenschaft weiter verwalten, bereinigen

und liquidiren bis zur Ankunft des Konsuls oder des vom

Konsul diesfalls ernannten Spezial-Agenten, welcher dann

die Liquidation, wofern dieselbe noch nicht beendigt ist,
fortführen wird; ist sie beendigt, so wird die Ortsbehörde ihm
den liquidirten Ertrag der Verlafsenschaft behändigen.

§ vi.
Die Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln werden

in den Fällen, wo ihnen nach § 2 die Verwaltung und

Liquidation der Verlassenschaften ausschließlich zukommt, in
Uebereinstimmung mit den Gesetzen und Gebräuchen des

Landes zum Verkaufe aller beweglichen Gegenstände des

Nachlasses, welche der Entwerthung ausgesetzt sind, schreiten

und den Erlös zur Hand nehmen. Sie können den Nachlaß

selbst verwalten und liquidiren oder, unter ihrer eigenen

Verantwortlichkeit, durch einen von ihnen ernannten Agenten

verwalten und liquidiren lassen. Sie beziehen die fälligen

Pacht- und Miethgelder und die Rückstände, erheben die der

Erbschaft schuldigen Summen und nehmen den Erlös von

dem Verkaufe der beweglichen Sachen, sowie von demjenigen

der Immobilien, falls letzterer vom Richter bewilligt worden

wäre, in Empfang; sie haben die Gläubiger zu befriedigen,
die Lasten zu entrichten und die Vermächtnisse auszuzahlen.

Nachdem die Verlasfenschafi auf diese Weise liquidirt ist,
wird dieselbe unter die Erben nach der vom zuständigen

Richter vorgenommenen Repartition vertheilt; derselbe wird

nöthigenfalls Sachverständige bezeichnen zur Schätzung der

Vermögensobjekte, Bildung der Erbschaftstheile und

Feststellung der Werthansgleichungen.
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In keinem Falle sind die Konsuln Richter über Streitig- 7. Sept.

leiten betreffend die Rechte der Erben, die Erbfolge, den 6- November

Pflichttheil und den verfügbaren Theil. Diese Streitigkeiten
gehören vor die zuständigen Gerichte.

§ ni.
Erhebt sich ein Anstand, sei es zwischen den Miterben

unter sich, sei es zwischen den Erben und dritten Personen,

welche Ansprüche auf die Erbschaft geltend machen wollen,
so ist diefer Anstand den zuständigen Gerichten zu

unterstellen, wobei der Konsul, in den Fällen, wo er gemäß F 2

alleiniger Verwalter ist, als Vertreter der Erbschaft handelt.

Nach gesprochenem Urtheil hat der Konsul, wenn er sich nicht

veranlaßt findet, dagegen zu appelliren, und wenn die Parteien

stch nicht gütlich verständigt haben, dasselbe zu

vollziehen, und es wird der Konsul alsdann die bis zur richterlichen

Entscheidung suspendirte Liquidation wieder

vollberechtigt fortführen.

§ VIII.

Die genannten Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln

haben das Ableben des Erblassers in einer der Zeitungen

ihres Bezirks bekannt zu machen; sie können den Nachlaß

oder dessen Erlös den rechtmäßigen Erben oder ihren

Bevollmächtigten erst dann aushändigen, wenn sie alle Schulden,

die der Verstorbene im Lande kontrahirt haben sollte,

getilgt haben, oder wenn seit dem Todessall ein Jahr
verflossen ist, ohne daß irgend welche Forderung an den Nachlaß

gestellt wurde.

Jeder Ausfolgung des Erlöses der Verlafsenschaft an die

Erben hat die Entrichtung der Gebühren des Staatsschatzes

vorauszugehen.
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7. Sept. § IX.
^ 1^67°"^ Eröffnung der Testamente ist nur die Ortsbehörde

befugt. Findet der Konsul bei der Versiegelung oder

Inventaraufnahme ein Testament vor, so wird er dessen äußere

Form in seinem Verbalprozeß vormerken, dasselbe vor de.n

betheiligten und anwesenden Parteien paraphiren und uuter

Siegel legen, und die erforderliche Anzeige an den zuständigen

Territorialrichter erlassen, damit dieser das Testament

nach den gesetzlichen Formen eröffne. War das Testament

des Erblassers beim Konsulat niedergelegt, so wird der Konsul

die nöthigen Schritte thun, um dasselbe durch den

Territorialrichter eröffnen zu lassen.

Streitfragen über die Gültigkeit des Testaments sind vor

die zuständigen Richter zu bringen.

§ X.

Ist ein Vormund oder Curator zu ernennen, so wird der

Konsul, wenn diesfalls nicht anderweitig vorgesorgt wurde,
die zuständige Ortsbehörde zu dieser Ernennung veranlassen.

§ XI.

Sollte beim Eintreten des Todesfalls das Vermögen oder

ein Theil des Vermögens einer Verlafsenschaft, deren

Verwaltung und Liquidation gemäß § 2 dem Konsul zukommt,

durch eine Ansprache, Beschlagnahme oder durch Sequester

betroffen sein, so kann der Konsul von dem besagten

Vermögen nicht eher Besitz nehmen, als bis die Ansprache, die

Beschlagnahme oder der Sequester gehoben sind. Er muß

jedoch in solchen Fällen gehört werden und ist berechtigt,

gemeinschaftlich mit dem Vormunde darüber zu wachen, daß

die gesetzlichen Formalitäten erfüllt werden; kommt es zur

Exekution, so bezieht er den beim Verkaufe sich ergebenden

Vorerlös.
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Erfolgt gegen das Vermögen oder einen Theil des Ver- 7

mögens der fraglichen Verlafsenschaft erst im Verlaufe der ^' November

gemäß § 2 vom Konsul übernommenen Liquidation eine

Ansprache, Beschlagnahme oder ein Sequester, so wird der

Konsul oder der vom Konsul zur Liquidation des Nachlasses

bestellte Agent zum Hüter oder Depositar der durch die

Ansprache, Beschlagnahme oder den Sequester betroffenen Ver-

mögenstheile ernannt.

8 xli.
Es ist den Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln,

selbst in den Fällen, wo der § 2 ihnen sonst die Befugniß

zur Dazwischenkunft in Bezug auf die Verlassenschaften ihrer
Landsleute einräumt, nicht gestattet, das Vsrmögen von

verstorbenen Landsleuten, welche fallii erklärt worden sind,

unter Siegel zu legen und zu inventarisiren. Die Verwaltung

und Liquidation dieses Vermögens hat gemäß den

speziellen Landesgesetzen zu geschehen.

Dabei behält jedoch der Konful immer das Recht, im

Interesse der Minderjährigen und gemeinschaftlich mit den

Vormündern darüber zn wachen, daß die gesetzlichen Formalitäten

erfüllt werden.

8 xlii.
Es ift den Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln,

selbst in den Fällen, wo der § 2 ihnen sonst die Befugniß

zur Dazwischenkunft in Bezug auf die Verlassenschaften ihrer
Landsleutc einräumt, nicht gestattet, das Vermögen eines

Landsmanns, welcher einer Handelsgesellschaft angehört,

unter Siegel zu legen, zu invcntaristren, zu verwalten und

zu liquidiren. Sie haben sich in diesem Pnnkte entweder nach

den speziellen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, oder

nach den vom Handelsgesetze des Landes aufgestellten Nor-
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7. Sept. men zu richten. Wenn die Gesellschaft nach dem Tode des
6. November betreffenden Associe fortbesteht, so wird der Konsul zuhanden

der Erben die ihnen zukommenden Gewinnbetreffnisse beziehen;

hat aber der Tod des Afsocis die Auflösung der Gesellschaft

zur Folge, so wird der Konsul die Liquidation des Societätsgeschäftes

durch wen Rechtens vor sich gehen lassen und sich

darauf beschränken, das der Verlafsenschaft zukommende liquide

Betreffniß zu beziehen.

Dabei hat es die Meinung, daß in den Fällen, wie sie

durch gegenwärtigen sowohl als durch die zwei vorhergehenden

Paragraphen vorgesehen sind, der Konsul immer das

Recht hat, im Interesse der Minderjährigen über die

Erfüllung der gesetzlichen Formalitäten zu wachen.

8 XIV.

Wenn während der vom Konsul gemäß § 2 begonnenen

Liquidation Erben volljährig und handlungsfähig werden,

so erlöschen die Vollmachten des Konsuls nur insofern, als

unter den Erben, in deren Interesse er intervenirle, kein

einziger handlungsnnfähiger oder abwesender mehr wäre;

sollten die besagten Erben vor Beendigung der Liquidation

sämmtlich volljährig und handlungsfähig werden und alle

ihre Rechtsstellung geltend machen, fei es persönlich oder

vertreten durch Bevollmächtigte, so ist der Konsul gehalten, die

ganze Angelegenheit in ihre Hände zn übergeben.

8 XV.

In den Fällen, wo die Verwaltung und Liquidation
gemäß § 2 gemeinschaftlich stattfindet, d. h. einerseits durch

den Konsul und andererseits durch die Witwe oder den

Familienchef, oder den Testamentsvollstrecker, oder den

gesetzlichen Vertreter der Minderjährigen, Abwesenden oder
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Handlungsunfähigen, deren Interessen nicht auf den Schutz 7. Sept.

des Konsuls angewiesen sind, haben alle Akte der Versiege- 6- November

lung, Jnventarifirung, Verwaltung und Liquidation
gemeinfchaftlich zu geschehen, wobei der Konsul und die Witwe,
oder der Familienchef, oder der Testamentsvollstrecker, oder

der gesetzliche Vertreter der besagten Minderjährigen bis zur

definitiven Theilung in gleicher Stellung wie zwei mit der

Liquidation eines nämlichen Societätsgeschäfts beauftragte

Liquidatoren handeln, und keine Quittung gültig sein soll,

wenn sie nicht beide Unterschriften trägt.

8 XVI.

Sind die Erben sämmtlich volljährig, handlungsfähig,

anwesend und von der Nationalität des Konsuls, fo können

dieselben in allseitigem Einverständniß den besagten Konsul

beauftragen, das Vermögen der Verlassenschaft zu verwalten,

zu liquidiren und selbst zu theilen. Wenn jedoch die Ver-

lassenschaft Immobilien umfaßt, welche im Lande gelegen

sind, so ist ein Notar oder ein kompetenter öffentlicher
Beamter des Ortes beizuziehen, welcher beim Akte der gütlichen

Theilung mitzuwirken und denselben mit dem Kanzler zu

unterzeichnen hat, bei Nichtigkeitsfolge im Unterlassungsfalle.

Den beiderseitigen Generalkonsuln, Konsuln und

Vizekonsuln steht im Weitem das Recht zu, auf Verlangen aller

betheiligten Parteien, auf ihrer Kanzlei jeden Akt über

gütliche Theilung einer Verlassenschaft ihrer Landsleute

auszunehmen, wofern sämmtliche Erben volljährig sind - sollten

unter ihnen selbst Angehörige des Landes, in dem sie wohnen,

sich befinden; - vorausgesetzt jedoch, daß diese Theilung nur

Bezug habe auf Vermögen, das auf dem Gebiete des

Staates gelegen ist, dem der Konsul oder der Agent, vor
dem die Theilung stattfindet, angehört.
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Sept. Die von den Generalkonsuln, Konsuln oder Vizekonsuln
November gehörig beglaubigten und mit dem Amtssiegel des Konsulats

oder Vizekonsulats versehenen Ausfertigungen haben rechtliche

Beweiskraft vor allen Gerichtsstellen, Richtern und Behörden

der Schweiz und Brastliens, und es kommt ihnen beiderseits

die nämliche Wirksamkeit und Rechtsgültigkeit zu, wie wenn

sie vor den Notaren oder andern dazu befugten öffentlichen

Beamten des Landes zu Stande gekommen wären, vorausgesetzt

daß diese Akte in der Form gefertigt seien, wie sie

von den Gesetzen des Staates, dem der Konsul angehört,

vorgeschrieben wird, und daß sie in Bezug auf Stempel,

Einschreibung, Intimation und in allen andern Beziehungen

den Formalitäten Genüge geleistet haben, welche diesfalls
in dein Staate zu beobachten sind, wo der Theilungsakt zur

Vollziehung gelangen soll.

8 XVII.

Stellt sich die Verlassenschaft eines Angehörigen der

einen der zwei Vertragsparteien, der auf dem Gebiete der

andern sb inteststo stirbt, als erbloses Gut heraus, d. h. ist

weder ein überlebender Ehegatte, noch cin Verwandter

erbfähigen Grades da, so soll die bewegliche wie unbewegliche

Verlasfenschaft dem Staate anheimfallen, auf dessen Gebiet

der Erblasser verstarb.

Nach Anlegung der Siegel wird der Territorialrichter im

Namen des Staates dem Konsul das Inventar über das

Vermögen des Erblassers abverlangen. Es sind durch die

Fürsorge des Territorialrichters in den Zeitungen des Ortes,

wo die Verlasfenschaft eröffnet wurde, sowie in denjenigen

der Landeshauptstadt drei successive, von drei zu drei

Monaten erscheinende Anzeigen zu erlassen, enthaltend:
Geschlechts- und Vornamen des Verstorbenen, Ort und Datum
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seiner Geburt, so weit bekannt; den Beruf, den er ausübte, 7. Sept.

das Datum und den Ort seines Todes. Aehnliche Anzeigen 6- November

sind auf Veranlassung des Territorialrichters, durch Vermittlung

des schweizerischen Konsulats in Rio de Janeiro oder

des brasilianischen Konsulats in der Schweiz, in den

Zeitungen der dem Geburtsorte des Erblassers zunächst

gelegenen Stadt zu erlassen. Der Konsul übernimmt die

Verwaltung und Liquidation des Nachlasses und führt dieselbe

nach den in der Uebereinkunft aufgestellten Normen durch.

Wenn zwei Jahre nach dem Tode des Erblassers sich

weder ein Erbe noch ein Ehegatte, fei es persönlich, sei es

durch Bevollmächtigten, gestellt hat, so wird der Territorialrichter

durch ein dem Konsul zu notifizirendes Urtheil die

Einweisung des Staates in den Besitz anordnen. Der
Konsul hat dann alle von der Verlafsenschaft herrührenden

Effekten und Werthsachen, so wie sämmtliche Belege

betreffend die Verwaltung und die Rechnungen der Verlassenschaft,

der Staatsdomäne zu übergeben. Die Verwaltung
derselben tritt in den Besitz davon, hat jedoch den Erben

oder dem Ehegatten, salls in der Folge solche Interessenten

zum Vorschein kämen, nach Landesgesetz Rechenschast

abzulegen..

Die vorstehende, von der schweizerischen und der

brasilianischen Regierung einverständlich festgestellte Auslegung
des Artikels 9 der Uebereinkunft vom 26. Januar 1861

wird für die künftige Anwendung desselben als maßgebend

erklärt.

Dessen zur Urkunde haben die Unterzeichneten die gegen-

wärtige Erklärung unterzeichnet und derselben ihre Wappensiegel

beigedruckt.



176

7. Sept. So geschehen in doppelter Ausfertigung, in Bern, den

«. November 7. September 1867.
1867.

(D. s.) or. I. Dubs,

Vizepräsident des Bundesraths.

(D. 8.) I. C. de Villeneuve,

Geschäftsträger Brasiliens.

Note. Am 30. August 1867 hat der Bundesrath sein

politisches Departement zur Auswechslung der vorstehenden Erklärung
mit Brasilien ermächtigt.

Der Regierungsrath beschließt die Aufnahme obiger

Erklärung in die Gesetzsammlung.

Bern, den 6. November 1867.

Namens des Regieruugsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Nathsschreiber,

Dr Trächsel.
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Nachträgliche Uebereinkunft 19. Sept
6. Novembn

zwischen jgg?.

der Schweiz und Spanien, betreffend die Taxen von

Briefen, Druckfachen und Waarenmustern.

(Vom 7/19. September 1867.)
(Neue Folge der Gefetzsammlung, Jahrg. 1864, III. Band,

psg. 146.)

Das Postdepartement der fchweizerischm Eidgenossenschaft,

einerseits, und

die Generaldirektion der spanischen Posten,

andererseits,

mit Rücksicht ans Art. 14 des unterm 29. Juli 1863

zwischen der Schweiz und Spanien abgeschlossenen Postvertrages

*), welcher die Generalpostdirektionen beider Staaten

ermächtigt, die Vortheile, die sie in Bezug auf die an die

französische Postverwaltung zu bezahlenden Transitgebühren

erlangen können, im Interesse der Postverbindung zwischen

diesen beiden Ländern zu benuzen; und von dem Wunsche

beseelt, die diesfalls eingetretenen Vergünstigungen den

Bewohnern beider Länder zuzuwenden, um so den gegenseitigen

Postverkehr immer mehr zu erleichtern,

haben sich über Nachfolgendes geeinigt:

«) Siehe eidg. amtliche Sammlung, Band VIII, Seite 117.

Jahrgang 1l8«7. 12
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19. Sept. Artikel 1.
^

1867^^ Unter der Benennung „Spanien" sind inbegriffen: die

balearifchen und kanarischen Inseln, so wie die spanischen

Besitzungen an der Nordküste Afrikas.

Artikel 2.

Die in der Schweiz auf frankirten Briefen nach Spanien,
so wie auf unfrankirten Briefen von Spanien zu erhebende

Taxe beträgt:

1) für jeden frankirten Brief von je 10 Grammen oder

Bruchtheil von 10 Grammen 50 Rappen;

2) für jeden unfrankirten Brief von je 10 Grammen oder

Bruchtheil von 10 Grammen 80 Rappen.

Hinwieder beträgt die in Spanien zu erhebende Taxe

auf frankirten Briefen nach der Schweiz, sowie auf unfrankirten

Briefen von der Schweiz:

1) für jeden frankirten Brief von je 10 Grammen oder

Bruchtheil von 10 Grammen 200 Nilssimss à'Lseuào;
2) für jeden unfrankirten Brief von je 10 Grammen oder

Bruchtheil von 10 Grammen 300 Mssimss à'Lsouào.

Artikel 3.

Alle von der Schweiz nach Spanien bestimmten Sendungen

von Waarenmustern, Journalen, Zeitungen, periodischen

Werken, Broschüren, Katalogen, Prospekten und Anzeigen

verschiedener Art, sowohl gedruckte als gestochene, lithogra-
phirte oder autographirte, sind mittelst auf das Band zu

klebender Frankomarken, erhältlich gegen Bezahlung einer

Taxe von 10 Rappen für je 40 Gramme oder Bruchtheil

von 40 Grammen, bis an die Bestimmung zu frankiren;
und ebenso sind alle Sendungen gleicher Natur aus Spanien
nach der Schweiz mittelst auf das Band zu klebender Franko-
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marken im Betrage von 40 Nilssimss ck'Lseucko für je 40 19. Sept.

Gramme oder Bruchtheil von 40 Grammen bis an die 6- Novemb«

Bestimmung zu frankiren.

Artikel 4.

Um die durch deu vorhergehenden Artikel gestattete

Portoermäßigung genießen zu können, müssen die im gleichen

Artikel genannten Drucksachen bis an die Bestimmung frankirt,
unter Band gelegt oder derart verpackt sein, daß ihr Inhalt
leicht erkannt werden kann, und dürfen außer der Adresse

des Empfängers, seinem Wohnort, dem Namen des

Versenders und dem Datum keine handschriftlichen Zusätze,

Ziffern oder Zeichen irgend welcher Art enthalten.

Drucksachen, die nicht allen diesen Bedingungen

entsprechen, werden nicht zur Beförderung angenommen.

Die ini Artikel 3 hievor enthaltenen Bestimmungen

beschränken die vertragschließenden Verwaltungen beider Staaten

in keiner Weise in ihrem Rechte, aus ihrem eigenen Gebiete

diejenigen der im genannten Artikel erwähnten Gegenstände

von der Beförderung auszuschließen, in Bezug auf welche

den Gesetzen, Verordnungen und Dekreten, die sowohl in der

Schweiz als in Spanien die Bedingungen ihrer Veröffentlichung

und Zirkulation festsetzen, nicht Genüge geleistet sein

sollte.

Artikel 5.

Die Sendungen von Waarenmustern sowohl von der

Schweiz nach Spanien, als von Spanien nach der Schweiz

haben auf die im Artikel 3 gegenwärtiger Nachtrags-Ueber-

einkunft ihnen eingeräumte Portoermäßigung nur dann

Anspruch, wenn sie den nachstehenden Bedingungen entsprechen:

1) Sie dürfen keinen Verkaufswerth haben.

2) Sie müssen bis an die Bestimmung frankirt sein.
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tg. Sept. 3) Sie sind unter Band zu legen oder derart zu ver-
«. November ^An, daß über die Natur ihres Inhaltes Km Zweifel

obwalten kann.

4) Sie dürfen außer der Adresse des Empfängers, einer

Fabrik- oder Verkaufsmarke, fortlaufenden Nummern,

Preisangaben und der Adresse des Versenders keinerlei

handschriftliche Zusätze enthalten.

5) Die Waarenmustersendungen dürfen weder das Gewicht

von 300 Grammen, noch den Umfang von 25

Zentimetern in Länge, Breite und Höhe übersteigen.

Waarenmuster, welche zwar nicht allen, aber doch der

ersten und dritten dieser Bedingungen entsprechen, sind wie

unfrankirte Briefe zu behandeln und zu taxiren.

Sendungen von Waarenmustern, welche nicht wenigstens

diese zwci Bedingungen erfüllen, können nicht befördert

werden.

Artikel 6.

Der Versender eines von der Schweiz nach Spanien oder

von Spanien nach der Schweiz bestimmten rekommandirten

Briefes kann bei dessen Aufgabe eine Bescheinigung

verlangen über den Empfang des Briefes von Seite des

Adressaten.

Um den Vortheil, den ihm dieser Artikel einräumt,
genießen zu können, hat der Versender eines rekommandirten

Briefes zum Voraus, außer der im Artikel 4 des Postvertrages

vom 29. Juli 1863 erwähnten fixen Rekommandations-

gebühr, als Entschädigung für die Kosten der Beförderung
des vorerwähnten Empfangscheins eine weitere fixe Postgebühr,

welche in der Schweiz auf 20 Rappen und in Spanien

auf 100 Mssimss à'Lsoucìo festgesetzt ist, zu entrichten.

Den Bestimmungen im Artikel 10 des Postvertrages vom
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29. Juli 1863 gemäß fällt die oben erwähnte Gebühr ganz 19. Sept.

der absendenden Verwaltung zu.
6- Nov«n5«..

Artikel 7.

Der schweizerischen Postverwaltung ist es freigestellt, frankirt?

Korrespondenzen nach den spanischen Antillen über

Spanien und mit den spanischen Paketbooten zu senden

gegen Bezahlung einer Taxe von 75 Rappen für je 10

Gramme oder Bruchtheil von 16 Grammen von Briefen,
und von 16 Rappen für je 46 Gramme oder Bruchtheil

dieses Gewichtes von Zeitungen und andern Drucksachen.

In diesen Preisen ist sowohl die spanische und koloniale

Gebühr, als diejenige für den Seetransport bis an die

Bestimmung inbegriffen.

Für die unfrankirte Korrespondenz, welche von den

spanischen Antillen auf dem gleichen Wege nach der Schweiz

geleitet wird, hat die schweizerische Postverwaltung derjenigen

von Spanien außer den hievor bezeichneten Taxen noch die

von der letztern für den Transit dieser Korrespondenz durch

Frankreich an die französische Postvermaltung zu entrichtende

Gebühr zu vergüten.

Artikel 8.

,Die schweizerische Postverwaltung kann ebenfalls, vis

Spanien und mit den spanischen Paketbooten, Korrespondenzen

nach Mexiko senden nnd von dorther empfangen.

Für den Transport dieser Korrespondenz hat die

schweizerische Postverwaltung derjenigen von Spanien den Betrag

von 267 Uilssimss à'Lsonào für je l 6 Gramme oder Bruchtheil

von lO Grammen von Briefen, und von 55 WlssimsZ

à'Lseuào für je 46 Gramme oder Bruchtheil dieses Gewichtes

von Zeitungen und andern Druckfachen zu vergüten.
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tS. Sept. Den Betrag der französifchen Transitgebühren für die

^^"^ zwischen der Schweiz und Mexiko ausgewechselten Korrespon¬

denzen hat auf jeden Fall die schweizerische Postverwaltung

zu bezahlen. Demnach wird sie der spanischen Postverwaltung

die Summen, die diese für den Transport der

Korrespondenzen von Mexiko nach der Schweiz über französisches

Gebiet der Postverwaltung von Frankreich bezahlt haben

wird, nach den zwischen der Schweiz und Spanien einerseits

und Frankreich andererseits in Kraft bestehenden Postverträgen

zurückvergüten.

Treten früher oder später in den Bedingungen, welche

zur Zeit in Bezug auf die Korrespondenzen von Spanien

nach Mexiko gelten, Modifikationen ein, so sollen die oben

festgesetzten Preise entsprechend reduzirt oder erhöht werden.

Artikel 9.

Die den Vorschriften gegenwärtiger Nachtragsartikel all-

fällig zuwiderlaufenden Bestimmungen der Uebereinkunft vom

29. Juli 1863 und des behufs Ausführung derselben

aufgestellten Reglements, sowie auch dcr nachträglichen Uebereinkunft,

unterzeichnet in Madrid am 26. Dezember 1865 und

in Bern am 12. Januar 1866*), sind aufgehoben.

Artikel 10.

Die Bestimmungen dieser nachträglichen Uebereinkunft

treten mit dem 1. November 1867 in Kraft.

") Siehe eidg. amtliche Sammlung, Band VIII, Seite 738.
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Doppelt ausgefertigt und unterzeichnet in Madrid, den 19. Sept.

7. September 1867, und in Bern, den 19. September 6- November

1867.

Der Chef des Postdepartements

der schweizerischen Eidgenossenschaft:

iD. 8.) Dubs.

Der Generaldirektor der spanischen Posten:

(l.. 8.) José M. Rodenas.

Note. Unterm 29. Juli 1867 hat der Bundesrath sein Post«

département ermächtigt/ mit der spanischen Postverwaltung sich darüber

zu verständigen, daß Briefe bis auf 10 Gramme mit Sg Rappen
und Drucksachen und Waarenmuster bis auf 4g Gramme mit 10

Rappen tazirt werden.

Der Regierungsrath beschließt die Aufnahme
vorstehender nachträglichen Uebereinkunft in die Gesetzsammlung.

Bern, den 6. November 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Dr. Trächsel.
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s.
Member Verordnung.

enthaltend

Ergänzungen und Abänderungen der Verordnung
über SchuHmaßregeln gegen die Wuthkrankheit
der Hunde und anderer Thiere.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ergänzung und theilweiser Wanderung der Verordnung

vom 28. Januar 1861, betreffend die Schutzmaßregeln

gegen die Wuthkrankheit der Hunde und anderer

Thiere,

auf den Antrag der Direktton des Innern,

verordnet:

§ 1. Mit einer Buße von Fr. 5 — 10 werden

bestraft:

a. alle Widerhandlungen gegen die Vorschriften, betref¬

fend die Art und Weife, wie die Hunde während des

Hundebannes durch ihre Eigenthümer zu verwahren
sind (Verordnung vom 28. Januar 1861, ZZ 9, 15,
16 und 17), und zwar ohne Unterschied, ob der Hund
Vorschriftsgemäß durch die Polizei in Gewahrsam
gebracht worden ist oder nicht.

d. alle Widerhandlungen gegen 'die auf die Halsbänder
bezüglichen Vorschriften der genannten Verordnung
(§ 33). In solchen Fällen ist der betreffende Hund

nur dann dem Eigenthümer wieder herauszugeben,

wenn außer dem Erlag der Buße, Fanggebühr und

Atzungskosten binnen der in § 34 genannten Frist
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ein vorschriftgemäßes Halsband für denselben herbei- 8. Rovemb«

gebracht wird.

§ 2. Der niedrigste Betrag der Buße bei Bestrafungen

gemäß Z 32 der genannten Verordnung wird auf

Fr. 10 festgesetzt.

tz 3. Die von obigen Bestimmungen abweichenden

Bußansätze in ZZ 16'und 33 der Verordnung vom 28.

Januar 1861 sind aufgehoben.

§ 4. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Diefelbe ist durch öffentlichen Anfchlag in allen Gemeinden

bekannt zu machen und in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Ueberdieß foll jedem Gemeindrathspräsidenten und jedem

Thierarzt ein Exemplar derfelben zugestellt werden.

Bern, den 8. November 1867.

NamenH^es Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsschreiber,

vr Trächsel.

Verzeichniß 8. November

derjenigen Stoffe, welche unter die Bestimmung von

S 1 der Verordnung über den Verkauf von

Arzneistoffen und Giften vom 18. April 1867

fallen.

Die Direktion des Innern,
in Anwendung der ihr in den 1 und 3 der

Verordnung vom 18. April 1867 eingeräumten Befugniß,
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November

13S7.

gestützt auf das eingeholte Gutachten des Sanitäts-
Kollegiums, hat das Verzeichniß derjenigen Stoffe, welche

unter die Bestimmung von § 1 der Verordnung über den

Verkauf von AMeistoffen und Giften vom 18. April 1867

fallen, festgestellt wie folgt:
Die mit einem (f) bezeichneten Stoffe sind als Gifte

im engern Sinne zu betrachten und gehören in den

Giftschrank.

Die mit einem (*) bezeichneten Stoffe stehen nicht auf
lad. VI der ?lurriuo,e«p«ee Kölvetieo., werden aber durch

Beschluß der unterzeichneten Stelle als dahin gehörig
bezeichnet.

Die eingeklammerten Stoffe stehen zwar auf 1o,d. VI
der ?Käriuäe«pose d«1veties,, werden aber von den

Bestimmungen des Z 1 ausgenommen und dem freien Verkehr

überlassen, jedoch mit der ausdrücklichen Mahnung
zur Vorsicht bei Verkauf, Verwahrung und Gebrauch
derselben.

Lateinische Benennung, Deutsche Benennung,

Westum Oig'itälls.
f-^oickum ärseillosuln.

(^.eickum KMroeKlorieum).
f-^eickum ll^àroezMicuin

s. dorussicum.

(Eickum nilrieuin).

(^eiàum sulfurieum.)
-f^eouitinum.
(^Hug, ^mz^ckalaruiu.)

Fingerhutessig.

fWeißer Arsenik.

(Salzsäure. Salzgeist.)

fBlausäure.

(Salpetersäure. Scheidewasser.)

(Schwefelsäure. Vitriolöl.)
Mconitin.
(Bittermandelwaffer.)
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Lateinische Benennung. Deutsche Benennung.

(^us, laurocerasi.)
f^.rMuwiu uitrieuiu.

f-^.tr«vluulu, «jusque
salis, «l solutioues.

^uro-Mtriuiu elllorätum.

(Larvum eKI«ra,tum.)

OautKarilles.
*<ÜK1«r«k«rmium.

^tHooeuIi iulliei s. Isvo.ut,iei.

OoloevutKilles prszpo,ratB.

(lüuprum sullurieum.)

-fOiZitalmum.
Lxtraetuiu Gesuiti.

Hxtraetuiu LsIIallounss.

Lxlraetuin Ooloevutllillis.

Lxtro.etuiu Oouii s. iüieutsz.

Uxtraetuiu OiAtälis.
Lxtraetuiu OrMolss.
üxtraetum Hsllsdori.

Lxtraolurn Hvosev^iui.
Lxtrs,etuW I,g.eweB vi-

rosse.

Lxtraetuiu I>lie«tig.ugz.

(Kirschlorbeerwaffer.)

fSalvetersaures Silber.
Höllenstein.

Mtropin, seine Salze

und Lösungen.

Chlorgoldnatrium.
(Chlorbaryum. Salzsaurer

Baryt.)
Spanische Fliegen.

^Chloroform.
*Kokkelskörner.

Präparirte Koloquinten.

(Kupfervitriol. Blauer
Vitriol.)

fDigitalin.
Eisenhut-Extrakt.

Tollkirschen-Extrakt.

Koloquinten-Extrakt.

Schierlings-Extrakt.

Fingerhut-Extrakt.
Gottesgnadenkraut-Extrakt.

Germer- oder Niefzwurz-

Extrakt.

Bilfenkraut-Extrakt.
Giftlattich-Extrakt.

Tabak-Extrakt.

s. November

18S7.
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IS«?. Lateinische Benennung. Deutsche Benennung.

üxtraetuin Nucls voiniesz Brechnuß-Extrakt.

a«s. et spirit.
fLxtraetuiu Opü. fOvium-Extrakt.
Lxtraetuin Ladiusz. Sevenbaum-Extrakt.

Lxtraetum Leillsz. Meerzmiebel-Extrakt.

Lxtraetuiu Leoalis cornuti. Mutterkorn-Extrakt.
üxtraetuin 8trs,iu«uii. Stechapfel-Extrakt.

«ritti. Gummigutt.
Herda, Aconiti. Eifenhut-Kraut.
Herb«, Lellackounsz. Tollkirschen-Kraut.
Ilerda tüouü s. tüieutsz. Schierlings-Kraut.
Herd«. OiMtalis. Fingerhut-Kraut.
Herda, «ratiolse. Gottesgnaden-Kraut.
Herds, Lvvsevauii. Bilsen-Kraut.
Herda, Ladiuss. Sevenbaum-Kraut.

Herda Ltrauiouii. Stechapfel-Kraut.

MvàrarZvruili evauatuiu. -fCyanquecksilber.

-sllvllrarZvruin dieKIora- ^Quecksilberchlorid. SubliWin.

mat.

MvckrarZvruln bh'ockatuiu. fQuecksilberjodid.

MvàrarAvruin ekloratum fQuecksilberchlorür. Calomite.

mel.

MvckrarZvrum jockatuiu fQuecksilberjodür.
öavuiu.

fRvàrarZvrum uitrieum fSalpetersaures Quecksil¬

«xvckulatuiu ejusgue beroxydul und seine

AufliMor. lösung.
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Lateinische Benennung. Deutsche Renennung.

MvàxarZvrum «xvàafum. fQueMberoxyd. Rother

Präzipitat.
fLvàrarZvrum «xvàula- fSchmarzes Queöstlber-

tum (uiZrum). Nereu- oxydul.
rius soludilis Laune-
manui.

^MvàrarZvrum vrszeini- *fWeißer Präzipitat.
latum album s. amiàa-

1«-biM«ratum.
«loàum. Jod.
^Kalium «vauatuW. fCyankalium. Blausaures

Kali.
(Xreosolum.) (Kreosot.)

flüyu«r Xali arsemeosi. fFowler'sche Tropfen.
8«1uti« arseniealis

Movieri.
°"liciu«r Stimi eklorati. ^Chlorantimon. Spießglanz¬

butter.

MorvKiuum^usiius salia. Morphium und seine Salze.
l^ux vomica. Brechnuß. Krähenaugen.
Oleum ^.mvFàalarum Aetherisches Bittermandelöl.

sstuereum.

Oleum lürotonis. Crotonöl.

^fOIeum vkosvkoratum. *fPhosphoröl.
Oleum Lamuss. Sevenbaumöl.

Oleum 8ina«is. Senföl.

f-Ovium. fOpium.

8. November

1W7.
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8. November

1867. Lateinische Benennung. Deutsche Benennung.

f?n«8pnoru8. Whosphor.
(kluinduin aeetieum. 8ao (Bleizucker. -~ Bleiessig.)

ellarum saturni. — Iü>

iu«r vluinbi acetici.

testura Saturni 8. Ii-
tuarAvri.)

-fkulvis Doveri. -sDower'sches Pulver.
Ilaàix Lellackonnss. Tollkirschen-Wurzel.

Raàix Lellebori nigri. Nießwurz, schwarze.

lìaàix.lalapss. Jalappen-Wurzel.
Ilaàix IpeeaeuanKsz. Brech-Wurzel.

lìallix 8eiI1sz. Meerzwiebel-Wurzel.
Raàix Veratri. Germer- oder Nießwurz,

weiße.

Iìe8ina ^alavss. Jalavpenharz.
8antoninuin. Santonin.
8eaiuiu«uiuM. Skammonium.

Secale eornutum. Mutterkorn. Wolfszahn.
Leinen lüonii s. lZieutse. Schierlings-Samen.
8enien Lvosevami. Bilsenkraut-Samen.
Leinen 8trainonii. Stechapfel-Samen.

1-8trvcnninuW «jusque fStrnchnin und seine Salze.
8a1ia.

f?artaru8 8tibiatu8. fBrechweinstein.

linetura Aconiti. Eisenhut-Tinktur.
^inclura Lellaàonnss. Tollkirschen-Tinktur.
l'inclura Lantnariàuin. Canthariden-Tinktur.
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Lateinische Benennung. Deutsche Benennung.

^ineturo. OoloevntKiàis. Koloquinten-Tinktur.
Viuetura tüouii v. Oieutsz. Schierlings-Tinktur.
liueturg, Digitalis. Fingerhut-Tinktur.
liuetura kloài. Jod-Tinktur.
liuetura lodelisz. Lobelia-Tinktur.

Imetura I^ieotiansz. Tabak-Tinktur.
I^iuetura ^ueis vomiess. Brechnuß-Tinktur.

fliuetura Oiiii izeivioiea, Mlle Opium-Tinkturen.

erooata (laullauum) et

simplex.
Huetura Ltramouii. Stechapfel-Tinktur.

fVeratriuum. fVeratrin.
Viuum lüolekiei. Zeitlosenwein.

^iuoum edloratum. Chlorzink.

-fAueum evanatum. f-Cyanzink. Blausaures Zink.

(^iueum sulturieum.) (Zinkvitriol. Weißer Vitriol.
Kalüzel.)

November

t3S7.

>ern, den 4. November 1867.

Der Direktor des Innern:

L. Kurz.
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s. Novembn Der Regierungsrath des Kantons Bern,
beschließt:

Vorstehendes Verzeichniß soll in die Gefetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 8. November 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsfchreiber,

»r Trächsel.

11. November

1367.

Kreisschreiben
des

Regierungsrathes des Kantons Bern
an

sämmtliche Negierungsstatthalter,

betreffend

Polizeitransporte an Gemeinden.

Herr Regierungsstatthalter!
Es geschieht nicht selten, daß Gemeindebehörden

Personen, die ihnen polizeilich zugeführt werden, nicht

annehmen, fei es, daß sie dieselben an diejenige Behörde,

von welcher der Transport ausging, zurückschicken, sei es,

daß sie dieselben einer andern Gemeinde zuweisen.
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Eine solche Handlungsmeise ist aber in jeder Be- ti. Novemb«

ziehung unstatthaft: sie qualifizirt sich fürs Erste zu einer

ordnungs- und gesetzwidrigen Widersetzlichkeit gegen die

Anordnungen der mit der Verwaltung der Polizei
betrauten Staatsbehörden; sie hat ferner ein in vielen Fällen
fehr unmenschliches Hin- und Herfchieben der betreffenden

Personen, — häusig Kranke, Alte oder Gebrechliche, Weiber

oder Kinder, — zur unmittelbaren Folge; sie

vermehrt endlich auch, in der Regel ganz unnützer Weise,

die Transportkosten. Ein Zurückweisen polizeilich

zugeführter Personen ist aber unter allen Umständen auch

durchaus unnöthig zur Sicherung oder Geltendmachung

irgend eines wirklichen oder vermeintlichen Rechtes; denn

durch die vorläufige Annahme einer polizeilich zugeführten

Person begiebt sich eine Gemeindsbehörde in keinem Falle

irgend eines Rechtes, noch der Möglichkeit, ihre bezüglichen

Rechte, — einschließlich des Anspruches auf
vollständige Entschädigung für alle Lasten, die ihr unbegründeter

Weise aus dem Transporte und der Aufnahme einer

transportirten Perfon erwachsen sein mögen, — auf dem

gesetzlichen Wege zu verfolgen.

Dem eingangserwähnten Mißbrauche und den damit
verbundenen Uebelständen abzuhelfen, haben wir nun auf
den Vortrag der Justiz- und Polizeidirektion beschlossen

und verordnen hiermit:

Es soll den Gemeindsbehörden des Gänzlichen untersagt

fein, Personen, die ihnen mit Transportbefehl der

Centralpolizei oder eines Regierungsstatthalters polizeilich,

fei es mittelst Armenfuhr oder einfachen Transportes,
zugeführt werden, abzuweisen; sie sind vielmehr unter allen

Umständen gehalten, solche Personen unverweigerlich

anJahrgang 18K7. 13
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11. November und aufzunehmen und nöthigen Falls von Gemeindewegen
13S7. ^ deren einstweilige Unterkunft und Verpflegung zu

sorgen. Wo aber eine Gemeinde glaubt, es sei ihr eine

Person unrichtiger Weise zugeführt worden, so mag sie

bei zuständiger Behörde den Fall anhängig machen und

ihre Gründe anbringen, und wenn es sich nach gehöriger

Untersuchung der Sache erzeigen sollte, daß der Transport

wirklich irriger Weise in jene Gemeinde erfolgte, so

wird dieser aller Schaden, der ihr dadurch verursacht

worden, vollständig ersetzt werden. Bis zum definitiven
Entscheide aber soll die tmnsportirte Person in der

betreffenden Gemeinde geduldet und nöthigen Falls unterstützt

oder verpflegt werden.

Für Widerhandlungen gegen diese Verordnung
verfällt die betreffende Gemeinde in eine Buße von Fr. 20

bis 200 für jede ihr zugeführte Person (Dekret vom
1. März 1858) und hat überdieß alle Kosten und allen

Schaden zu ersetzen, so aus ihrer Handlungsweise dem

Staate, einer Gemeinde oder einer Person erwachsen sind,

Alles mit Rückgriffsrecht. auf die fehlbaren Beamten oder

Behörden der Gemeinde.

Sie werden gegenwärtigen Erlaß, in welchem für die

Regierungsstatthalter wie für die Centralpolizei die

Aufforderung liegt, bei der Anordnung von Polizeitransporten
es niemals an der gehörigen Umsicht mangeln zu lassen,

in Ihr Mandatenbuch eintragen lassen, über der allseitigen

genauen Handhabung desselben wachen und ihn jeder

Einwohnergemeinde Ihres Amtsbezirks mittheilen, zu

welchen! Behufe die erforderliche Anzahl Exemplare davon

im Anschlüsse mitfolgt.
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Derfelbe wird überdieß durch öffentlichen Anschlag be- 11. November

kannt gemacht und der Gesetzsammlung einverleibt werden.

Bern, den 11. November 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.
Der Rathsschreiber,

vr, Trächsel.

24. DezemberBeschluß,
betreffend 1«>6.

die Abänderung der Art. 7 und 8 der Verordnung 2«. N°«mb«

des Regierungsrathes über die Ortspolizei,
vom 12. November 1832.

(Nachträglich).

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
iu Berücksichtigung des am 27. November 1866 vom

Großen Rathe erheblich erklärten Anzuges;
in Betrachtung, daß bei den gegenwärtigen Verhältnissen

kein Hinderniß obwaltet, in den Ortschaften, in
welchen Polizeiinspektoren nothwendig und durch die Réglemente

Vorgesehen sind, die Wahl derselben ganz den

Gemeinderäthen zu überlassen;

in Abänderung der Verordnung des Regierungsrathes
über die Ortspolizei vom 12. November 1832 ;

A beschließt:

1. Die Bestimmung des Art. 7 der genannten Ver-
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24. Dezember ordnung, daß der Polizeiinspektor sowohl bei seiner Er-
1866.

nennung, als nachher alljährlich auf eingeholten Bericht
2«-N°«mbcr von Seite der Justiz- und Polizeidirektion, der Bestätigung

des Regierungsrathes unterworfen sei, ist aufgehoben

und der Art. 7 lautet infolge dessen wie folgt:

„7) Wenn die Einwohnergemeinderäthe es für zweck-

„mäßig erachten, die Ausübung der ihnen durch diefe

Verordnung übertragenen Polizeiaufsicht und die Vollziehung

„der, vom Gerichtspräsidenten in Ortspolizeisachen
ausgefällten Strafurtheile an einen einzelnen Beamten (der

„den Namen Polizeiinfpektor führen soll) zu übertragen,
„so steht ihnen die Wahl dieses Beamten zu."

2. Die Worte des Art. 8 „und der Polizeibeamte

„vom Regierungsrathe bestätigt sein wird" sind ebenfalls

aufgehoben und der Art. 8 lautet infolge dessen wie folgt:

„8) Die betreffenden Gemeinderäthe werden

angewiesen, über die Pflichten und Befugnisse dieser Polizei-
Beamten mit Beförderung eine besondere Justruktion zu

„entwerfen und folche dem Regierungsstatthalter zur
Genehmigung vorzulegen, welcher den Polizeibeamten auf

„diese Instruktion in Eid aufzunehmen hat."

3. Dieser Beschluß tritt sogleich in Kraft und ist in
die Sammlnng der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 24. Dezember 1866.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Dr Trächsel.
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Gesetz 20. Novemîer

über 1867'

Abänderung dcs Art. 47 des Hochschulgesetzes.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag der .Erziehungsdirektion und des

Regierungsrathes,
beschließt:

1. Der Art. 47 des Gesetzes vom 14. März 1834

mird durch folgenden Zusatz ergänzt:

„Der Regierungsrath ist ermächtigt, in ausnahmsweisen

Fällen die in Art. 41 und 47 aufgestellten

„Besoldungsmaxima zu überschreiten, so jedoch, daß im
„Ganzen die daherige jährliche Mehrauslage 10,000 Fr.
„nicht übersteigen soll."

2. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft.
Bern, den 20. November 1867.

Namens des Großen Rathes:
Der Präsident,

It. Brunner.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
beschließt:

Vorstehendes Gesetz soll in die Gesetzsammlung

aufgeuommeu werden.

Bern, den 22. November 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Vicepräsident,

Weber.
Der Rathsfchreiber,

Ur. Trächsel.
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2g. November Reglement
1867. über

die Ertheilung von Krediten durch die Kantonalbank

in Bern.

Der Verwaltungsrath der Kantonalbank,
gestützt auf Z 3, Ziff. 1 und auf § 7 des Bankgesetzes

vom 30. Mai 1865,
beschließt:

§ 1. Wer sich bei der Kantonalbank einen Kredit
eröffnen zu lassen wünscht, hat in einem schriftlichen
Ansuchen nach dem hienach folgenden Formular die Summe,
den Zweck, zu welchem er den Kredit verlangt, und die

Sicherheit anzugeben, die er der Anstalt dafür anbieten

kann.

Z 2. Will der Bewerber durch Bürgschaft Sicherheit

stellen, so haben er sowohl als der oder die Bürgen das

Ansuchen zn unterschreiben. Sie müssen in demselben

durch Angabe von Vor- und Geschlechtsnamen, allfälligen

Zunamen, Beruf, Heimaths- und Wohnort u. f. w, genau
bezeichnet werden.

I 3. Das Ansuchen ist dem Einwohnergemeindräthe
des Wohnortes von Schuldner und Bürgen einzureichen,

welcher über folgende Punkte fein Gutachten abzugeben

hat:
a. ob Schuldner und Bürgen in dem Ansuchen richtig

bezeichnet seien. Ergeben sich in dieser Hinsicht Mängel,

so sind sie zu berichtigen oder zu ergänzen;
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d. ob Schuldner und Bürgen den Zustand des eigenen 29. November

Rechts und der bürgerlichen Ehrenfähigkeit besitzen; ^7.
o. ob dieselben unter sich, zu einem Erwerbszwecke, in

einem Associationsverhältnisse stehen;
cl. ob Schuldner und Bürgen gemeinschaftlich für min¬

destens den doppelten Betrag der gewünschten Kreditsumme

habhaft genug seien;

«. im alten Kantonstheil:
ob und welches reine Vermögen und Einkommen sie

nach Ausweis der Steuerregister dem Staate
versteuern.

im neuen Kantonstheil:
1) für welches rohe Vermögen der Schuldner im

Grundsteuerregister des Staates eingetragen ift,
2) für welchen Betrag er im Einkommensteuerregister

des Staates erscheint.

M. Für Ziff. 1 kann sich das Zeugniß auf die vom
Schuldner vorzuweisende Steuerquittung des letzten
Grundsteuerbezugs bastren; sür Ziff, 2 hingegen
soll das GemeindLsteuerregistsr zur Grundlage dienen.

Den Gemeinderäthen wird überdieß anempfohlen,
allfällig auch noch über andere Punkte Auskunft zu ertheilen,

welche nach ihrem Dafürhalten bei der Behandlung des

Kreditbegehrens von Einfluß fein könnten. Namentlich

haben dieselben in denjenigen Bezirken des Jura,
in welchen die französische Gesetzgebung
Geltung hat, in ihrem Zeugnisse zu erwähnen:

sm. Falls der Schuldner früher verehlicht war und die

Ehe durch Tod oder Ehescheidung aufgelöst worden:
ob die Güterausscheidung zwischen den Ehegatten

oder ihren Rechtsvertretern (Kinder oder Erben)

stattgefunden habe und diese für ihre Ansprüche

befriedigt seien.
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29. November db. Ob dem Gemeindrathe von der Inscription befreite
1S67. Privilegien oder gesetzliche Hypotheken bekannt feien,

welche auf dem Vermögen des Schuldners lasten.

!W. Die letzterwähnte Bescheinigung wird nur auf so

lange verlangt, als das französische Hypothekarsystem,

wonach gewisse Hypotheken von der
Inscription befreit sind, in Kraft besteht.

Endlich soll im neuen Kantonstheile ein Zeugniß des

Grundbuchführers über die auf den Liegenschaften des

Schuldners lastenden Hypotheken beigefügt werden.

§ 4. In denjenigen Fällen, wo die Solidität des

Bewerbers und der Bürgen der Verwaltung hinreichend
bekannt ist, kann die Direktion ausnahmsweise die Betreffenden

von der Beibringung der im Z 3 erwähnten Zeugnisse

entheben.

§ 5. Der Einwohnergemeinderath sendet das Ansuchen

mit feinem Berichte an den Regierungsstatthalter zur Ueber-

mittlung an die Kantonalbank. Der Regierungsstatthalter

hat den Bericht des Gemeinderathes zu prüfen,
allfällige Unrichtigkeiten und Irrthümer hervorzuheben, sich

insbesondere über die Bescheinigung der Habhastigkeit und

Handlungsfähigkeit der Betheiligten auszusprechen und in
jedem Falle die Unterschriften der Gemeindsbehörden, unter
Beisetzung des amtlichen Siegels, zu beglaubigen.

Wünscht der Petent den Credit nicht bei der Hauptbank,

sondern bei einer der Zweiganstalten zu benutzen, so

ist das Ansuchen durch den Regierungsstatthalter der

betreffenden Filiale zu übermitteln.

§ 6. Werden am Platz von Bürgen Schuldschriften
oder Hypotheken als Sicherheit angeboten, so sind im
erstem Falle die Schuldschriften, und im letztern Falle eine
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genaue Liegenschaftsbeschreibung nebst Schätzung und Nach- 23. November

schlagungszeugniß dem Ansuchen beizulegen. ^7.
In den in diesenl Paragraphen vorgesehenen Fällen

können die Ansuchen direkt der Hauptbank, resp, den

betreffenden Filialen eingegeben werden.

§ 7. Als Sicherheit für Crediteröffnungen werden

angenommen:

1) Bürgschaften, welche im Verein mit dem Schuldner

mindestens doppelte Garantie für die Creditsumme

darbieten;

2) Hinterlagen von Schuldschriften, welche in eine der

nachgenannten Categorien fallen;

g., Forderungstitel, die auf Grundpfand im Kanton

Bern versichert sind und genügende Garantie

gewähren ;

b. schweizerische Staatsschuldschriften und Obligatio¬

nen bernischer Corporations;
e. Aktien und Obligationen schweizerischer Erwerbs¬

gesellschaften und Eisenbahnen, deren Rentabilität
bekannt ist;

c>. Aktien und Obligationen schweizerischer Banken.

Die Direktion bestimmt, ob und zu welchem

Curse die unter litt, b, e und à erwähnten
Werthpapiere anzunehmen sind.

3) Grundpfänder, welche im Kanton Bern liegen, und

genügende Sicherheit darbieten.

ß 8. Der Werth der Faustpfänder oder Hypotheken

muß den Creditbetrag um so viel übersteigen, daß die

Forderung der Bank an Capital, Zins und Folgen vollständig
gedeckt sei.
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29. November Z 9. Ein Credit kann auch durch Realkaution in Ver-
1367. bindung mit Personalbürgschaft versichert werden. In

diesem Falle kommen die einschlagendsten Bestimmungen
der ZZ 7 und 8 vereint in Anwendung.

§ 10. Wird der gewünschte Credit bewilligt, so hat
der Schuldner einen Creditversicherungsakt auszustellen,

wozu die Bank in der Regel ein Formular liefert, das

einfach ausgeführt zu werden braucht. Diese Akten sind

stets notaralisch auszufertigen.

§ 11. Mit Rücksicht auf die den Ehefrauen nach der

französischen Gesetzgebung zukommenden Vorrechte hat für
Credite aus denjenigen Bezirken des Jura, in welchen

dieselbe Geltung hat, die Ehefrau des Schuldners sich als
solidarische Mitschuldnerin zu erklären und überdieß die

Bank in ihre Rechte, Privilegien und Hypotheken bezüglich

der ihr zugesicherten eherechtlichen Vortheile und der ihr
zustehenden Forderungen an den Ehemann in Betreff ihres
eingebrachten Gutes einzusetzen.

s 12. Gesuche betreffend Crediterhöhungen oder

Veränderungen in der Creditversicherung sind in den ganz

gleichen Formen einzureichen wie Gesuche für neue Credite.

Namentlich sind auch die Bestimmungen in ZZ 1, 2 und 3

hievor zu beachten.
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Formular s9.N°vemb»
18S7.

eines Ansuchens an die Kantonalbank.

Der Unterzeichnete von und angesessen

zu wünscht sich bei der Kantonal-Bank einen Credit

eröffnen zu lassen von Fr. zum Zwecke

Er wünscht diesen Credit bei der Hauptbank (oder:
bei der Filiale von zu benützen.

Zur Versicherung dieses Credites bietet er als Bürgen an:

welche sich zur Eingehung dieser Verbindlichkeit bereit
erklären.

den

Der Bewerber: Die Bürgen:
N. N. N. N.

Zusatz fiir dis Bezirke des Iura, in welche» die französische

Gesetzgebung Geltung hat:

Die unterzeichnete Ehefrau des Creditbemerbers bietet

sich in Betreff des ihrem Ehemanne zu eröffnenden
Credites als solidarische Mitschuldnerin an und erklärt, die

Bank in ihre Rechte, Privilegien und Hypotheken in
Betreff der ihr zugesicherten eherechtlichen Vortheile und der

ihr zustehenden Forderungen an den Ehemann bezüglich

ihres Fraueilgutes einzusetzen.



204

29. November ZeUllNlK.
1S67. ^ ^

"

Der Einwohnergememderath von Amtsbezirks

bezeugt hiemit:
1) Der Bewerber und die Bürgen (oder der Bürge) sind

in dem obigen Ansuchen richtig bezeichnet;

2) Dieselben befinden sich im Zustande des eigenen Rechts

und der bürgerlichen Ehrenfähigkeit;

3) Es besteht unter ihnen kein Associationsverhältniß zu

einem Erwerbszmecke; (W. im entgegengesetzten Falle
muß der Sachverhalt angegeben werden.)

4) Im alten Kantonstheil:
Es versteuern nach den Staatssteuerregistern hiesiger

Gemeinde an Vermögen:
Grundsteuer, Kapitalfteuer.

Der Creditbewerber N. N.

roh Fr.
Schuldenabzug „

Fr Fr
Der Bürge N. N.

roh Fr.
Schuldenabzug „

Fr Fr.
Der Bürge N. N.

roh Fr
Schuldenabzug „

Fr Fr
und an reinem Einkommen nach dem

Einkommensteuerregister:

der Creditbewerber N. N. I. Klasse Fr
II. „ „

HI. « «

"Fr
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der Bürge N.N. I. Klaffe Fr 2g. November

7, 18S7.

HI. „ „
^

der Bürge N.N. I. Klaffe Fr
II. „
III. „ „

Fr

Im neuen Kantonstheil:
Der Creditbemerber N. N. versteuert dem Staate nach

den Steuerregistern hiesiger Gemeinde:

an rohem Gcundsteuerkapital Fr.
an reinem Einkommen I. Klasse Fr

II. „

Fr.

Zusatz fiir die Bezirke, in welchen die französische Gesetzgebung

Geltung hat:

s.. Der Creditbewerber N. N. war in früherer Ehe

mit N. N. verheirathet; die daherige Gütergemeinschaft

ist jedoch bereinigt und die Erben der Ehefrau

sinden sich für ihre Ansprüche ausgewiesen;

(oder: bis jetzt hat zwischen dem Ehemann und
den Erben der Ehefrau keine Theilung und

Vermögensausscheidung stattgefunden.)
b. Dem unterzeichneten Gemeinderathe sind keine der

Inscription nicht unterworfene gesetzliche Hypotheken

bekannt, durch welche sich das Vermögen
des Schuldners belastet fünde, (oder: N. N. war
Vormund des N. N. und schuldet demselben laut
Vogtrechnung vom die Summe von
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S9. November Fr für welche der Mündel eine gesetz-

^67' uche Hypothek auf die Immobilien des Vormundes

besitzt).

5) Nach hierfeitigem Dafürhalten sind der Bewerber und

die Bürgen gemeinschaftlich für mehr als den doppelten

Betrag der verlangten Creditsumme von Fr.
habhaft genug.

den

Namens des Einwohnergemeinderathes,
Der Präsident:

Der Aktuar:

(Folgt nun die Bescheinigung des Regierungsstatthalters.)

Vorstehendes Reglement, durch welches dasjenige vom
20. Dezember 1858 aufgehoben wird, tritt in Kraft,
sobald die W 3 und 5 die Sanktion des Regierungsrathes

erhalten haben.

Bern, den 11. November 1867.

Namens des Verwaltungsrathes,
Der Vicepräsident:

P. Migy.
Der Sekretär:

Dl. Maurer.
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Sanktion. 29. November
1S67.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

auf den Vortrag der Finanzdirektion,
ertheilt hiemit den §§ 3 und 5 des vorstehenden

Reglements, soweit dieselben die Pflichten der Gemein:räthe und

Regierungsstatthalter betreffen, seine Genehmigung und

beschließt zugleich die Aufnahme dieses Reglements in die

Gesetzsammlung.

Bern, den 29. November 1867.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

vr. Trächsel.
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23. Dezember Beschluß
1S67.

über

Abänderung des Namens der Gemeinde Lauperswyl-
viertel in Trubschachen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

in der Absicht, Irrthümern und Verwechslungen, wie

sie bisher vorgekommen sind, vorzubeugen,

auf das Gesuch des Gemeinderaths von Lauperswyl-
viertel

beschließt:

Der Gemeinde Lauperswylviertel ist gestattet, ihren

bisherigen Namen in Trubschachen umzuwandeln.

Bern, den 23. Christmonat 1867.

Namens des Regierungsrathes:
.Der Präsident,

Scherz.

Der Rathsschreiber,

Ur. Trächsel.
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